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Vorbemerkung.

Zweck dieser Veröffentlichung ist die Darstellung der für die 
wirtschaftlichen Interessen sowohl des Ganzen als des Einzelnen 
hervorragend wichtigen Frage des Kredits in kurzer, allgemein ver­
ständlicher Form. Von einer eingehenden Behandlung theoretischer, 
ein unmittelbares Interesse nicht bietender Streitpunkte ist ebenso 
abgesehen wie von der Erörterung einseitiger, in Wirklichkeit nicht 
durchführbarer Projekte, all welchen es gerade auf diesem Gebiete 
nicht fehlt. E s ist vielmehr hauptsächlich darauf Werth gelegt, 
über den inneren Zusammenhang des vielfach verzweigten Gegen­
standes, über die eigentlichen Ursachen und vielgestaltigen Wirkungen 
eine auf die wesentlichsten Punkte beschränkte, theilweise durch Bei­
spiele alls dem deutschen Wirthschaftsleben erläuterte Uebersicht in 
einer Form zu geben, welche mehr eine einfache Schilderung that­
sächlicher Vorgänge, als Eintheilungen und Klassifikationen bezweckt.

Berlin, im November 1882.
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I .

Das Wesen des Kredits und der Kreditverkehr.

1. Das Wesen des Kredits.

Kredit ist das M ittel, sich eine Leistung gegen Zusicherung 
einer späteren Gegenleistung zu verschaffen. Die Leistung bei der 
Kreditgewähr besteht in der Uebertragung des Eigenthums an einem 
vertretbaren und dem Verbrauch unterworfenen Gegenstand, während 
es sich bei der Pacht und Miethe um die Einräumung eines vorüber­
gehenden Benutzungsrechtes an einem nicht vertretbaren und während 
der Pachtzeit nicht zum Verbrauche bestimmten Gegenstand handelt. 
Die Kreditgewähr erfolgt in der Regel gegen Entgelt (Z ins), und 
kann entweder selbständig oder in Verbindung mit einem anderen 
Geschäfte, beispielsweise mit einem Kaufgeschäfte, wie beim Waaren- 
verkauf auf Kredit, stattfinden.

Die Inanspruchnahme des Kredits kommt in Frage, wenn zu 
einem bestimmten Zeitpunkte die M ittel zur Bestreitung von Aus­
gaben nicht aus eigenem Vermögen verfügbar gemacht werden können, 
und sie ist insoweit berechtigt, als der Kreditnehmer die zugesicherte 
Gegenleistung (einschließlich des Entgeltes) demnächst aus eigenem 
Vermögen gewähren kann und will.

E s ist eine falsche Ansicht, daß die Inanspruchnahme von 
Kredit zur Ausführung geschäftlicher Operationen auf einen Mangel 
an Solidität und Reellität hinweise, und daß der Geschäftsmann 
in der Regel nur mit eigenem oder doch möglichst wenig mit

Schr a u t ,  Kredit. 1
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geliehenem Gelde arbeiten solle. Die Frage der Berechtigung einer 
Kreditaufnahme ist allerdings je nach den Umständen des speziellen 
Falles verschiedenartig zu beurtheilen. S o  kann beispielsweise der 
B au  eines Gebäudes in einer S tad t aus Spekulation mittelst Kredit 
entnähme wohl gerechtfertigt sein, während es für den Gutsbesitzer 
nicht ungefährlich sein kann, Bauten, welche nicht unmittelbar dem 
Gute Vortheil bringe«, mittelst Kreditentnahme auszuführen.

Bei den Kreditgeschäften besteht auf der Seite des .Kreditgebers 
das Vertrauen, daß der Kreditnehmer die Bestimmungen des Kredit­
vertrages erfüllen will und kann, auf der Seite des Kreditnehmers 
die Nothwendigkeit oder der Wunsch, sich mittelst fremden Kapitals 
Produktions- oder Konsumtionskraft zu verschaffen. Mittelst des 
Kredits wird hiernach vorhandenes und verfügbares Vermögen frei­
willig zeitweise dorthin übertragen, wo die größte Lust und Fähig­
keit zur Produktion besteht; die P r o d u k t i o n s t h ä t i g k e i t  wird 
auf die geeignetesten Kräfte vertheilt, und die Betheiligung des 
Einzelnen an der Produktion wird in seinen! und der Gesainintheit 
Interesse von dem Besitze eigenen Vermögens unabhängig gestellt. 
Die Entwickelung der nichtbesitzenden Produktionskraft mittelst des 
Kredits wird namentlich durch die für die Kreditgewähr zu ent­
richtende Zinsvergütung beeinflußt, nach deren Höhe im Verhältniß 
zu dem Erträgniß des Unternehmens sich der für den Kreditnehmer- 
aus seiner produktiven Thätigkeit erwachsende Lohn bemißt. J e  
nachdem der letztere im Allgemeinen in günstigem oder ungünstigem 
Verhältniß zu dem Werthe der Thätigkeit des Kreditnehmers steht, 
läßt sich auf eine gesunde oder ungesunde Lage der wirthschaftlichen 
Verhältnisse im Allgemeinen und des Kreditverkehrs im Besonderen 
schließen. Wenn die produktive Thätigkeit keinen oder nur einen so 
geringen E rtrag über die Zinsenlast hinaus aufbringt, daß hierdurch 
nur das Existenzminimum der produktiv thätigen Kreise befriedigt 
w ird, liegt ein für die Dauer kaum haltbarer Zustand vor. 
Ebenso wie für die Produktion ist der Kredit auch wirksam für die 
K o n s u m t i o n .  Die volkswirthschaftliche Entwickelung soll nicht 
nur eine Vermehrung der Produktion, sondern auch eine vernünftige 
Ausbildung und Vertheilung der Konsumtionsbedürfnisse und der
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Konsumtionsfähigkeit, namentlich in Bezug auf W ohnung, E rnäh­
rung, Bildung und Erziehung der Kinder anstreben. E s erscheint 
daher auch die Kreditaufnahme für die Zwecke einer sich in ver­
nünftigen Grenzen bewegenden Konsumtion unter der Voraussetzung 
möglichst sicherer Berechnung der für die spätere Gegenleistung in 
Betracht kommenden Momente gerechtfertigt.

Der Kreditverkehr ist hiernach einer der wichtigsten Faktoren 
in der wirthschaftlichen Thätigkeit. Während für den Einzelnen die 
Vornahme einer wirthschaftlichen Funktion möglich w ird, welche er 
ohne den Kredit entweder erst später nach Ansammlung eigenen 
Vermögens, oder überhaupt nicht ausführen könnte, wird für die 
Gesammtheit die alsbaldige Nutzbarmachung des vorhandenen und 
verfügbaren Vermögens erleichtert, welches sonst theilweise unbenutzt 
bliebe oder nicht in gleich guter und zweckmäßiger Weise produktiv 
ausgenutzt oder für unvernünftige Zwecke vergeudet würde.

Durch den Kredit wird ferner die wirthschaftliche Thätigkeit 
der Gegenwart und Zukunft insofern verbunden, als lange Zeit 
vor der Fälligkeit der Schuld bei den wirthschaftlichen Operationen 
des Schuldners die von ihm in Zukunft zu machende Gegenleistung, 
bei denjenigen des Gläubigers die in Zukunft zu gewärtigende Rück- 
einnahme in Betracht kommt. Die wirthschaftliche Thätigkeit der 
menschlichen Generationen ist demnach durch den Kredit organisch 
verbunden; die Gegenwart ist ebenso abhängig von den Ver­
pflichtungen der Vorzeit, als bestimmend für den Umfang der die 
Zukunft belastenden Verpflichtungen.

Durch den Kreditverkehr sind aber auch die Interessen der 
Einzelwirthschaften unter sich in Verbindung und in gegenseitige 
Abhängigkeit namentlich insofern gesetzt, als unvernünftiges wirth- 
schaftliches Gebühren auf der einen Seite auch die Kreditinteressen 
des anderen wirtschaftlich vernünftigen Theiles schädigt.

Desgleichen wird zwischen den einzelnen Völkern durch die Ver­
mögensübertragung vermittelst des Kreditverkehrs eine Solidarität 
der wirthschaftlichen Interessen, namentlich auch eine vernünftige 
Ausgleichung der Produktion und Konsumtion bewirkt. Andererseits 
läßt sich jedoch in sozialer Beziehung nicht verkennen, daß die mit

1*
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der Ausbildung des Kreditverkehrs verbundene vielfache Trennung 
des Bermögensbesitzes von der eigenen Produktion zu einer Ent­
wickelung geführt hat, in welcher auf der einen Seite die Interessen 
derjenigen stehen, welche unter Verzicht auf eigene Thätigkeit ihren 
Vermögensbesitz nicht zur eigenen Produktion, sondern zur Ausleihe 
gegen Entgelt (Zins) verwenden, auf der anderen Seite die Interessen 
derjenigen, welche, zur Thätigkeit gezwungen, mit fremdem Kapital 
und belastet mit dem zu leistenden Entgelt produziren. Mißstände, 
welche mit dieser Trennung und Kollision der gegenseitigen Interessen 
in mancher Beziehung verbunden sind, haben in steigendem Grade 
zu den Bestrebungen, die Produktion gegenüber dem Kapital zu 
vertreten, sowie in weitergehender Weise zu der Agitation gegen die 
gegenwärtige Art der Vermögenssammlung und Gütervertheilung 
geführt.

Alle diese Erscheinungen lassen erkennen, daß eine gesunde 
Gestaltung der Kreditverhältnisse eine der wichtigsten Voraussetzungen 
für die günstige Entwickelung der wirtschaftlichen Verhältnisse eines 
Landes bildet. S o  segensreich der Kredit wirken kann, so nutzlos 
und schädlich ist es andererseits, wenn er zu unproduktiven, unklug 
berechneten oder leichtsinnig gewagten spekulativen Unternehmungen 
mißbraucht wird. F ü r sich betrachtet ist die Spekulation aller­
dings ein wichtiges Element des wirtschaftlichen Verkehrs. Die 
ihr innewohnende Tendenz, die zukünftige Gestaltung einzelner 
Unternehmungen und die Entwickelung der geschäftlichen Lage in 
ihrer Gesammtheit im Voraus zu beurtheilen und darauf Operationen 
zu basiren, vermittelt einen Uebergang in der Verschiedenartig^ 
der Werthbemessung, welche durch die eintretenden wirtschaftlichen 
oder politischen Ereignisse hervorgerufen wird. Um so nachteiliger 
ist aber auch eine übermäßig gewagte, unsolide Spekulation für alle 
wirtschaftlichen Verhältnisse, namentlich für die Entwickelung des 
Kreditverkehrs. Die Möglichkeit, mit fremdem Kapital zu produ­
ziren, befördert ohnedies die Neigung zu gewagten Unternehmungen, 
weil für den Produzenten nicht die Gefahr des Verlustes eigenen 
Vermögens in Betracht kommt. Wenn solche Bestrebungen sich 
verallgemeinern, und wenn, wie es oft geschieht, in Folge einer an
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größeren oder kleineren Umständen zufällig anknüpfenden Stimmung 
auf der einen Seite die Geneigtheit zur Kreditgewähr, auf der 
anderen Seite das Verlangen nach Kreditaufnahme für unsichere 
Spekulationszwecke immer weiter um sich greift, so entsteht eine 
Ueberanspannung der wirthschaftlichen Kraft und Thätigkeit, welche 
nothwendig zu einer Krisis führen muß.

Durch eine Krisis wird nicht nur das Einzelvermögen der 
zunächst Betheiligten, sondern auch das Gesammtvermögen oft schwer 
und nachhaltig geschädigt und der Unternehmungsgeist auch für 
vernünftige Zwecke zumeist für längere Zeit gelähmt.

Sehr nachteilig, insbesondere auch für die Preisentwickelung, 
sind namentlich die durch übermäßige Kreditentnahmen auf dem 
industriellen lind gewerblichen Gebiete veranlaßten Krisen. Roh- 
und Hülfsstoffe werden auf Kredit beschafft, und die gesteigerte 
Nachfrage erhöht die Preise dieser Stoffe, sowie die Arbeitslöhne. 
Wenn sodann beim Verkauf der Waaren Preise, welche diesen 
erhöhten Produktionskosten entsprechen, nicht mehr erzielt werden 
können, und die Fälligkeitstermine herannahen, so wird zu Noth- 
verkäufen geschritten, welche sich verallgemeinern und die Preise 
immer mehr bis zu Schleuderpreisen drücken. Die alsdann ein­
tretende Krisis wird sich um so schneller entwickeln, wenn, wie 
es häufig geschieht, auch die fertiggestellten Waaren auf Kredit 
verkauft sind, und sie wird sich um so empfindlicher erweisen, 
wenn in Folge des eintretenden M ißtrauens weitere Kreditent­
nahmen nur unter erschwerenden Bedingungen und zu einem er­
höhten Zinsfüße möglich sind.

Die durch übertriebene Börsenspekulationen entstandenen 
Krisen werden nicht selten leichter und schneller überwunden.

2. Der Kreditverkehr.

Die Belebung des Kreditverkehrs behufs Förderung des soliden 
Unternehmungsgeistes und der Beschäftigung der menschlichen Kräfte 
und Fähigkeiten mit nützlichen und vernünftigen Dingen mittelst 
fortschreitender Entwickelung einer organischen Verbindung zwischen
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den vermögenslosen, aber produktionsbereiten Kräften und dem zur 
Produktion verfügbaren Vermögen gehört mit zu den größten Auf­
gaben der Volkswirthschaftspolitik. Die allgemeine Vorbedingung für 
den Kreditverkehr bilden geordnete staatliche Verhältnisse; jede Un­
regelmäßigkeit in einem Zweige kann schädlich auf den Kreditverkehr 
wirken. S o  werden beispielsweise in einem finanziell schlecht ver­
walteten S taate auch die Verhältnisse des Privatkredits sich in un­
günstiger Lage befinden. Von besonderer Bedeutung sind namentlich 
auch die rechtlichen Einrichtungen und die Währungsfrage. Bei 
den ersteren kommen speziell in Betracht: die Bestimmungen über 
die Kreditfähigkeit, den Abschluß und die Gültigkeit der Kreditver­
träge, die Uebertragbarkeit der Forderungen und Schulden, die 
Sicherung und den Schutz der Forderungen und die Beitreibung 
der letzteren im Falle der Säumigkeit des Schuldners.

Minderjährigen ist die Kreditfähigkeit nicht einzuräumen; 
dagegen wird den Frauen der Abschluß von Kreditgeschäften im 
Allgemeinen zu gestatten sein.

D as Währungssystem muß auf wirklichen Werthen beruhen, 
möglichst stabil und wohlgeordnet sein.

Bei einer auf fiktiven Werthen basirten, im Werthe gegenüber 
dem Ausland schwankenden Währung fehlt für den Kreditverkehr, 
namentlich in internationaler Beziehung, die nöthige Sicherheit und 
Stetigkeit, und durch den Mangel eines reellen, festen Werthmaß­
stabes ist die Ausgleichung der Interessen zwischen den Kreditgebern 
und Kreditnehmern erschwert.

Von besonderem Belang sind auch die Bestrebungen in Bezug 
auf die Förderung der Kapitalbildung, der Produktionsfähigkeit und 
des Unternehmungsgeistes. W as die Kapitalbildung, den eigentlichen 
materiellen Hebel der Civilisation, das Erbe einer langen Kultur­
gewohnheit, fördert oder benachtheiligt, wirkt auch entsprechend auf 
den Kreditverkehr zurück, und je stetiger die Äapitalbildung, und 
je zweckmäßiger die Kapitalvertheilung ist, desto günstiger steht es 
um die normale Entwickelung des Kreditverkehrs. Daß in Bezug 
auf die Kapitalvertheilung namentlich auch für den Kreditverkehr ein 
großer Bestand m i t t l e r e r  Vermögen der Vereinigung sehr großer
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Bermögensbestände in wenigen Händen vorzuziehen ist, bedarf eben­
sowenig einer näheren Erörterung, als die Ansicht, daß in der 
Hauptsache nur diejenige Kapitalbildung Vortheilhaft ist, durch 
welche die Möglichkeit, menschliche Arbeitskraft zur produktiven 
Thätigkeit zu verwenden, geschaffen wird.

Was die Zusammenführung der Vermögensbesitzenden und der 
produktivbereiten Kräfte betrifft, so bedarf es in der Hauptsache 
zweierlei, nämlich:

einer genügenden Anzahl und richtigen Funktion der Ums a t z -  
m i t t e l ,  und

der Herstellung und Ausbildung eines den Vermögensumsatz für 
Kreditzwecke leicht vermittelnden Systems ( K r e d i t o r g a n i ­
s a t i on . )
Der Kredit schafft unmittelbar kein neues Kapital, sondern 

mobilifirt nur vorhandenes Kapital und führt es den neue Werthe 
schaffenden Produktionsstellen zu.

Die Betriebsfonds für diese fortlaufende Wanderung vorhan­
dener Werthe von den todten Ruhepunkten an die Produktions­
stellen neuer Werthe werden durch die Umsatzmittel, die Garantien 
für eine gesunde Entwickelung durch die richtige Organisation des 
Kredits gegeben.

Wenn zur Arbeit fähige und geneigte Personen, welche für 
sich gegenseitig die erforderlichen Lebensbedürfnisse herstellen könnten, 
an letzteren wegen Arbeitslosigkeit Mangel leiden, so liegt die 
Ursache darin, daß sie sich die zur Arbeit nöthigen Stoffe und 
Werkzeuge weder aus eigenem Vermögen noch durch eine den B e ­
hältnissen angemessene Kreditaufnahme beschaffen können. J e  mehr 
sich die Kreise erweitern, welche sich im Besitze eines eigenen, wenn 
auch nur bescheidenen Vermögens befinden, und je zweckmäßiger sich 
die Kreditorganisation auch für diejenigen produktionsgeneigten Kreise 
entwickelt, welche kein oder nur ein geringes Vermögen besitzen, 
desto geringer wird die Arbeitslosigkeit, desto höher die Produktions­
thätigkeit sein.
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Betriebsfonds für den Kreditverkehr.

II.

Leistung und Gegenleistung bei den Kreditgeschäften erfordern 
eine effektive Übertragung von Vermögenswerthen, sei es durch die 
Hingabe von Sachgütern, Gewährung persönlicher Leistungen, Ü ber­
tragung von Forderungsrechten, oder durch Geldzahlung. Der Um­
fang des Kreditverkehrs hängt von Angebot und Nachfrage in Bezug 
auf die für Kreditzwecke verfügbaren Bermögenswerthe a b ; die D ar 
stellbarkeit der letzteren dagegen ist durch die vorhandenen Umsatz­
mittel und Umsatzformen bedingt, und je leichter diese Darstellbarkeit 
in Folge eines geordneten Systems der Umsatz-Mittel und -Formen 
sich bewerkstelligen läßt, desto günstiger wird sich die Ausnutzung 
der Vermögenswerthe für den Kreditverkehr gestalten.

Während ursprünglich der Verkehr nur Tauschhandel war, und 
später das Baargeld als allgemeines Tauschmittel fungirte, sind 
gegenwärtig die Bestrebungen des sich immer mehr entwickelnden 
Verkehrs darauf gerichtet, das Baargeld nicht in seiner Eigenschaft 
als Werthmaßstab, aber als Circulationsmittel in immer ausgedehn­
terer Weise durch die Circulation und den Austausch von Forderungs­
rechten zu ersetzen. Wenn bei einen: Kaufgeschäfte oder einem Kredit­
geschäfte eine Forderung, sei es mit erschwerter oder leichter Ueber- 
tragungsfähigkeit, an Zahlungsstatt gegeben wird, so wird durch 
diese Forderungsübertragung dem Verkehr derselbe Umsatzdienst, wie 
durch eine Baargeldzahlung geleistet. Allerdings erfolgt beispiels­
weise bei der Zahlung mittelst Uebertragung einer Wechselforderung
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keine endgültige Zahlungsausgleichung, wie bei der Baargeldhingabe, 
da der Cedent der Wechselforderung wechselrechtlich haftbar bleibt, 
sonach eine definitive rechtliche Abwickelung nicht stattfindet. Trotzdem 
werden unzählige Geschäfte, namentlich zwischen verschiedenen Orten, 
durch Wechselübertragung in einer ungleich vereinfachten und leichteren 
Weise mit der t h a t s äch l i c h  g l e i chen Wirkung, wie bei den 
Baargeldzahlungen, vermittelt. I n  gleicher Weise kann auch der 
Check, insbesondere der auf den Inhaber lautende, als Umsatzmittel 
im Verkehr benutzt werden. Am nächsten dem Baargeld steht als 
Umsatzmittel die Banknote. Alle diese Umsatzmittel unterscheiden sich 
jedoch im Wesentlichen vom Baargeld insofern, als letzteres eigenen 
Werth hat und zwangsweise im Umlauf gehalten werden kann, 
während die ersteren nur Forderungsrechte darstellen und bezüglich 
ihrer Annahme im Verkehr ein Zwang entweder naturgemäß über­
haupt ausgeschlossen ist (bei den Wechseln und Checks) oder in der 
Regel nicht stattfindet (bei den Banknoten). Eine besondere Kategorie 
der Umlaufsmittel bildet das Staatspapiergeld, d. h. Staatsschuld­
scheine, welche in Ländern ohne Metallwährung mit Zwangskurs 
ausgestattet sind und vom S taate  gegen effektives Geld nicht ein­
gelöst werden müssen, während sie in Ländern mit geregelten W äh­
rungsverhältnissen im Privatverkehr nicht angenommen werden müssen 
und vom S taate jederzeit auf Erfordern gegen baares Geld ein­
gelöst werden. Durch die Abwickelung von Geschäften mittelst Ueber- 
tragung von Forderungsrechten oder mittelst Abrechnung und A us­
tausch von Forderungsrechten und Verbindlichkeiten wird der Ge­
brauch von Baargeld für den Verkehr in erheblicher Weise gemin­
dert, und hierdurch sowohl die wirthschaftliche Entwickelung als die 
Gestaltung der Preise unabhängiger gestellt von den Schwankungen 
des Baargeldumlaufes.

I n  Großbritannien fand ini Jah re  1881 eine Ermittelung 
des Umfangs statt, in welchem Metallgeld, Checks und sonstige 
Kreditpapiere in den geschäftlichen Transaktionen des Landes zur 
Verwendung gelangen. E s ergab sich hierbei, daß in 261 Orten 
von Country - Banks (im Gegensatze zu den Metropolitan- 
— hauptstädtischen — Banken) in verhältnißmäßigen Beträgen,
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d. h. reduzirt auf hundert, nachstehende verschiedene Arten Geld 
und Kreditpapiere (Noten, Checks, Wechsel» vereinnahmt wurden:

Gold (Sovercigns und Halbsovereigns) . 12,41. 
S ilber lmit oder ohne Kupfermünze» . . 2,79.
Noten der Bank von England . . . 10,16.
Country-Banknoten..................................... 1,78.
Checks auf die nämliche S tad t bezw. Bezirk . 26,75. 
Sonstige Checks und Wechsel . . . .  46,11.

100,00.

I n  den große» Städten dagegen stellt sich der Umlauf auf:
M ünze: N oten: Checks:

London . . 0,728 2,039 97,233.
Edinburgh . 0,550 12,670 86,780.
Dublin . . > . 1,570 8,530 89,900.

Welche bedeutsame Rolle London in Ansehung der schließlich?« 
Abwickelung aller geschäftlichen Operationen des Landes zufällt, 
zeigt sich daraus, daß die Checks und Wechsel auf jenen O rt aus­
machten :

in Manchester . . 34,7 M
„ Leeds . . . . .  35 „
„ Halifax .
.. Sheffield 
„ Bradford 
„ Birmingham 
„ Hüll . .

Leicester .
„ Liverpool.

44,74 
43 „
35,15 
27,1 .. 
12 „ 

26,27 „ 
18,4

Durch die Verdrängung des Baargeldes als Uinsatzmittel ist 
jedoch für ein in geordneten Verhältnissen arbeitendes Land das Er- 
forderniß des Berfügungsrechtes über eine hinreichende Baargeld­
menge nichts weniger als beseitigt zu halten; denn solid und nutz­
bringend für die Gesammtheit ist die Cirkulation der Forderungs­
rechte nur dann, wenn letztere jederzeit leicht in effektive Werthe 
umgesetzt werden können, was nur durch Güterübertragung oder
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durch Baargeldhingabe erfolgen kann. Wenn die circulirenden 
Forderungsrechte nicht auf wahren, verfügbaren und zur Befrie­
digung vorhandener Bedürfnisse dienlichen Werthen beruhen, so wird 
sich über kurz oder lang die Täuschung herausstellen, und mit dem 
Schwinden des Vertrauens wird eine schwere Schädigung der P ro ­
duktions- und Handelsverhältnisse eintreten. Der Geschäftsumsatz 
eines Landes kann den weitesten Umfang annehmen, sofern nur für 
die regelmäßigen und eventuell auch für die außerordentlichen Werth­
liquidationen in hinreichendem Maße verwendbare Gegenstände mit 
eigenem inneren Werthe, zu welchen auch das Edelmetall und die 
Münzen gehören, verfügbar sind. I m  klebrigen wird ein Land, 
dessen Geschäfte auf einem gesunden Kredit beruhen, in der Regel 
kaum besondere Schwierigkeiten haben, für seinen Münzbedarf das 
erforderliche Edelmetall zu beschaffen, da letzteres von dem Meist­
bietenden unter den handeltreibenden Ländern leicht herangezogen 
werden kann.

1. Check- und Giroverkehr.

Check ist die Anweisung des Ausstellers auf ein ihm bei einer 
Bank zur Berfügung stehendes Guthaben, zahlbar an den Inhaber, 
oder an O rdre, oder an eine bestimmte Person. D as Guthaben 
ist in der Regel vor der Ausstellung von Checks bei dem betreffenden 
Bankinstitute bereits durch Ueberweisung von Geld oder Geldwerthen 
begründet, kann aber auch von der Bank dem Aussteller kreditirt 
werden. Als Umsatzmittel fungirt der Check nur dann, wenn er 
übertragen w ird ; geschieht letzteres nicht, so erfolgt nur eine Zahlung 
durch die Bank, statt durch den Aussteller. Anderen Falls dagegen 
vermittelt namentlich der leicht übertragbare, auf den Inhaber lau­
tende Check durch die Uebertragung Geschäfte, welche sonst durch 
Baarzahlung ausgeglichen werden müßten. D a  indessen jede Ver­
zögerung in der Einkassirung des Checks nicht nur die Gefahr des 
Nichteingangs herbeiführen kann, sondern auch für den Besitzer des 
Checks einen Zinsenverlust verursacht, so besteht im Allgemeinen die 
Tendenz, die Checks, sofern sie nicht sofort zu Zahlungen verwendet 
werden können, der Bank zu übergeben, damit sie die Einlösung
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besorge und den entfallenden Betrag gutbringe. Besonders Vortheil 
haft wird der Checkverkehr dannfungiren, wenn er bei großen Bank 
instituten mit ausgedehnter Checkkundschaft konzentrirt ist, so daß die 
aus dem Verkehr zur Bank kommenden Checks nicht durch Zahlung 
eingelöst, sondern mittelst Übertragung innerhalb der Kundschaft, 
deren Glieder theils als Checkaussteller, theils als Checknehmer 
fungiren, ausgeglichen werden.

I n  zweckmäßiger Weise ist das Checksystem in England 
ausgebildet. Der Kapitalist liefert die für den gewöhnlichen B e­
darf nicht erforderlichen Baarbestände an seinen Banquier ab, 
überweist demselben seine am Platze fälligen Guthaben und macht 
andererseits daselbst auch mittelst des Checks seine Ausgaben zahl­
bar. E r erspart hierdurch die Kosten eigener Kassa- und Buch­
führung, entzieht sich den mit der Aufbewahrung von Werthen 
verbundenen Gefahren, und kann seine Thätigkeit auf die Sorge 
beschränken, daß sein Guthaben bei der Bank jeweils auf einer 
genügenden Höhe bleibt. Um auch bei der Einlösung der Checks 
die Baarzahlung zu vermeiden, ist das Olearin^-bouLo eingerichtet, 
in welchem die Kunden der verschiedenen Banken durch Ver­
mittelung der letzteren die Checks unter einander austauschen und 
sich nur die verbleibende Differenz zahlen. Die täglich statt­
findende Liquidation erfolgt durch Uebertragung von Conto auf 
Conto. Die von den Bankhäusern selbst geprüften Sald i werden 
durch angestellte Inspektoren verifizirt und durch Anweisungen 
auf die Bank von England beglichen, welche selbst Mitglied des 
Ol6ariQK-stou86 ist. Auf diese Weise wird täglich ein Millionen 
umfassender Geschäftsverkehr ohne jeglichen Gebrauch von B aar- 
getd oder von Banknoten abgewickelt.

I n  den 15 Ja h ren , seit welchen eine genaue Statistik des 
Londoner lülearinA-Iiouse gemacht wird, waren die Gesannnt- 
umsätze jedes Jah res folgende:

Mark.

1867/68 66451 184000.
1868/69 72094396000 .
1869/70 75 900709000.
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1870/71
Mark.

81976 6 6 0 0 0 0 .
1871/72 109338349000 .
1872/73 12246 8 0 3 4 0 0 0 .
1873/74 1 2 2 269544000 .
1874/75 1 2 2671300000 .
1875/76 110307 757000.
1876/77 99409 2 0 0 0 0 0 .
1877/78 103357 2 7 3 0 0 0 .
1878/79 99655 8 5 6 0 0 0 .
1879/80 107425910000 .
1880/81 120563776000 .
1881/82 130206142000 .

I n  den Vereinigten Staaten von Nordamerika wird der 
Gesammtumsatz geschätzt:

für 1880 auf 202 900 Millionen Mark,
„ 1881 „ 264000  „ „ .

Bei der erheblichen wirthschaftlichen Bedeutung des Check­
verkehrs empfiehlt es sich, demselben in ähnlicher Weise, wie dem 
Wechselverkehr, die nöthigen gesetzl i chen Grundlagen zu geben.

Gleichen Zwecken wie der Checkverkehr dient auch der Giroverkehr, 
bei welchem die Ausgleichung von Zahlungsverbindlichkeiten zwischen 
den Besitzern von Guthaben (Girokonto) bei einer Bank in der 
Weise erfolgt, daß in den Büchern der letzteren der Betrag von 
dem Guthaben des Schuldners abgeschrieben und demjenigen des 
Gläubigers gutgeschrieben wird. F ür die bei den Banken hinter­
legten Giroguthaben zahlen dieselben in der Regel keine Zinsen, und 
es bleibt daher bei großer Ausdehnung des Giroverkehrs aus der 
Masse der hinterlegten Guthaben immer durchschnittlich eine größere 
Summe den Banken zinsfrei zur vorübergehenden Benutzung für 
ihre anderen Geschäfte zur Verfügung. Die Banken gewähren beim 
Giroverkehr keinen eigenen Kredit und übernehmen kein Risiko, sie 
besorgen vielmehr nur bis zur jeweiligen Höhe des Guthabens die 
Kassen- und Buchungsgeschäfte des Giroinhabers, und finden eine
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genügende Entschädigung für ihre Thätigkeit in der vorerwähnten 
zinsfreien Nutzung der Giroguthaben.

I n  sehr zweckmäßiger Weise ist eine Verbindung des Check - 
und Girosystems bei der deutschen Reichsbank organisirt. Während 
der gewöhnliche (weiße) Check, welcher a u f  den  I n h a b e r  lautet, 
von Jedermann weiterbegeben werden kann, im Falle der Prüfen 
tation bei der Bank nach Wunsch des Inhabers baar ausgezahlt 
oder seinem Girokonto zugeschrieben w ird, ist der rothe Check ein 
schriftlicher Auftrag an die Reichsbank, dem Konto einer bestimmten 
Person eine bestimmte Summe gutzuschreiben, um welche sich das 
Guthaben des Auftraggebers vermindert. Dieser rothe Check ist 
n ic h t ü b e r t r a g b a r ,  und sein Betrag kann nicht an den Inhaber 
des Bestimmungs - Kontos ohne Weiteres baar ausgezahlt werden. 
Die praktische Wirkung dieses, hiernach im Verkehr nicht als Umsatz­
mittel dienenden rothen Checks ist derjenigen eines (Hearing-Irouss 
für sämmtliche Girokontoinhaber bei der Reichsbank gleich.

I m  Giroverkehr der Reichsbant wurden:
1881. 1880. 1879.

M i l l i a r d e n
1878.

V e r e i n n a h m t :  18,8.
Hiervon

17,6. 15,2. 13,6.

Durch Baarzahlung: 6,5. 6. 5,2. 4,9.
Uebertragung am Platze: 5,5. 5,4. 4,7. 4,2.
An anderen Bankstellen: 6,5. 6,1. 5,2. 4,8.

V e r a u s g a b t :  18,7. 17,6. 15,1. 13,6.
Durch Baarzahlung: 7,6. 7. 6. 5,6.
Uebertragung am Platze: 5,5. 5,4. 4,7. 4,2.
Von anderen Bankstellen: 5,4. 5. 4,4. 3,7.

Von der Gesammtsumme sind hiernach nur 38,1 o,„ durch 
Baarzahlung und 61,9 ^  durch einfache Buchung regulirt 
worden.

Durch den Check- und Giroverkehr, welcher als einfacherer 
Zahlungsmodus theilweise auch die Wechselcirculation ersetzt, wird 
hiernach in hervorragender Weise die Vermögensübertragung auch zum
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Zwecke der Kreditgewähr erleichtert und, sofern er auf gesunden 
Unterlagen beruht und nicht zu leichtsinnige» Kreditoperationen miß­
braucht wird, dem Ganzen ein wesentlicher Dienst geleistet. Außer­
dem trägt dieser Verkehr auch zur Beseitigung eines schädlichen 
Mißbrauches des Kredits, nämlich zur Minderung der Gewohnheit 
bei, wegen Mangels verfügbarer Kassa auch die kleineren, gewöhn­
lichen Bedürfnisse auf Kredit zu entnehmen. Die M einung, daß 
es sich wirtschaftlich empfehle, keine müßigen Kassabestände zu 
haben, in Berbindung mit den aus der Aufbewahrung von Geld 
entstehenden Unbequemlichkeiten und Unsicherheiten, hat vielfach das 
Bestreben gefördert, die baare Kasse möglichst klein zu halten und 
das nur halbwegs Entbehrliche schleunigst zum Ankauf, oft von un­
sicheren Werthpapieren, zu verwenden. I n  Folge des hierdurch 
veranlaßten Mangels einer steten Zahlungsbereitschaft bildete sich 
für den Kleinverkehr jene beklagenswerthe Borgwirthschaft zwischen 
Konsumenten und Detailisten, sowie zwischen den Kaufleuten selbst 
heraus, und es entstanden jene Nachtheile, welche namentlich in 
Bezug auf die Warenpreise der Kauf auf Kredit gegenüber dem 
Kauf auf baar hat, Nachtheile, welche mau irrthümlicher Weise 
durch den Zinsen- oder Dividendengewinn aus den angelegten B e ­
ständen als ausgeglichen betrachtet.

Dem gegenüber zwingt die Einrichtung des Check- und G iro­
systems das Publikum, sich einen bestimmten Kassabestand bei der 
Bank zu halten, welche als Entschädigung für ihre Mühewaltung 
stets auf einen gewissen Mindestbestand des Guthabens drängen 
wird. Während hiernach die Interessenten, namentlich für die B e­
dürfnisse des Kleinverkehrs stets bei Kassa sind, bleiben andererseits 
auch die eingezahlten Guthaben bei der Bank keine müßigen Kassa­
bestände, werden vielmehr, soweit sie nicht für die Kassa erforder­
lich sind, zur Diskontirung von Wechseln, Gewährung von D a r­
lehen rc. produktiv verwendet. J e  mehr Guthaben bei den Banken 
hinterlegt werden, desto mehr werden Kapitalien der Unthätigkeit 
entzogen und der Produktion und dem Handel zur Verfügung 
gestellt.
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2. Die Banknote.

Die Banknote ist ein unverzinsliches, jederzeit auf Sicht fälliges, 
in gesetzlichem Geld einzulösendes Zahlnngsversprechen der Bank an 
den Inhaber der Note. S ie  war ursprünglich nur eine Depositen­
bescheinigung, welche im Verkehr als Stellvertreterin des bei der 
Bank zu ihrer Deckung hinterlegten Baargeldes diente. Insoweit 
die in Umlauf gesetzten Banknoten durch Baargeldhinterlegungen 
gedeckt sind, liegt eine Vermehrung der Umsatzmittel im Allgemeinen 
nicht vor, da an Stelle dieser Banknoten das zu ihrer Deckung 
bestimmte Baargeld während ihrer Umlaufszeit dem Verkehre ent­
zogen ist. An Stelle des Geldes circulirt hier das Forderungsrecht 
des Inhabers der Note an die Bank. Anders verhält es sich mit 
der nicht durch gesetzliches Geld gedeckten, jedoch auf Verlangen 
gleichfalls jederzeit gegen solches einzulösenden, der sog. ungedeckten 
Banknote. Die Ausgabe einer ungedeckten Banknotenmenge ist die 
Aufnahme einer unverzinslichen Schuld (zu Zwecken der Kredit­
gewähr), und zwar nicht durch Inanspruchnahme vorhandenen, zur 
Kreditverwendung verfügbaren Vermögens, sondern durch Schaffung 
eines unverzinslichen Forderungsrechtes der Gesammtheit auf sich 
selbst mit Rücksicht auf zukünftige Produktionswerthe, dessen D a r­
stellung und Vertheilnng im Verkehre durch die ungedeckte Note er­
folgt. D aß dieses der Gesammtheit zustehende Privilegium auf ein 
Privatinstitut (Privatnotenbank) übertragen werden kann, ändert an 
dem Grundprinzipe nichts, wonach die Aufnahme einer durch wirk­
liche Werthe nicht gedeckten Schuld mittelst Ausgabe von Noten im 
allgemeinen Interesse zum Zwecke einer Ermäßigung des Zinsfußes 
erfolgt. Vorhandenes Vermögen würde sich für die Dauer o h n e  
Z i n s e n  g e w ä h r ,  wie dies bei der Schuldaufnahme mittelst un­
gedeckter Noten der Fall ist, zur Kreditverwendung nicht bereit 
finden lassen, und es ist daher die Kreditaufnahme der Notenbank 
behufs Beschaffung von Kapitalien zur Kreditgewähr wohl zu unter­
scheiden von der Thätigkeit jener Kreditbanken, welche vorhandenes 
Vermögen unter Zinsengewähr entleihen und dasselbe zur verzins­
lichen Darlehenshingabe verwenden. Die Begründung des auf der
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ungedeckten Notenmenge basirten Forderungsrechtes geschieht einer­
seits in der Absicht, für den Kreditbedarf der Produktion und des 
Handels ein größeres Betriebskapital bereit zu haben, als solches 
durch die Darsteller vorhandenen Vermögens, das Baargeld und 
die circulirenden Forderungsrechte, gewährt wird, andererseits im 
Vertrauen auf die Sicherheit, welche durch eine gesetzliche Regelung 
des ungedeckten Banknotenwesens gewährleistet wird. Dieses Ver­
trauen läßt auch die ungedeckten Banknoten im Kreditverkehr gleiche 
Funktionen, wie diejenigen der übrigen Umsatzmittel, vollziehen, und 
wie der Depositen- und Giroverkehr, so ziehen auch die ungedeckten 
Banknoten, gleich den Saugwurzeln, die in den Boden hinein­
getrieben werden, um alle Tropfen dem Baume zuzuführen, kleine 
Kapitalien zu den: Konzentrationspunkte, der Notenbank, hin, um 
von hier aus als große Kredite verwendet zu werden. Die gedeckten 
und ungedeckten Banknoten fungiren im Verkehr jedoch nicht als 
getrennte Umsatzmittel, sind vielmehr vermischt, während die ge- 
sammte umlaufende Notenmenge nach einem bestimmten Verhältniß 
zum Theil durch B aar, zum Theil durch Sicherheiten (Wechsel rc.) 
gedeckt ist.

Die Einrichtung, daß Produktion und Handel statt nur mit 
dem effektiv vorhandenen Kapital auch mit einem erst in Zukunft 
zu produzirenden Kapital arbeiten, dessen Darstellung durch die un­
gedeckte, schwebende, täglich rückzahlbare, auf kleine Beträge ver­
theilte Banknotenschuld erfolgt, hat manche prinzipielle Gegner. Seitens 
der letzteren wird insbesondere darauf hingewiesen, daß durch die 
Ausgabe ungedeckter Noten der Werthmesser, dessen anerkannte 
Grundlagen die Edelmetalle bilden, in fortwährende, oft plötzlich 
eintretende Schwankungen versetzt werde. Sobald nämlich diese 
Ausgabe das Bedürfniß nach Umsatzmitteln übersteigt, so wird das 
auch für den internationalen Verkehr verwendbare Umsatzmittel 
exportirt, und das sind nicht die Noten, die im Auslande nur als 
Kreditpapier gelten, sondern das auch im Auslande verwendbare 
Baargeld. Wenn dieser Geldabfluß fühlbar w ird, so muß die 
Notenbank durch Erschwerung ihrer Kreditgewähr mittelst Erhöhung 
des Zinsfußes die Notenausgabe einschränken, damit der Abfluß des

Schränk,  Kredit. 2
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Baargeldes aus dem ^ande verhindert und der Zufluß vom Aus- 
lande wieder hergestellt wird. D as bewirkt ein häufiges Schwanken 
des Werthmessers (des Geldwerthes), in Folge dessen eine gewisse 
Unsicherheit im Verkehr entsteht.

Dem gegenüber ist zu bemerken, daß allerdings, ebenso wie in 
der Einzelwirthschaft, so auch in dem gesummten wirtschaftlichen 
Verkehr eines Vandes es Vortheilhaft seilt würde, wenn das für das 
Geschäft erforderliche Betriebskapital vollständig aus eigenem Ver­
mögen beschafft werden könnte und nicht durch einen erst auf zu­
künftige Ertragswerthe basirten Kredit ergänzt werden müßte. 
Im m erhin erscheinen jedoch solche Kreditaufnahmen auf künftige 
Werthe bei vernünftigen! Gebühren prinzipiell nicht verwerflich, viel­
mehr bei regeln Geschäft durch die Sachlage geboten, und es dürfte 
hiernach, wenngleich bei einer hohen Entwickelung der Circulation 
der vorhandenen Vermögenswerthe, namentlich durch die Ausbildung 
eines soliden Check - und Giroverkehrs, eine Einschränkung des un­
gedeckten Notenkredits von selbst eintreten wird, eine Beseitigung 
desselben nicht möglich sein, ohne sich der Gefahr auszusetzen, daß 
bei gesteigerter Produktionsfähigkeit wenigstens vorübergehend die 
nöthigen Betriebsfonds zum Schaden der Gesammtheit fehlen. 
Andererseits ist nicht zu verkennen, daß Mißbräuche möglich sind. 
Durch den aus der Unverzinsliche der ungedeckten Noten für die 
Notenbanken entstehenden Gewinn erwächst für dieselben das Interesse, 
daß ihre Noten zahlreich und lang im Verkehr circuliren, damit sie 
sich lange Zeit im Besitz der mit Zinsengewinu verwendbaren Geld­
mittel befinden, und ebenso besteht die Möglichkeit, daß die Noten­
banken, um die ihnen aus einer übermäßigen Notenausgabe zu­
strömenden Gelder thunlichst auszunutzen, leicht Kredit gewähren 
und auf diese Weise gewagte Spekulationen und eine ungesunde 
Produktionsübertreibung fördern.

Angesichts dieser Gefahren werden mehrfach gewisse Kautelen 
befürwortet; diesem Zwecke soll namentlich die sog. Kontingentirung 
der ungedeckten Notenmenge dienen, und zwar in der Weise, daß 
der Umlauf solcher Noten entweder auf eine bestimmte, nicht über- 
schreitbare Maximalgrenze beschränkt oder von einen! gewissen
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Betrage ab einer Besteuerung unterworfen wird, welche hoch ge­
nug wäre, um der Gefahr vorzubeugen, daß die Notenbanken sich 
durch steigende Geldnachfrage zu einer weitgehenden Ueberschreitung 
des sieuerfreien Kontingents verleiten lassen. Durch die Feststellung 
einer Grenze für das steuerfreie Kontingent soll nach der Ansicht der 
Vertheidiger dieses Systems die Notenbank veranlaßt werden, über 
dieselbe ihren Notenumlauf nur in außerordentlichen Fallen hinaus­
gehen zu lassen und daher bei steigender Nachfrage nach Kredit­
gewähr, wie es auf den anderen Märkten die natürliche Regel 
bildet, den Preis (Zinssatz) zu erhöhen, hierdurch mäßigend auf den 
spekulativen Unternehmergeist zu wirken und einer Ueberanspannung 
der Produktion und des Handels mit im Wege des Kredits be­
schafften Mitteln, welche für die ganze wirtschaftliche Entwickelung 
verderblich werden kann, rechtzeitig vorzubeugen. Die Einschränkung 
der ungedeckten Notenausgabe soll ferner die Banken dazu führen, 
sich die M ittel, welche sie zur Kreditgewähr brauchen, nicht nur 
durch die Emission ungedeckter Noten, sondern hauptsächlich durch 
Pflege eines gesunden Depositen-, Giro- und Checkverkehrs zu be­
schaffen. Unter der Besteuerung, welche keinen finanziellen Zweck 
ha t, vielmehr im Gegentheil ihren eigentlichen Zweck um so mehr 
erfüllt, je weniger sie finanziell einbringt, ist den Banken und dem 
Kreditverkehr eine freiere Bewegung gesichert, als im Falle der festen 
Begrenzung des überhaupt zulässigen Notenkontingents. Die Banken 
können nicht, wie in dem letzteren Falle, in die 2age kommen, plötz­
lich dem Kreditverkehr auf diesem Gebiete ihre Dienste ganz ver­
sagen zu müssen, werden vielmehr im Stande sein, auch bei ein­
tretendem starken Geldbedarf die legitimen Bedürfnisse in einge­
schränktem Umfange, wenn auch zu einem beträchtlich höheren Z in s­
füße, zu befriedigen.

Indessen werden auch gegen diesen Besteuerungsmodus prin­
zipielle Bedenken erhoben. E s wird namentlich geltend gemacht, 
daß die Verhältnisse, welche auf die Vermehrung und Verminderung 
des Notenumlaufs, auf die Gestaltung des Zinsfußes, auf die E in­
und Ausfuhr der Edelmetalle einwirken, so verschiedenartig und 
vielgestaltig seien, daß es der größten Fachkenntniß und Umsicht

2*
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bedürfe, um sie nur einigermaßen zu übersehen und zu beherrschen. 
Die Notensteuerpflicht wolle an Stelle dieser schwierigen geistigen 
Thätigkeit, welche sich nur vorzüglichen Verwaltungsorganen an­
vertrauen lasse, einen mechanischen Apparat setzen, welcher gegenüber 
den verschiedenartigsten Eventualitäten nur eine und dieselbe Thätig­
keit ausübe, indem er die Erhöhung des Zinsfußes bewirte, wenn 
die Notenausgabe eine gewisse Ziffer erreicht habe. Unter Um­
ständen würde hierdurch der allgemeine Verkehr, hauptsächlich des­
halb, weil der besondere Kundenkreis der Notenbank zeitweise über­
mäßigen Kredit beanspruche, mit einer Steuerlast beschwert, welche, 
ohne volkswirtschaftlichen Nutzen zu bringen, die Prodnktions- 
bedingungen erschweren würde und namentlich in kritischen Zeiten 
größere Katastrophen veranlassen könnte, als solche im Falle der 
Nichtbeschränkung der ungedeckten Notenausgabe eintreten würden.

I n  Bezug auf diese Frage darf zunächst, allseitige Ueberein­
stimmung darüber vorausgesetzt werden, daß die Annahme, es sei die 
Beschaffung von Geldmitteln durch eine übermäßige Ausgabe ungedeckter 
Noten für die Produktion und den Handel im Ganzen förderlich, 
im Allgemeinen auf Irrthum  beruht. Wenn die Billigkeit des 
Geldes d. h. der niedrige S tand  des Zinsfußes auf den dem Lande 
verfügbaren großen Kapitalmengen beruht, so ist dies ein günstiges 
Zeichen für die volkswirthschaftliche Lage. Kapitalreiche Länder wer­
den einen niedrigeren landesüblichen Zinsfuß haben, als kapital­
arme Länder. Wenn dagegen die Billigkeit des Geldes nicht aus 
dem vorhandenen Kapitalreichthume, sondern aus einer übertriebenen 
Ausgabe ungedeckter Noten d. h. aus einer übermäßigen Ver­
anschlagung zukünftiger Produktionswerthe entspringt, so sind für 
die Gesammtheit auf die Dauer größere Nachtheile zu befürchten; auf 
die spekulative Überschätzung der Produktionskräfte folgt Entkräftung, 
und die Zeiten der letzteren sind für die Produktion schwerer, als 
die Zeiten des vorübergehend billigen Geldes günstig waren.

W as die Handhabung des Notenemissionsrechtes betrifft, so 
liegt die beste Gewähr für ein vernünftiges Vorgehen in einer um­
sichtigen, nach festen Prinzipien handelnden Leitung der Notenbank, 
welche im Stande und bestrebt ist, unter Berücksichtigung der
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Schwankungen des Marktes, den Umfang des Notenumlaufs jeder­
zeit dem Bedarf anzupassen und insbesondere den Baarschatz des 
Landes, wenn nöthig, auch durch rechtzeitige Krediteinschränkung 
zu hüten. Wenn es die Gesetzgebung für zweckmäßig hält, der 
Leitung der Notenbank durch den obengedachten Besteuerungs­
modus eine gewisse Grenzlinie zu bezeichnen, so muß dieselbe 
soweit gezogen sein, daß der Notenbank nicht die Möglichkeit be­
nommen ist, die bei einer umsichtigen Verwaltung für das s o l i d e  
Geschäft als nöthig erkannten Umsatzmittel dem Verkehr zur Ver­
fügung stellen zu können. F ü r kritische Zeiten wird in diesem Falle 
eine Erweiterung, eventuell die Beseitigung der Grenzlinie der E r­
wägung der betreffenden staatlichen Organe vorbehalten bleiben.

Bei einer Vertheilung des Notenemissionsrechtes auf mehrere 
Bankinstitute eines S taates liegt die Möglichkeit vor, daß die Ü ber­
sichtlichkeit und Einheitlichkeit der Leitung, namentlich in Bezug auf 
das Verhältniß des Diskontosatzes zum Notenumläufe durch von 
Konkurrenzinteressen geleitete Maßnahmen der verschiedenen Institute 
beeinträchtigt und hierdurch das Interesse des Ganzen geschädigt 
wird. Jedenfalls darf die Leitung der mit der Emissionsbefugniß 
ungedeckter Noten versehenen Notenbank nicht vollständig von der 
Aufsicht der allgemeinen Staatsverwaltung losgelöst und ebensowenig 
der Beeinflußnng durch Einzelinteressen ausgesetzt sein. I n  letzterer 
Beziehung möchte Werth darauf zu legen sein, daß in den einzelnen 
Verwaltungsorganen neben dem Handel auch die Landwirthschaft, 
Industrie und das Kleingewerbe eine entsprechende Vertretung finden.

I m  Uebrigen kann die Zulassung der Ausgabe ungedeckter 
Noten d. h. die Begründung eines durch diese Noten dargestellten 
Forderungsrechtes für die Gesammtheit nur durch einen Akt der 
Staatsgewalt erfolgen, und auch in Bezug auf die Ausübung der 
desfallsigen einer Notenbank gewährten Befugniß besieht fortdauernd 
ein hohes staatliches Interesse, da die Höhe des Notenumlaufs 
sowie die hiermit in Zusammenhang stehende Gestaltung des Z ins­
fußes für alle wirtschaftlichen Funktionen eines Volkes, namentlich 
aber auch für die Entwickelung der Landeswährung, von hervor­
ragender Bedeutung ist. Die Notenbank bildet einen der wesentlichsten
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Faktoren im Kreditverkehr und hat in Bezug auf die Produktions­
verhältnisse des Vandes sowohl einen hervorragenden Einblick als 
einen bedeutenden Einfluß. Bei der Größe ihres Einflusses und 
ihrer Verantwortlichkeit muß bei der Notenbank noch mehr, wie 
bei den übrigen Kreditinstituten, das Interesse des Gemeinwohls im 
Vordergründe stehen.

Die Frage, ob aus diesen Erwägungen die Befugniß zur Aus­
gabe ungedeckter Noten nur einer Staatsbank vorzubehalten sei, 
deren Grundkapital ausschließlich aus Staatsmitteln beschafft wäre, 
deren Leitung der Staatsgewalt zukäme und deren Reinerträgniß 
an die Staatskasse fallen würde, wird nicht prinzipiell, sondern 
unter Berücksichtigung der gegebenen Verhältnisse zu beantworten sein.

Gegen die Einrichtung einer solchen Staatsbank wird ins­
besondere geltend gemacht, daß deren Fonds im Falle eines unglück­
lichen Krieges als Staatsvermögen der feindlichen Konfiskation aus­
gesetzt wären und daß die Gefahr einer Vermengnng der Interessen 
des Staatsvermögeus und der Staatsleitung mit denjenigen des 
Bankvermögens und der Bankverwaltung bestehe. I n  ersterer B e­
ziehung liegt die Befürchtung nahe, daß auch die Bestände einer 
unter der obersten Leitung des S taates stehenden Privatbank, an 
deren Gewinn auch die Staatskasse antheilberechtigt ist, vor der 
Konfiskation nicht gesichert sind.

W as den zweiten Punkt betrifft, so wird die Nothwendigkeit 
einer Trennung der Bankverwaltung von der Staatsfinanzverwaltnng, 
sowie der Herstellung von Einrichtungen, welche die Verwendung 
der für Produktion und Handel bestimmten Bankgelder für andere 
Staatszwecke ausschließen, hervorgehoben; es werden sich auch un­
schwer dergleichen organisatorische Maßnahmen treffen lassen, welche 
namentlich verhindern können, daß die Notenbank als eine ergiebige 
Einnahmequelle für die Staatsfinanzen behandelt wird. I n  analoger 
Weise möchte aber auch andererseits im Falle der Übertragung des 
Notenausgaberechtes an eine Privatbank, deren Grundkapital durch 
Private beschafft ist, seitens der Staatsverwaltung darauf zu hal­
ten sein, daß die Bank nur unter Berücksichtigung der allgemeinen 
öffentlichen Interessen geleitet und nicht als eine Dividendenquelle,
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beziehungsweise für einen speziellen wirtschaftlichen Interessenten­
kreis, beispielsweise, mit Umgehung der Interessen der gewerb­
lichen und landwirthschaftlichen Produktion, nur für diejenigen des 
Handels- und Börsenverkehrs ausgenutzt wird.

Nicht einem Bruchtheil von Staatsangehörigen, den bei der 
Notenbank akkreditirten Firmen des Handels und Bankgeschäftes, 
einem sog. festen Kundenkreis der Notenbank sollen die aus dem 
unverzinslichen Notenkredite erwachsenden Bortheile der besseren 
Kreditbedingungen zu Gute kommen, sondern allen Produktions- und 
Handelszweigen in thunlichst gleichmäßiger Berücksichtigung. Aller­
dings werden, da die Notenbank im Wesentlichen nur zur Gewährung 
von Krediten mit kurzen Fristen im Stande ist, diejenigen Geschäfts­
zweige, welche in der Hauptsache nur kurzen Kredit bedürfen, vor­
zugsweise die Bortheile der Notenbank genießen., und es ist nicht 
ausgeschlossen, daß namentlich die auf kurzen Kredit basirenden 
Börsenoperationen vor den Negulirungsterminen die Bankmittel 
mittelst Wechsel und Berpfändung von Effekten derart in Anspruch 
nehmen, daß hieraus für die übrigen Geschäftszweige, namentlich 
für die Produktionsinteressenten, wenn auch nur vorübergehend, 
Erschwerungen erwachsen. Auf die Beseitigung von in dieser Beziehung 
möglichen Mißverhältnissen wird namentlich bei der speziellen Aus­
bildung der von der Notenbank zu pflegenden Kreditformen zunächst 
Bedacht zu nehmen sein. Jedenfalls müßten dieselben Kanteten, 
welche in dieser Richtung seitens einer Staatsbank gewährt werden 
können, auch voll der mit der Notenausgabebefugniß ausgestatteten 
Privatbank eingehalten werden. E s kann hierbei unter Umständen auch 
eine Fürsorge in der Richtung veranlaßt sein, daß nicht der überwiegende 
Theil der Antheilsberechtigungen einer Privatnotenbank in die Hände 
von Ausländern übergeht. Sofern hiernach die beiden für die 
Notenausgabe erforderlichen Boraussetznngen, nämlich der Ausschluß 
einer auf hohe Erträgnisse abzielenden Berwaltung und die gleich­
mäßige Berücksichtigung aller Zweige der wirtschaftlichen Thätig­
keit, sich nach Lage der Berhältnisse auch bei der Einrichtung einer 
Privatnotenbank erreichen lassen, wird der Zulassung der letzteren 
ein prinzipielles Bedenken nicht entgegenstehen. Andererseits wird
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anzuerkennen sein, daß sich namentlich das Streben nach großen 
Gewinnen bei der staatlichen Notenbank unter Umständen besser 
zurückdrängen lassen wird, als bei einer privaten Notenbank, und 
daß sich schon bei der Organisation der S taatsbank, soweit als 
nöthig, sichere Kautelen dagegen aufstellen lassen werden, daß der 
S ta a t in der Wahrnehmung seiner eigenen politischen lind finanziellen 
Interessen die allgemeinen Berkehrsverhältnisse schädigt.

I n  Deutschland steht die Befugniß zur Ausgabe von Noten 
außer der Reichsbank noch anderen Notenbanken zu. Die Reichs­
bank, welche im Jah re  1881 im Ganzen 214 Zweiganstalten, 
darunter 17 Reichsbankhauptstellen, besaß, ist eine unter Auf­
sicht und Leitung des Reiches stehende Bank, deren Grundkapital 
durch Ausgabe von auf Namen lautenden Antheilen beschafft ist 
und deren Eigner für die Verbindlichkeiten der Rcichsbank per­
sönlich nicht haften. D as Betheiligungsrecht des Reiches an der 
Reichsbank findet seinen Ausdruck namentlich in dem der Reichs­
gewalt zustehenden Ernennungsrechte der Bankbeamtcn, in dem 
Vorbehalte der Leitung der Bank durch den Reichskanzler und 
in der Betheiligung der Rcichskasse an dem Reingewinne der 
Reichsbank.

Die Reichsbank hat die Aufgabe, den Geldverkehr im ge­
summten Reichsgebiete zu regeln, die Zahlungsausgleichmigen zu 
erleichtern und für die Nutzbarmachung verfügbaren Kapitals 
zu sorgen. Gleichwie die übrigen Notenbanken, ist sie verpflichtet, 
von demjenigen Notenbetrage, um welchen der Notenumlauf den 
Baarvvrrath und das der betreffenden Bank durch das Bank­
gesetz eingeräumte steuerfreie Kontingent ungedeckter Noten über­
steigt, eine Steuer von 5 Prozent jährlich an das Reich zu ent­
richten. D as steuerfreie Kontingent ungedeckter Noten beträgt 
für die sämmtlichen deutschen Notenbanken im Ganzen 385 M il­
lionen M ark, wovon auf die Reichsbank 250 Millionen Mark 
und auf die übrigen im Jah re  1875 bestandenen 32 Noten­
banken 135 Millionen Mark vertheilt wurden. Auf Grund der 
Bestimmung des Bankgesetzes, daß das ungedeckte Kontingent der­
jenigen Banken, welche ihr Notenrecht verlieren oder aufgeben,
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dem steuerfreien Kontingente der Reichsbank zuwachsen soll, er­
hielt die letztere bis jetzt die Kontingente von 15 Notenbanken, 
so daß das steuerfreie Kontingent ungedeckter Noten für die Reichs­
bank gegenwärtig 273875000  Mark beträgt.

Noten dürfen auf Beträge unter 100 Mark nicht aus­
gestellt werden. Eine Verpflichtung zur Annahme von Bank­
noten bei Zahlungen, welche gesetzlich in Geld zu leisten sind, 
besteht nicht; dagegen sind die Notenbanken verpflichtet, ihre 
Noten sofort auf Präsentation zum vollen Nennwerthe ein­
zulösen.

Außerdem ist die Reichsbank verpflichtet, für den Betrag 
ihrer im Umlauf befindlichen Banknoten jederzeit mindestens ein 
Drittheil in kursfähigem deutschen Gelde, Reichs-Kassenscheinen 
oder in Gold in Barren oder ausländischen Münzen und den 
Rest in diskontirten Wechseln, welche eine Berfallzeit von höchstens 
drei Monaten haben und aus welchen in der Regel drei, min­
destens aber zwei als zahlungsfähig bekannte Verpflichtete haften, 
in ihren Kassen als Deckung bereit zu halten.

Die steuerfreie Notenreserve d. h. derjenige Theil des steuer­
freien Kontingents ungedeckter Noten, welcher nicht zur Veraus­
gabung kam, betrug bei der Reichsbank durchschnittlich

im Jahre  1876: 150,9 Millionen Mark.
1877: 155,1 

„ 1878: 185,3
„ .. 1879: 195,3
„ „ 1880: 167,6
.. 1881: 144,1 .................
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Die Organisation des Kredits.

III.

Die große volkswirtschaftliche Aufgabe, das Kapital und die 
besitzlose Produktionskraft organisch zu verbinden, wird sich um so voll­
kommener erfüllen, je entwickelter die vermittelnden Organe und 
Werkzeuge des Kreditverkehrs sind, je besser die Organisation des­
selben geordnet ist. Nicht nur die vermögenslosen, sondern auch die 
vermögensbesitzenden Kreise sind in gleicher Weise an einer zweck­
mäßigen Organisation des Kreditverkehrs betheiligt. Die letztere 
muß eine individuelle, nicht schablonenhafte Behandlung des Kredit- 
verkehrs anstreben und auf den Grundlagen der Solidität und 
der Gleichmäßigkeit für alle wirtschaftlichen Zweige beruhen. Wenn 
in einem Staate die Kreditverhältnisse nur für einen wirtschaftlichen 
Zweig, z. B . für die industrielle Thätigkeit, gut, für andere Zweige, 
z. B . für die Landwirthschaft, mangelhaft eingerichtet sind, so leidet 
unter letzterem Fehler auf die Dauer auch die Gesammtheit.

I m  wirtschaftlichen Ganzen besteht zwischen den einzelnen 
Produktionszweigen und dem Handel ein gemeinsames Jnteressen- 
band, und eine Krankheit auf einem Punkte wird über kurz oder 
lang auch die übrigen Punkte in Mitleidenschaft ziehen.

J e  enger und übertragungsfähiger die einzelnen Zweige der 
wirtschaftlichen Thätigkeit in Bezug auf die Befriedigung der 
Kreditverhältnisse unter einander in Berbindung stehen und je ge­
rechter und gleichmäßiger ihre Interessen Berücksichtigung finden, 
desto besser wird sich die Gesammtheit entwickeln.
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1. Kreditformen.

Die Kreditgewährung stützt sich entweder nur auf die persön­
lichen Geschäftseigenschaften des Schuldners und seine Geschäfts­
verhältnisse ( P e r s o n a l k r e d i t )  oder gleichzeitig auch auf das 
Vermögen des Schuldners, welches ganz oder theitweise zur Sicher- 
stellung der Forderung herangezogen wird ( R e a l k r e d i t ) .

Der Realkredit bedeutet hiernach nur die Sicherstellung der 
Forderung auf ein unbewegliches oder bewegliches Vermögen, und 
nicht eine Einschränkung des Forderungsrechtes auf den verpfändeten 
Vermögenstheil.

Besondere Arten des P e r s o n a l k r e d i t s  sind:
Der We c h s e l t r e d i t ,  bei welchem eine leichtere Uebertragbar- 

keit des Forderungsrechts und außerdem eine besondere Sicherstellung 
des Gläubigers insofern stattfindet, als er die Forderung in bevor­
zugter und schneller Weise betreiben kann; und

der G e n o s s e n s c h a f t s k r e d i t ,  bei welchem mehrere an sich 
nicht genügend kreditfähige Personen auf Grundlage der solidarischen 
Haftbarkeit Aller zu einem kreditfähigen Verbände vereinigt sind.

Hierher gehört auch der Kredit, welchen die Aktionäre ihren 
Aktiengesellschaften insofern gewähren, als sie Geschäftsantheile mit 
beschränkter Haftbarkeit in der Hoffnung auf eine gute Rentabilität 
(Dividende) unter Vorbehalt eines leicht übertragbaren Rück­
forderungsrechtes einschießen. I n  der Form der Aktienemission lassen 
sich viele Bedürfnisse ebenso befriedigen, wie in der Form der An- 
leihensaufnahme. E s besteht zwischen beiden Formen jedoch der 
Unterschied, daß die Aktie sich darauf beschränkt, dem Inhaber den 
entsprechenden Antheil an dem eventuellen Ueberschuß des Unter­
nehmens zu versprechen, während die verzinsliche Obligation ihm 
einen bestimmten Ertrag in Aussicht stellt, einerlei ob die Kapital­
anlage denselben ergibt oder nicht, sonach mehr verspricht, als 
die Aktie.

Der R e a l k r e d i t  bezieht sich theils auf bewegliches Vermögen 
l Faustpfand — ^ombardkredit), theils auf unbewegliches Vermögen, 
Grundstücke und Gebäude (Immobiliarkredit). E r geht ebenso, wie
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der Personalkredit, von dem Vertrauen in die Person des Schuldners 
aus, sichert sich aber für den F a ll, daß seine Voraussetzung nicht 
zutrifft, ein spezielles Deckungsmittel.

D er Kredit für den Handel bewegt sich hauptsächlich in den 
leichteren Formen des Personal- und Faustpfandkredits, derjenige 
für den Grundbesitz zumeist im Jmmobiliar- und weniger im 
Personal- und Faustpfandkredit; der kleinere gewerbliche und land- 
wirthschaftliche Betrieb pflegt vorzugsweise den genossenschaftlichen 
Kredit, während größere industrielle Unternehmungen neben ihrem 
großen Personalkredit auch Sicherheit auf Werkhäuser und unbeweg­
liche Inventar-gegenstände bestellen.

I n  Bezug auf die Zeitdauer lassen sich die Kreditgeschäfte in 
solche mit kurzer oder langer F rist, mit Kündbarkeit oder Unkünd- 
barkeit (letztere theils dein Gläubiger, theils dem Schuldner, oder 
beiden auferlegt) eintheilen.

J e  länger im Falle eines Kündigungsrechtes des Gläubigers 
die von demselben einzuhaltende Kündigungsfrist ist, desto vortheil- 
hafter ist die 2age des Schuldners.

W as die Kreditfrist betrifft, so wird im Auge zu behalten 
sein, daß bei solider Wirthschaft und unter normalen Verhält­
nissen die Rückzahlung der Schuld aus dem Erträgniß des auf­
genommenen Kapitals erfolgen soll, und daher die Möglichkeit 
der Realisirung des Erträgnisses für die Zeitdauer bestimmend ist. 
D as zum Ankauf von Rohstoffen aufgenommene Darlehen kann 
alsbald nach Fertigstellung der Waaren, die zum Ankauf von 
Maschinen eingegangene Schuld aber nur allmählich aus dem E r­
gebniß der Nutzbarmachung der Maschinen, sonach erst in längerer 
Zeit abgetragen werden. D a im landwirtschaftlichen Betriebe der 
Äredit zumeist für Zwecke nöthig ist, deren Reinerträgniß sich auf 
eine längere Zeitperiode vertheilt, so wird hier das Bedürfniß für 
Kredit mit langer Frist und mit ratenweiser Rückzahlung über­
wiegen, während im Handels- und gewerblichen Betrieb, namentlich 
soweit die Kreditaufnahme zum Zwecke der Ausnutzung einer Ge­
schäftskonjunktur erfolgt, der Kredit zumeist kurzläufig, bei ersterem 
oft stets fällig ist.
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Die richtige Bemessung der Kreditfristen ist für den Kredit­
verkehr von großer Bedeutung. Durch eine zu kurze Bemessung 
der Kreditfrist oder durch eine dem Gläubiger zustehende, seitens 
des Schuldners nur mit schweren Opfern abwendbare Kündigung 
kann die ungezwungene, bestmögliche Verwerthung und Abwickelung 
eines Unternehmens gestört werden und der von dem Geschäfte er­
wartete Bortheil verloren gehen. Desgleichen wird auf eine zweck­
mäßige Bestimmung des Fälligkeitstermines besonderer Werth zu 
legen sein. Ein Gutsbesitzer wird beispielsweise seine Zahltermine 
nicht auf eine Zeit unmittelbar vor der Ernte legen dürfen.

Auch in Bezug auf die leichtere oder schwerere Uebertragbarkeit 
der Forderungsrechte läßt sich der Kredit eintheilen. Als leichtüber- 
tragbare Forderungsrechte gelten außer den Wechseln insbesondere 
die Jnhaberpapiere d. h. Urkunden, kraft welcher jeder Inhaber 
die Forderung geltend machen kann, z. B . Zins- und Dididenden- 
scheine, Banknoten, Grnndschuldscheine, Pfandbriefe und Checks, welche 
auf den Inhaber ausgestellt sind, Antheilscheine und Inhaber- 
obligationen, welche von S taaten , Korporationen oder Einzelnen 
ausgegeben sind.

Schwerübertragbare Kreditpapiere sind insbesondere die Hypo­
thekenbriefe.

I n  Bezug auf den Verwendungszweck läßt sich die Schuld­
aufnahme unterscheiden in diejenige für produktive und diejenige für 
konsumtive Zwecke. Die letztere sollte in der Regel nur kurzfristig 
und genau begränzt sein.

2. Organe der Krcditvcrmittlung. Kreditbanken. Genossen­
schaftlicher Kredit.

Die Ausgleichung der verschiedenartigen Interessen des Kredit­
gebers und des Kreditnehmers bei einem Kreditgeschäfte, namentlich 
bezüglich der Höhe der Zinsen, der Kündbarkeit, Uebertragbarkeit 
und der Rückzahlungsfristen, kann entweder durch direkte Verhand­
lungen zwischen den Interessenten oder durch die Vermittlung eines 
Dritten erfolgen.
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D as Bedürfniß und das Bestreben nach Vereinigungspunkten, 
an welchen sich Angebot und Nachfrage begegnen und ausgleichen 
können, hat zu der Einrichtung der kreditvermittelnden Institute, 
der Kreditbanken, geführt. Diese Banken sind im Kreditverkehr in 
der Hauptsache nicht Agenten, sondern selbständige Organe, ihnen 
fließt das zur Kreditgewähr bereite Kapital zu, wogegen sie Schuldner 
der Kreditgebenden werden, und von ihnen aus vertheilt sich das 
Kapital auf die Produktionsstätteu, deren Gläubiger sie werden.

Bei den Kreditbanken regelt sich nach dem Verhältniß des An 
gebots und der Nachfrage und unter Berücksichtigung der sonst in 
Betracht zu ziehenden Punkte der Zinsfuß und vertheilt sich je 
nach Bedarf das Kapital, welches die Bank in großen oder kleinen 
Beträgen, beziehungsweise mit langen Fälligkeitsterminen aufgenommen 
hat, auf kleine oder große Beträge, beziehungsweise auf kurze 
Fälligkeitstermine.

Die zur Kreditgewähr erforderlichen Kapitalien beschaffen sich 
diese Banken durch die Annahme kündbarer oder unkündbarer, ver­
zinslicher oder unverzinslicher Depositen (nicht zur Aufbewahrung, 
sondern zur Ausnutzung), durch die Annahme von Giroguthaben 
und Spareinlagen, durch die Aufnahme von Darlehen mittelst 
der Allsstellung von Anweisungen, Wechseln, mittelst des Ver­
kaufs diskontirter Wechsel, durch die Ausgabe hypothekarischer 
Schuldverschreibungen und von Pfandbriefen und,  sofern ihnen 
die Befugniß znr Ausgabe von Banknoten zusteht, durch B e­
gebung dieser Anweisungen der Bank auf sich selbst. Andererseits 
gewähren sie Kredit durch den Kauf von Wechseln und Forderungs- 
rechten mit bestimmtem Verfall (Diskontogeschäft), durch die Be- 
leihung voll Faustpfändern, als Werthpapieren, sicheren Hypotheken. 
Waaren und Produkten (Lombardgeschäft), oder voll Immobilien 
(Hvpothekengeschäft), sowie durch die Gewährung von Konto-Korrent- 
Krediten, von Darlehen auf bestimmte Fristen oder gegen allmähliche 
Rückzahlung.

Als Betriebs- und Garantiefonds dienen das Grundkapital 
und der aus Betriebsüberschüssen angesammelte Reservefonds; auch 
können die Banken Kredite aus eigenem, nicht durch Kredit
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beschafften, nutzbringenden Vermögen, z. B . aus den Erträgnissen 
eines Hausbesitzes oder eigener industrieller Unternehmungen gewähren.

Bei dem Kreditvermittlungsgeschäfte der Banken begegnen sich 
einerseits die Ueberzeugung der Kapitalisten und der Kreditbedürftigen, 
daß sie durch diese Vermittlung ihre Interessen am besten gewahrt 
finden, andererseits der Wunsch der Banken, im Hinblick auf den 
für sie entspringenden Zwischengewinn möglichst viel Kreditgeschäfte 
zu vermitteln. I n  der That bedienen sich in Ländern, in welchen 
Kredit und Bankwesen hoch entwickelt sind, alle Kreise, welche über 
irgend etwas Vermögen verfügen, bei Nutzbarmachung desselben der 
Banken, und aus den bei letzteren angesammelten Kapitalien be­
friedigen die Kreditsuchenden ihren Bedarf.

Dieses System wird sich um so wirksamer erweisen, je mehr 
die Kreditanstalten auf das ganze Land verzweigt und vertheilt sind, 
sonach in unmittelbarer Beziehung mit den Kreditinteressenten stehen, 
und je sorgsamer auf die speziellen Kreditbedürfnisse der einzelnen 
Produktions- und Handelszweige Rücksicht genommen wird.

Es ist ein ungünstiger Zustand, wenn die Banken eines Landes 
sich vorzugsweise mit der Effektenspekulation beschäftigen, statt be­
sonderen Werth darauf zu legen, den einzelnen Produktions- und 
Handelsunternehmungen von Fall zu Fall die zur Ausnutzung 
günstiger Konjunkturen nöthigen Kapitalien durch bereitwillige Ein­
räumung von Accept- und anderen Krediten zuzuführen. E s ist 
die Gefahr bei diesen Kreditgeschäften in der Regel nicht größer, 
als bei dem Beleihen und dem Handel, namentlich in ausländischen 
Werthen, bezüglich welcher sich die Entwickelung der Verhältnisse 
zumeist schwerer, als bei den inländischen Unternehmungen, über­
sehen läßt.

Es ergibt sich hieraus die hohe Bedeutung, welche der O rgani­
sation und dem Gebühren der Kreditbanken für den gesammten wirth- 
schaftlichen Verkehr zukommt.

I n  Bezug auf die Organisation ist Werth darauf zu legen, 
daß der Kreis der Kreditgeschäfte, welche eine Bank betreiben will, 
genau bestimmt und harmonisch geschlossen ist. Die Thätigkeit einer 
Kreditanstalt kann auf bestimmte einzelne Bedürfnisse und Zwecke
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beschränkt oder auf den gleichartigen Betrieb verschiedenartiger 
Kreditgeschäfte eingerichtet sein. Eine Trennung findet zumeist in 
Bezug auf die Kreditfrist statt, indem einzelne Anstalten Kredit ent­
weder nur für kurze oder nur für lange Fristen gewähren. W as 
die Konformität der Kreditgeschäfte betrifft, so wird sich namentlich 
für Kreditbanken, welche das kleine Depositengeschäft Pflegen, der 
Ausschluß der selbständigen Spekulation in Börsenpapieren, der 
Emission- und Prämiengeschäfte, sowie des Erwerbs von Grund­
stücken empfehlen. Dagegen, daß die Kreditbanken neben ihren 
Kreditgeschäften noch andere Zweige des soliden Bankgeschäftes, wie 
die Aufbewahrung von Depositen, das Jnkassogeschäft, die Ver­
waltung fremden Vermögens betreiben, läßt sich Nichts erinnern. 
M it besonderer Vorsicht werden aber diejenigen Kreditbanken zu 
wirthschaften haben, welche z. B . in Folge des Betriebs eines aus­
gedehnten Giro- und Checkverkehrs stets umfangreiche Verpflichtungen 
haben, deren Fälligkeit sie jederzeit gewärtigen müssen. Solche 
Banken werden die Wahrscheinlichkeit der Fälligkeiten mit Sorgfalt 
zu veranschlagen und hiernach mit der durch die Umstände gebotenen 
größeren oder geringeren Vorsicht ihre Kapitalanlagen einerseits, 
für welche sich namentlich der Ankauf von kurzläufigen, jederzeit 
weiter begebbaren Wechseln oder sicheren, geringelt Kursschwankungen 
unterworfenen Werthpapieren empfiehlt, und ihre Betriebsfonds 
andererseits zu bemessen haben.

F ü r die Notenbanken bestehen bezüglich der Deckung der täglich 
fälligen Noten in der Reget spezielle gesetzliche Bestimmungen (vgl. 
die Bemerkung am Schluß des Abschnitts 11). Ueberhanpt werden 
die Kreditbanken stets darauf Bedacht zu nehmen haben, daß ihnen 
jeweils eine die schwankenden Geldverhältnisse berücksichtigende Re­
serve zur Verfügung steht, damit sie bei eintretenden Veränderungen 
nicht unvorbereitet sind. Geschicklichkeit, Vorsicht und Solidität sind 
bei der jeweiligen Bemessung des Reservebedarfs von großer Be­
deutung.

Eine besonders einflußreiche Stellung innerhalb der Kredit­
banken nimmt die Notenbank ein, welche den Baarvorrath des Landes 
zu schützen hat und auf den jeweiligen S tand der Umlaufsmittel,
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sowie auf die Höhe des Zinsfußes bestimmend einwirkt. Die Noten­
bank wird ihre Organisation und Thätigkeit nicht derart zu be­
schränken haben, daß sie im Wesentlichen nur den Privatbanken und 
größeren Betriebsunternehmungen zu Gute kommt, sonach gewisser­
maßen nur eine Quelle und Reserve für die Privatbanken bildet, 
während im Uebrigen die Kreditbedürftigen sich bei den letzteren den 
Kredit mit höheren Opfern zu beschaffen hätten. Die Notenbank wird 
vielmehr thnnlichst darauf Werth zu legen haben, auch in direkten Ver­
kehr mit den Kreditbedürftigen des mittleren und kleineren Jndustrie- 
und Handelsstandes zu treten, welchen hierdurch der sonst für die 
Privatbanken nöthige Zwischengewinn erspart wird. Einer mehr 
oder minder großen Nebenbelastung unterliegt jedoch der weniger 
Kapitalkräftige auch bei der Kreditaufnahme bei der Notenbank in­
sofern, als die letztere im Interesse ihrer Sicherheit das Delcredere von 
wenigstens zwei vollständig sicheren Firmen verlangen muß, und die 
Uebernahme eines solchen Delcredere seitens der letzteren in der Regel 
nur gegen eine sich nach der allgemeinen Geschäftslage richtende 
Vergütung erfolgt. I n  ungünstigen Zeiten ist dieser Aufwand für 
die fremde Vermittlung und das fremde Delcredere für die weniger 
Gutsituirten oft beträchtlich.

I n  Bezug auf die Errichtung von Zweiganstalten der Noten­
bank ist es für den Verkehr selbstverständlich um so vortheilhafter, 
je mehr seinen Wünschen wegen Vermehrung der Zweiganstalten ent­
sprochen werden kann. E s läßt sich jedoch nicht verkennen, daß durch 
ein großes Netz von Zweiganstalten, abgesehen von den größeren 
Verwaltungskosten, eine stärkere Vertheilung der Betriebsfonds der 
Bank auf verschiedene O rte erforderlich w ird, wodurch unter Um­
ständen die Leistungsfähigkeit der Bank für größere Unternehmungen 
beeinträchtigt werden kann. Den Vereinigungspunkt für die O rga­
nisation und die Thätigkeit der Kreditbanken bildet die Börse. Hier 
vollzieht sich in der Hauptsache der An- und Verkauf von Schuld­
verschreibungen jeglicher A rt, die Anlegung der von den Banken 
angesammelten Kapitalien, die Orientirung und Ausgleichung von 
Angebot und Nachfrage, die Festsetzung des Kurses der Kreditpapiere, 
die Feststellung des Privat - Diskontosatzes für das Wechsel- und

S c h r a u t ,  Kredit. 3
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Lombardgeschäft, kurz der Austausch der Interessen der einzelnen 
Kreditbanken und die Bestimmung der allgemeinen Richtpunkte fin­
den Kreditverkehr. S o  nothwendig dieser Theil der Börsenthätigkeit 
für das solide Geschäft ist, so gefährlich ist andererseits namentlich 
auch für den reellen Kreditverkehr das an den Börsen gleichfalls 
thätige, der Sucht nach leichtem, schnellem und übermäßigem Gewinn 
entspringende unsolide Spielgeschäft. Jnsolange die Speknlations- 
thätigkeit sich darauf beschränkt, auf Grund ihrer genaueren Kennte 
niß und Kontrole der Verhältnisse des Kreditbedürftigen zwischen 
diesen und den in diesen Verhältnissen nicht bewanderten Kapitalisten 
zu treten, hierbei ehrlich und vorsichtig verfährt lind sich mit 
einem billigen Zwischengewinn begnügt, ist dieselbe für den soliden 
Kreditverkehr von Vortheil. Auch Spekulationsgeschäfte mit etwas 
gewagtem Risiko und einem hierdurch bedingten höheren Zwischen­
gewinn können unter Umständen gerechtfertigt sein, wenn es sich 
um Kreditoperationen für einen wenngleich unsicheren, so doch ehrlich 
berechneteil Produktionszweck handelt. E s liegt sogar ein ungesunder 
Zustand vor, wenn der Spekulations- und Unternehmungsgeist und 
das Vertrauen auf die Rentabilität der nichtbesitzenden Arbeitskraft 
beziehungsweise der Produktion überhaupt so gering ist, daß für nicht 
ganz sichere Unternehmungen die Versagung des Kredits die Regel 
bildet. Wenn aber die Spekulationsthätigkeit nicht auf die Ermitt­
lung der wirklichen Kreditwürdigkeit, nicht auf die Schaffung reeller, 
dauernder Kapitalanlagen, sondern lediglich auf die Herbeiführung 
von Schwankungen der Kreditwerthe aus Spielinteresse gerichtet ist 
und hierauf mit mehr oder weniger bedenklichen Mitteln hinarbeitet, 
um aus denselben für sich Nutzen zu ziehen, wenn die Spekulations­
thätigkeit unter Mißbrauch des Vertrauens der Kreditgeber ungesunde 
Unternehmungen, welche auf die Dauer nicht rentiren können, leicht­
sinnig oder wissentlich fördert, so wird hierdurch der solide Kredit 
verkehr und die wirthschafttiche Thätigkeit überhaupt geschädigt*). 
E s gilt dies namentlich von dem Spicldifferenzgeschäft d. h. dem

*) Um der Einführung unsolider Kreditpapiere bei der Börse vorzu­
beugen, wird streng darauf zu halten sein, daß , bevor ein neues Papier an der
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Geschäft, welches dem Anschein nach die Lieferung und Abnahme 
von Börsen- bezw. marktgängigen Werthpapieren, in Wirklichkeit 
aber und nach der Absicht der Kontrahenten lediglich die Zahlung 
des Unterschiedsbetrages zwischen dem stipulirten Lieferungspreise 
und dem Börsen- bezw. Marktpreise des Lieferungstages bezweckt. 
Dieser Handel ist ein bloßes Glückspiel, bei welchem das Werth­
papier nur als Einsatzmarke dient. O ft übersteigt der für einen 
bestimmten Termin verkaufte Betrag gewisser Werthpapiere den in 
solchen überhaupt vorhandenen Betrag um ein Vielfaches; ^  ver­
kauft an 8 ,  dieser an 0  u. s. w. zu dem und dem Preise und 
auf Lieferung in dem und dem M onat. Keinem der Käufer ist 
es darum zu thun, das Werthpapier wirklich zu erhalten, sondern 
nur um den Unterschied zwischen dem bedungenen Preise und dem 
am Lieferungstage geltenden.

Die nachtheiligen Wirkungen dieser Spielgeschäfte machen sich 
auf wirthschaftlichem Gebiete namentlich nach zwei Richtungen 
geltend; einerseits dadurch, daß dem soliden Kreditverkehr des Handels 
und der Produktion viel Kapital und in Folge der Schwankungen 
und Erhöhungen, welche der Spekulationsmißbrauch in Bezug auf 
den Zinsfuß hervorruft, die S tabilitä t und Billigkeit des letzteren 
entzogen wird ; andererseits dadurch, daß im Falle des Gelingens 
des S piels mühelos Kapitalien an Stellen angesammelt werden, 
von welchen weder für die wirthschastliche Thätigkeit überhaupt noch 
für den soliden Kreditverkehr Vortheile zu gewärtigen sind. Die 
Raschheit und Mühelosigkeit des Gewinnes, die Unsicherheit des 
Besitzes und die Uebertreibung, welche aus dem Schwanken zwischen 
Ueberfluß und Nichts folgt, führen zu sozial bedenklichen E r­
scheinungen. Außerdem werden diejenigen, welche sich an diesen 
Spielgeschäften betheiligen, auch bei ihren anderen Geschäften, wenn 
sie solche zu betreiben überhaupt noch Lust haben, es vorziehen, 
nur Kredit mit kurzen Fristen und mit Vorbehalt des Kündigungs­

Börse in  den Handel gebracht wird, bestimmte Grundlagen des betreffenden Unter­
nehmens unter der Verantwortlichkeit einer einzelnen am  O rte  befindlichen F irm a 
veröffentlicht werden.

3
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rechts zu gewähren, sowie eine Kreditverlängerung nur bei sehr 
hohen Konzessionen eintreten zu lassen, Wirkungen, welche namentlich 
die auf längeren Kredit angewiesenen Produktionszweige schädigen 
können.

W as die Maßregeln zur Abwehr solcher Mißstände betrifft, 
so hat das solide Börsengeschäft selbst ein wesentliches Interesse 
daran, daß eine entsprechende Reform allmählich angebahnt werde. 
E s wird sich empfehlen, unter Mitwirkung der Börsenvertretungen 
zunächst durch eine umfassende Enquete über die Börsenverhält- 
nisse die hier einschlägigen thatsächlichen Zustände thunlichst klar­
zustellen. Der Umstand, daß durch die bezüglichen Ermittelungen 
etwa vorübergehend einige Belästigungen des Börsenverkehrs ent­
stehen könnten, wird angesichts des hohen öffentlichen Interesses, 
welches an der genauen Ermittelung des Umfangs des reinen 
Spielgeschäftes besteht, nicht zurückschrecken dürfen. Bei den je 
nach dem Ausfall der Enquete sich als zweckmäßig herausstellenden 
Maßregeln wird davon auszugehen sein, daß Differenzgeschäfte, 
bei welchen die Parteien von vornherein die Differenzzahlung als 
die a l l e i n  z u l ä s s i g e  Art der Erfüllung unter einander verein­
baren, allerdings gesetzlich für ungültig erklärt werden können; 
dagegen würde ein Berbot der von den Spielern hauptsächlich 
benutzten Art von Spekulationsgeschäften, bei welchen die Tilgung 
der Verbindlichkeiten unter Uebereinstimmung beider Kontrahenten 
durch Erlegung der Kursdifferenz statt der Lieferung freigestellt 
ist, sich nur dann bewerkstelligen lassen, wenn man zu dem 
irrationellen Schritte greifen wollte, Käufe und Verkäufe auf 
feste Lieferungstermine, sonach auch das solide Spekulationsgeschäft 
überhaupt zu untersagen oder zu schädigen.

I n  Bezug auf Scheingeschäfte dieser Art dürften vielmehr 
als M ittel zur theilweisen Abhülfe in Erwägung zu nehmen sein: 
entsprechende, dem Mißbrauch vorbeugende Bestimmungen in den 
Börsenordnungen, namentlich in den Vorschriften über die Thätig­
keit der Makler, fortlaufende Kontrole über die Handhabung der­
selben, Einsetzung von kaufmännischen Schiedsgerichten über den 
Ausschluß notorischer gewerbsmäßiger Spieler von der Börsen-
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thätigkeit, Verbot öffentlicher Reklamen und Aufforderungen zur 
Theilnahme an solchen Spielgeschäften, Bestrafung derjenigen 
Börsenspekulanten, welche nach Lage ihrer Geschäfte in verwegener 
und gewissenloser Weise spielen, in dem Falle, daß sie ihre Ver­
pflichtungen nicht erfüllen können, eventuell auch ohne V oraus­
setzung der Konkurseröffnung auf Anklage von Interessenten; endlich 
wird noch zu untersuchen sein, in wie weit sich im Wege einer 
Besteuerung, eventuell durch Auferlegung einer hohen, ständigen 
Jahresabgabe eine Einschränkung der Spielgeschäfte und namentlich 
der Ausschluß der kleinen auf Nichts gestellten Spieler von der 
Börse erzielen läßt.

Bei allen desfallsigen Maßregeln werden aber die eigentlichen 
Spielgeschäfte zu unterscheiden sein von jenen im wirtschaftlichen 
Bedürfnisse liegenden, namentlich für die Preisbildung wichtigen 
Spekulationsgeschäften, bei welchen die Lieferung ernstlich gemeint 
und die Ausgleichung mittelst Zahlung der Kursdifferenz nur als 
eventuelles Erfüllungsmittel gedacht ist.

M it Rücksicht auf die Gefahren, welche durch den S p e­
kulationsmißbrauch oder durch leichtsinnige Kreditgewähr seitens 
einer Kreditbank für ihre Gläubiger entstehen, und in Anbetracht 
des auch bei den soliden Kreditbanken, namentlich bei den Aktien 
kreditgesellschaften bestehenden Bestrebens, aus dem Kreditvermitt­
lungsgeschäfte für sich einen möglichst hohen Vermittlergewinn zu 
ziehen, liegt die Erwägung nahe, ob sich nicht innerhalb der Kredit­
organisation neben den Privatunternehmungen auch ö f f e n t l i c h e  
Kreditinstitute des S taates oder kommunaler Korporationen, sowie 
gemeinwirthschaftliche, genos sens cha f t l i che  Kreditunternehmungen 
empfehlen. D aß , abgesehen von dem Falle der Übertragung der 
Notenausgabebefugniß an eine Privatbank, die Forderung einer 
staatlichen Konzessionirung der Privatkreditbanken nicht angezeigt er­
scheint, darf zunächst hervorgehoben werden. Die staatliche Thätig­
keit wird aber, namentlich in Bezug auf die Aktienkreditgesellschaften, 
für den Erlaß und die Kontrole von Normativbestimmungen zu 
sorgen haben, welche die genaue und durchsichtige Aufstellung des Ver­
mögensstatus und der Bilauz (d. h. der ziffermäßigen Aufstellung

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-09-14 08:10:57

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-56952-6



38

der Aktiva und Passiva), ferner eine scharfe Verantwortlichkeit der 
Organe der Bankverwaltung (Vorstand, Verwaltungs- und Auf­
sichtsrath) und vorzugsweise auch w i r k s a m e  Garantien dafür be­
zwecken, daß nicht bei der Gründung und dein Betriebe der Bank 
betrügerische Verschleierungen vorkommen.

Die Einrichtung öf fen t l i c he r  Kreditinstitute wird (wiederum 
abgesehen von der schon erörterten Frage der Errichtung einer staat­
lichen Notenbank) zwar für besondere Bedürfnißfälle, beispielsweise für 
gewisse Zweige des Grundkrcditwesens, für die Organisation der 
Sparkassen und ^eihanstalten, für Nothstandsereignisse als gerecht­
fertigt und nach Umständen als nothwendig anzuerkennen, als eine 
allgemeine prinzipielle Grundlage für die Kreditorganisation aber 
nicht zu betrachten sein.

Als eil: wichtiger prinzipieller Punkt in der Organisation des 
Kreditwesens wird dagegen die weitere Ausbildung des g e n o s s e n ­
schaf t l i chen  Kreditwesens zu behandeln sein, bei welchem ein Ver­
band unter solidarischer Haftbarkeit der Verbandsmitglieder Kapitalien 
zu dem Zwecke aufnimmt, um die Kreditbedürfnisse der Mitglieder 
zu befriedigen. Die Aufnahme der Kapitalien erfolgt nicht nur bei 
Verbandsmitgliedern, sondern auch bei Dritten, und es besteht kein 
prinzipielles Bedenken dagegen, daß solche genossenschaftliche Unter­
nehmungen zum Zwecke der Kapitalienansammlung für die Kredit­
gewähr an Mitglieder auch bankmäßige Geschäfte mit Nichtmitgliedern 
z. B . das Depositengeschäft pflegen.

D as genossenschaftliche Kreditwesen hat zunächst den Vortheil, 
einestheils daß sich in Folge der durch die solidarische Haftbarkeit 
der Verbandsmitglieder angeregten genaueren Kontrole der Geschäfts­
thätigkeit größerer: Kreditmißbräuchen vorbeugen läßt, anderentheils, 
daß der Zwischengewinn für die Vermittlung zwischen Kreditnehmer 
und Kreditgeber insofern wegfällt, als alle Erträgnisse der Genossen­
schaft den Verbandsmitgliedern zufallen.

Durch dieses System wird überhaupt die Kreditnahme vielen 
ermöglicht, welche sonst nur unter Schwierigkeiten Kredit erhalten 
könnten, und vielen der Kredit unter leichteren Bedingungen als 
sonst zugänglich gemacht. Anlangend die allgemeine Organisation
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des genossenschaftlichen Kreditwesens, so bringt es die durch die 
gegenseitige Haftbarkeit der Verbandsmitglieder bedingte größere 
Kontrolthätigkeit mit sich, daß die einzelnen Genossenschaften ihre 
Thätigkeit nicht weiter ausdehnen dürfen, als sich bei sorgsamer 
Leitung die Kreditwürdigkeit der Mitglieder übersehen läßt. Z ur 
Stärkung ihrer Kreditfähigkeit können sich die einzelnen Genossen­
schaften, selbstverständlich unter hinreichenden Garantien bezüg­
lich der Solidität der Verwaltung, zu größeren genossenschaftlichen 
Verbänden und diese wiederum zu einem Centralinstitute mit 
größerem bankmäßigen Geschäftsbetriebe vereinigen. Der N atur der 
Sache nach wird sich das genossenschaftliche Kreditwesen zunächst für 
den Kreditbedarf des kleinen gewerblichen, landwirthschaftlichen und H an­
delsbetriebes organisiren, welche ohne Kreditvereinigung übermäßigen 
Ansprüchen der Kreditgeber am wehrlosesten gegenüberstehen würden. 
Aber auch für größere Betriebe ist die Organisation der gegenseitigen 
Beschaffung der erforderlichen Geldmittel auf gemeinschaftlichen Kredit 
einer großen Entwickelung fähig, und solche Einrichtungen haben sich 
bereits namentlich auf dem landwirthschaftlichen Gebiete in den 
genossenschaftlichen Pfandbriefinstituten vortrefflich bewährt.

D as Genossenschaftswesen ist kein Universalheilmittel, aber ein 
hochbedeutendes Glied in der Kette der für die soziale und politische 
Entwickelung wohlthätigen Einrichtungen. Seine günstige Fort- 
entwickelung ist in der Hauptsache abhängig von einer unermüdlichen, 
die Indolenz und den Jndisferentismus bekämpfenden organisatorischen 
Thätigkeit im Kleinen, welche gerade auf diesem Gebiete mehr werth 
ist, als W ort und Schrift im Großen.
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Der Personalkredit.

IV.

Die Grundlage des Personalkredits bildet das Vertrauen auf 
die Person des Kreditnehmers und auf die allgemeinen rechtlichen 
und wirtschaftlichen Zustände des Landes. Die Ansicht, daß nur 
vermögenden Personen Kredit gewährt werden könne, ist falsch; oft 
bildet die persönliche Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit eines Kredit 
nehmers eine größere Garantie, als der Besitz eigenen Vermögens. 
D as  Vertrauen wird leichter gewährt, wenn der Kreditgeber den 
Zweck, fiir welchen die Darlehensaufnahme erfolgt, übersehen und 
die subjektiven Erwägungsgründe des Kreditnehmers wenigstens thcil- 
weise würdigen kann. E s wird daher auch beispielsweise den Aktien­
gesellschaften, deren Erwerbsverhältnisse mehr der öffentlichen Kritik 
ausgesetzt sind, leicht Vertrauen entgegengetragen, obgleich gerade hier 
die Gefahr vorliegt, daß das jährliche Erträgniß nicht zur Schulden­
tilgung, sondern zur Bertheilung erhöhter Dividenden oder zu einer 
spekulativen Erweiterung des Unternehmens verwendet wird. Ein 
ausgedehnter, auf umsichtige Veranschlagung der Wahrscheinlichkeiten 
und Möglichkeiten beruhender Personalkredit ist von großer wirth- 
schaftlicher Bedeutung und ein deutliches Zeichen für die Solidität 
und Sicherheit der Zustände eines Landes. Täuschungen des Ver­
trauens bleiben zwar auch hier nicht au s ; es gilt vielfach der alte 
Satz: „Bei Menschen, die man kennt, achtet man die Tüchtigkeit, 
bei solchen, die man nicht kennt, das Kleid." Um einer allgemeineren 
Schädigung des Vertrauens, dieser wesentlichen Grundlage des Kredits,
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vorzubeugen, wird namentlich dem Wucher und dem Kreditmißbrauch 
mit Nachdruck entgegenzuarbeiten sein.

D er Personalkredit wird entweder gegen mündliches Versprechen, 
oder gegen Bürgschaft einer oder mehrerer Personen, oder unter 
schriftlicher Aufzeichnung des Kreditvertrages, theils Seitens des 
Kreditgebers (Buchkredit) theils durch Ausstellung eines Schuld­
scheines Seitens des Kreditnehmers, gewährt.

Eine Kreditgewährung ohne Bürgschaft und Schuldschein findet 
zumeist zwischen näheren Geschäftsfreunden und im großen kauf­
männischen Verkehr, namentlich auch im Börsenverkehr, statt. Hierher 
gehört auch die Akkreditirnng bei einem Bankhause d. h. die E r­
mächtigung zur darlehensweisen Entnahme von Geldern nach ver­
tragsmäßigen Bedingungen, welche sich hauptsächlich auf den Um­
fang und den M odus der Kreditgewähr und auf die dem Kredit­
geber zu bewilligende Provision und Deckung beziehen. Desgleichen 
fallen hierunter die Steuer- und Zollkredite, welche Seitens der 
Staatsverwaltung hervorragenden Vandwirthen, Industriellen, Ge­
werbetreibenden und Kaufleuten bezüglich der indirekten Steuern und 
Zölle und zwar auch ohne Sicherheitsbestellung bewilligt werden, 
sofern ihre Zuverlässigkeit bekannt ist.

Der Bürgschaftskredit kommt namentlich im kleinen Geschäfts­
verkehr zur Anwendung und setzt eine umsichtige Regelung der recht­
lichen Beziehungen voraus, insbesondere in Bezug auf die persön­
lichen und sachlichen Vorbedingungen einer Bürgschaft, die Wirkungen 
und Erlöschungsgründe derselben, die besonderen Schutzmittel des 
Bürgen, und seinen Regreßanspruch gegen den Hauptschuldner. Eine 
Verstärkung kann die Bürgschaft noch dadurch erhalten, daß sich ein 
Dritter verpflichtet, die Schuld des Bürgen einzulösen, falls dieser 
sie nicht selbst erfüllen sollte.

Die am häufigsten vorkommende Form  der Personalkreditgewähr 
ist diejenige gegen Schuldschein d. h. eine urkundliche Bescheinigung 
über das Schuldverhältniß Seitens des Schuldners. Ein gesetzlicher 
Zwang zur Ausstellung eines Schuldscheines behufs Beurkundung 
eines Schuldverhältnisses wird nur für Ausnahmefälle Platz zu 
greifen haben; desgleichen wird von einer gesetzlichen Forderung der
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Aufnahme des Schuldgrundes in den Schuldschein, als B oraus­
setzung für die Klagbarkeit der Forderung oder für die Benutzung 
des Schuldscheines als Beweismittel, in der Regel abzusehen sein, 
da eine solche Einschränkung auf die Entwickelung des soliden Per­
sonalkredits störend einwirken kann.

Der Schuldschein kann auf den Namen des Gläubigers, oder 
auf dessen Ordre, oder auf den Inhaber lauten.

I n  ersterem Falle ist die Uebertragung der Forderung nicht 
ohne Zustimmung des Schuldners zulässig, in dem zweiten Falle 
kann die Uebertragung ohne solche Zustimmung erfolgen, wäbrend 
in dem letzten Falle der jeweilige Inhaber des Schuldscheins als 
Gläubiger gilt.

Schuldscheine aus den Inhaber werden namentlich bei den 
größeren Schuldaufnahmen von öffentlichen Korporationen und 
Aktiengesellschaften in Gestalt von Obligationen, welche mit Z ins­
scheinen versehen sind und nach einem bestimmten Tilgungsplane 
eingelöst werden, ausgegeben. Ih re r  leichten Uebcrtragbarkeit und 
Umsatzsähigkeit an der Börse wegen sind dieselben für viele Kreise 
eine besonders beliebte Kapitalsanlage.

Die Emission und erste Uebernahme, sowie demnächst die 
Ueberleitung der Obligationen an das Publikum erfolgt in der 
Regel durch Bermittelung der Kredit- und Spekulationsbanken. 
Wenn der Uebergang aus den Banken an das Publikum stockt 
und die Portefeuilles der Banken mit schwer verkäuflichen O bli­
gationen immer mehr belastet werden, so liegt ein ungesunder 
Zustand vor.

Noch mehr als der Erwerb von Obligationen mit fester 'Ver­
zinsung wird, in Erwartung einer günstigeren Rentabilität, einer 
höheren Berzinsung und eines möglichen Kursgewinnes, der Erwerb 
von Aktien auch in solchen Kreisen vorgezogen, welche nicht in der 
Lage sind, die Aktien auf ihren wirklichen Werth genau prüfen zu 
können. Daß hierdurch Mißbräuche und Schädigungen in aus­
gedehntem Maße veranlaßt werden, ist durch vielfache Erfahrungen 
bestätigt. Z ur Vermeidung solcher Schädigungen für die weniger 
bemittelten Kreise ist mehrfach ein Verbot der Ausgabe von Aktien
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unter einem bestimmten Betrag (etwa unter 2000 Mark) in V or­
schlag gebracht worden. E s würde hiedurch auch den Nachtheilen vor­
gebeugt, welche für solide Gesellschaften dadurch entstehen können, 
daß kleine, weniger bemittelte Aktionäre, welche leicht ängstlich ge­
macht sind, sich ohne Grund hastig ihres Besitzes entäußern und 
hierdurch den Kredit, unter Umständen die ganze Situation des 
Unternehmens gefährden.

An Stelle des Kredits gegen Schuldschein wird im kauf­
männischen Verkehr, namentlich zwischen Geschäftskunden im großen 
und kleinen Warengeschäft, vielfach die einfache Aufzeichnung des 
Schuldverhältnisses Seitens des Gläubigers (Buchkredit) gebraucht.

Große Industriezweige basiren in ihrem Betriebe neben ent­
sprechendem Betriebskapital auf Personalkredit. E s  kreditirt der 
Rohproduktenhändler dem Fabrikanten, und dieser dem Detaillisten 
oder Zwischenhändler. Infolge dieses stark ausgebildete Kreditsystems 
schweben in manchen Industriezweigen fortlaufend große Schuldver­
bindlichkeiten, und die Gefahren, welche hieraus bei einer unvorher­
gesehenen Stockung an einem Punkte in größerem oder geringerem 
Grade für das Ganze entstehen können, liegen auf der Hand. Um 
größeren Schädigungen vorzubeugen, wird darauf Bedacht zu nehmen 
sein, daß die im großen Warenverkehr Platz greifenden Kredite 
in der Hauptsache auf regelmäßige, kurze und allseitig gleichmäßig 
zur Anwendung kommende Fristen entnommen werden, damit die 
Zahlungsausgleichung an den hierfür bestimmten Terminen für die 
betheiligten Interessentenkreise thunlichst gesichert ist. Durch unregel­
mäßige, theils lange theils kurze, und bei den einzelnen Geschäfts­
abschlüssen verschiedenartige Kreditfristen werden dem Waarenhandel 
vielfache Belästigungen und unter Umständen auch schwere Nachtheile 
zugefügt.

Wenn sich hiernach gegen einen maßvoll gehaltenen, solid ge­
regelten, den Unternehmungsgeist fördernden Kreditverkehr im großen 
Waarenhandel Nichts erinnern läßt, so bestehen andererseits schwer­
wiegende Bedenken gegen den im Kleinhandel, namentlich im Verkehr 
zwischen Krämer und Handwerker mit ihren Kunden in weitver­
breiteter Weise üblichen Waarenborg. Bei ausnahmsweisen Wirth-
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schaftlichen Borgängen, z. B . bei Gründung eines Haushaltes, Ein 
richtung einer Wohnung, mag ein Waarenkauf theilweise auf Kredit, 
unter Vorbehalt vernünftiger, möglicher Abschlagszahlungen, deren 
pünktliche Einhaltung zur Ordnung und zum Sparen mahnt, eine 
wirthschaftlich berechtigte Maßregel sein. Auch abgesehen voll außer­
gewöhnlichen Borkommnissen lassen sich oft einzelne Geschäfte nicht 
gegen Baarzahlung, sondern nur mit Hülfe des Kredits machen, 
und — die nöthige Solidität und Vorsicht vorausgesetzt — läßt 
sich hiergegen nichts einwenden.

Um so unwirthschaftlicher ist dagegen die fast regelmäßige Ent 
nähme der gewöhnlichen regelmäßigen Lebensbedürfnisse auf Kredit, 
wie dies nicht nur Seitens solcher Personen, welche hierzu nach 
Lage ihrer Verhältnisse gewissermaßen gezwungen sind, sondern auch 
häufig in vermögenden Kreisen stattfindet, welche dergleichen Ver­
bindlichkeiten aus Sorglosigkeit erst am Jahresschluß auszugleichen 
pflegen, ohne Rücksicht darauf, daß kreditirte Waaren sich selbstver­
ständlich theurer berechnen müssen, als die baar bezahlten Waaren.

Unter diesem Waarenborgsystem leidet namentlich die Arbeiter­
bevölkerung. I n  den Jndnstriebezirken finden sich häufig Kauf­
leute, welche mit den Lohnverhältnissen der Arbeiter genau bekannt 
sind, wissen, daß dieselben auf Kredit entnehmen, und welche die 
Gelegenheit benutzen, ihre vielfach auch qualitativ mangelhaften 
Waaren bestmöglichst abzusetzen.

I n  oberschlesischen Jndustrieorten sind beispielsweise die Ver­
kaufspreise einzelner Artikel in folgender Weise normirt:

gegen B a a rza h lu n g gegen K redit Preisunterschied

B ro t (das Stück) . . .  45 Pf. 50 Pf. 5 Pf.
Mehl (das Pfund). . . 18 „ 20 .. 2 „
Zucker Farm  (das Pfd.) 40 „ 42 .. 2
Zucker hart (das Pfund) 43 „ 45 „ 2
Kaffee (das Pfund) . . 160 „ 180 20
Petroleum (das Pfund) 19 „ 20 „ 1 ..

Pflaumen (das Pfund) 25 „ 30 „ 5 „
Kartoffeln (der Zentner) 275 „ 300 25
D as macht bei einem Betrage von 6,25 M . einen Unterschied voll 62 Pf.
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Entnimmt ein Arbeiter bei einer mittelstarken Familie monat­
lich Waaren im Betrage von 50 Mark, so erleidet er durch die 
Vertheuerung einen Schaden von 4,97 Mark oder jährlich von 
rund 60 Mark.

Allerdings drängt oft der aus einer Nothlage entstehende Zwang 
zum Waarenborg; hier wird sich theilweise durch die Einrichtung 
genossenschaftlicher Konsumverbände in den betheiligten Kreisen er­
folgreich entgegenarbeiten lassen.

Um dem nicht durch die Noth bedingten, sondern hauptsächlich 
durch Sorglosigkeit und Unordnung veranlaßten Borg entgegen­
zuwirken, empfiehlt es sich, die Klagbarkeit der aus dem Verkauf 
gewöhnlicher Genußmittel entstandenen Forderungen der Handwerker, 
Kaufleute und Wirthe auf kurze Fristen zu beschränken. Als weitere 
M ittet dienen die größere Verallgemeinerung des Giro- und Check­
verkehrs, welche die sofortige Zahlung ohne besondere Belästigung 
ermöglichen, ferner moralische Einwirkung auf die öffentliche Meinung, 
insbesondere der vermögenden Kreise, und Kollektivmaßregeln der 
betheiligten Geschäftszweige, namentlich in der Richtung, daß dem 
Baarkäufer leicht erkennbare Vortheile eingeräumt werden.

I n  neuerer Zeit hat man eine Verbesserung damit versucht, 
daß man auf die Baarzahlung im Detailverkehr eine Prämie setzt, 
jedoch dieselbe nicht alsbald zur Auszahlung bringt, sondern dem 
Käufer in Gestalt von Sparscheinen einer R abatt-Sparanstalt ge­
währt, welche letztere die Prämie baar erhält und auf Zinseszins 
anlegt, bis dieselbe zum Betrage der verausgabten Kaufsumme 
angewachsen ist. Die Sparscheine sollen im Laufe von neunzig 
Jahren durch halbjährliche Verloosung zurückgezahlt werden.

Es wird bei dieser Einrichtung besonders zu verhüten sein, 
daß nicht zum Ausgleich der gewährten Begünstigung eine Ver­
schlechterung der Waarenqualität eintritt.

W as die Sicherstellung gegen Ausbeutung des Personalkredits 
durch leichtsinnige Kreditnehmer betrifft, so empfiehlt sich namentlich 
für die Geschäftswelt die Einrichtung größerer Auskunftsinstitute, 
welche auf dem betreffenden Marktgebiete ausgedehnte und zuver­
lässige Beziehungen haben und in der Lage sind, sowohl über die
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Kreditwürdigkeit möglichst zuverlässige Auskunft zu ertheilen, als 
nöthigenfalls die geeigneten M ittel zur Einziehung der Forderung 
anzugeben, eventuell letztere selbst zu übernehmen. F ü r eine gemein 
nützige Wirksamkeit solcher Institute ist in erster Reihe selbstverständ 
lich eine solide, vertrauenswürdige Geschäftsführung erforderlich. 
Ein weiteres Schutzmittel besteht in der Bcrsichcrnng der mit einem 
Personalkreditgeschäfte verbundenen Gefahr bei einem Dritten (Ver­
sicherungsgesellschaft) gegen Zahlung einer nach der Größe des Risi 
kos bemessenen Gebühr.
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Der Wechselkredit.

V .

Die Personalkreditgewähr findet, namentlich im Handelsverkehr, 
vorzugsweise gegen Ausstellung eines Wechsels statt d. h. eines 
Werthpapieres, welches ein Geldzahlungsversprechen enthält, auf den 
Namen des zum Geldempfang Berechtigten oder an dessen Ordre 
lautet und von diesem ohne besondere Förmlichkeit auf Dritte über­
tragen (indossirt, girirt) werden kann. I n  Folge dieser leichten 
Uebertragbarkeit des Wechsels wird im Verkehr eine große Zahl 
von Verpflichtungen durch Uebergabe von Wechselforderungen aus­
geglichen, und hierdurch der Geschäftsumsatz in sehr erheblicher Weise 
beschleunigt und vermehrt.

Ein in zwei Monaten fälliger Wechsel auf 1000 Mark kann 
innerhalb dieser Zeit auch zwischen den entferntesten Orten eine 
ungleich größere Menge von Waaren oder sonstigen Vermögens­
werthen in den Umlauf bringen, als dieses mittelst Metallgeld­
zahlung möglich sein würde.

Zum Gebrauche als Umsatzmittel wird nicht der sog. Eigen­
wechsel, in welchem der Aussteller sich selbst als eigentlichen Wechsel­
schuldner bezeichnet, sondern vorzugsweise die sog. Tratte verwendet, 
in welcher der Aussteller des Wechsels einen Dritten als Schuldner 
bezeichnet und zur Zahlung an den Berechtigten (Remittenten) an­
weist. Diese letztere Form setzt voraus, daß der zur Zahlung An­
gewiesene (Trassat) entweder bereits Schuldner des anweisenden
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Ausstellers (Trassanten) ist, beispielsweise auf Grund eines ibm 
zum Zwecke der Acceptirung solcher Wechselanweisungen übergebenen 
Guthabens, oder daß er in der Hoffnung auf Deckung geneigt ist, 
Gläubiger des Trassanten zu werden. Bon dem Schuldgrunde ist 
in dem Wechsel ebensowenig die Rede, wie von den Zinsen; letztere 
sind, soweit solche zwischen dem Aussteller und dem im Wechsel 
bezeichneten Forderungsberechtigten in Betracht kommen, in die 
Wechselsumme eingerechnet. Dagegen ist der Fälligkeitstermin der 
Wechselschuld in dem Wechsel bestimmt.

Nach der deutschen Wechselordnung kann die Zahlnngszeit 
im Wechsel nur festgesetzt werden: 
auf einen bestimmten T ag;
auf Sicht (Borzeigung, a vi8ta rc.) oder auf eine bestimmte 

Zeit nach Sicht;
auf eine bestimmte Zeit nach dem Tage der Ausstellung (nach 

d a to ), auf eine Messe oder einen Markt (Meß- oder M arkt­
wechsel).
Die großen Vortheile des Wechselkredits bestehen für den 

Kreditgeber in der einfachen, leichten Uebertragbarkeit des Forderungs 
rechtes, ferner in der genauen Bestimmung des Fälligkeitstermines 
und in den Begünstigungen, welche gesetzlich für die Eintreibung 
der Schuld im Falle der Säumigkeit des Schuldners in Bezug 
auf die Einfachheit und Schleunigkeit des Verfahrens gewährt sind.

I n  Folge der durch die leichte Uebertragbarkeit gegebenen 
Möglichkeit, eine Wechselforderung im Bedarfsfälle jederzeit unter 
dem entsprechenden Zinsenabzng gegen baar verkaufen und sich hier­
durch die Wechselschuldsumme schon vor dem Fälligkeitstermin für 
andere Unternehmungen beschaffen zu können, eignet sich der Wechsel­
kredit vorzugsweise zur Anlage von solchen Kapitalien, welche nur 
kurze Zeit und vorübergehend zur Verfügung stehen. E s werden 
daher namentlich Kreditbanken, welche kurz oder täglich fällige Ver­
bindlichkeiten eingegangen sind, für die Nutzbarmachung der ihnen 
hieraus zugegangenen Gelder den Ankauf der wieder leicht ver­
käuflichen Wechsel dem Ankauf von Werthpapieren, welche unter 
Umständen nur mit Schwierigkeiten und größeren Kursverlusten
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verkäuflich sind, vorziehen. Ueberdies ist die genaue Einhaltung des 
in dem Wechsel bezeichneten Fälligkeitstermines für den Gläubiger 
insofern mehr gesichert, als einestheils ein Hinausschieben des Ter­
mines mit Rücksicht auf die dazwischen liegenden, von der Haftbar­
keit nicht befreienden Jndossements in der Regel von gelbst aus­
geschlossen ist, anderentheils die größere Strenge des Exekutions­
verfahrens den Schuldner zur besonderen Vorsicht mahnt. Diese 
dem Kreditgeber vortheilhaften Umstände können jedoch die Lage des 
Schuldners, falls derselbe wider Erwarten und Berechnung zur 
Verfallzeit die erforderlichen M ittel nicht zur Verfügung hat, er­
heblich verschlechtern, und es läßt sich nicht verkennen, daß die für 
eine wuchermäßige Ausleihe von Kapitalien naheliegende Spekulation 
hierauf zu einer weitgehenden mißbräuchlichen Anwendung des 
Wechselkredits geführt hat. Die Unkenntniß oder allzuleichte Ver­
anschlagung der Schwierigkeiten, welche für den Wechselschuldner 
namentlich auch aus der Unzulässigkeit rechtlicher Einreden entstehen 
können, auf Seite der Schuldner, und die durch die gedachten Vor­
theile veranlaßte größere Bereitwilligkeit zur Kreditgewähr auf Seite 
der Gläubiger bewirken, daß von allen Kreditformen der Wechsel­
kredit vorzugsweise für unwirthschaftliche und leichtsinnige Kredit­
entnahmen benutzt wird. Besonders drückend sind namentlich jene 
Fälle, in welchen der Schuldner zu dieser Kreditform greifen muß, 
weil er das nöthige Geld in anderer Weise z. B . gegen Schuld­
schein nicht mehr erhalten kann, und der Gläubiger, diese Nothlage 
erkennend, den Wechselkredit in mehr oder minder versteckter Form, 
namentlich durch übermäßige Zinsennahme, zur Ausbeutung des 
Schuldners ausnutzt. Die schweren Mißstände, namentlich in 
letzterem Punkte, haben zur Bekämpfung des Grundsatzes, daß Jeder, 
welcher sich durch Verträge verpflichten kann, auch wechselfähig sein 
sott, und zur Aufstellung der Forderung einer theilweisen Beschränkung 
der Weckselsähigkeit geführt. Von den G e g n e r n  einer solchen 
Beschränkung wird darauf hingewiesen, daß weniger die Wechsel­
kreditform für sich selbst, als vielmehr die wucherische Ausbeutung 
derselben gefährlich sei, welcher letzteren allerdings in jeglicher Weise, 
namentlich auch insoweit es sich um die Ausbeutung von Unkenntniß

Schr au l ,  Kredit. 4
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und Leichtsinn handele, mit strengen M itteln entgegenzutreten sein 
werde (vgl. unten Abschnitt X.). I n  wirtschaftlicher Beziehung 
ließen sich eventuell auch prinzipielle Bedenken dagegen nicht erheben, 
daß für einzelne wirthschaftlich noch nicht unmittelbar thätige Klassen, 
z. B . für Studierende, die Wechselfähigkeit beschränkt werde, falls 
sich ein Bedürfniß hierzu zur Vermeidung größerer Mißstände 
herausstellen sollte. Die schweren Schädigungen, welche durch das 
leichtsinnige Kreditnehmen von jungen, unerfahrenen, produktiv weder 
thätigen noch verantwortlichen Personen für die Berniögensverhält 
nisse D ritter entstehen, könnten hier unter Umständen vorbeugende M aß­
regeln rechtfertigen. Dagegen wird gegen die Entziehung oder E r 
schwerung der Wechselfähigkeit für wirthschaftlich thätige Klassen, sei 
es durch die Beschränkung derselben auf bestimmte Berufs- oder E r 
werbskreise z. B . auf die im Handelsregister eingetragenen Kaufleute, 
die Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften, die Inhaber stehender 
Gewerbe :c., sei es durch Einführung von s. g. Wcchselregistern, 
insbesondere geltend gemacht, daß hierdurch den ausgeschlossenen 
Kreisen die Benutzung des Bank- und Genossenschaftskredits erschwert 
würde, welcher nach Lage der Sache hauptsächlich auf den Gebrauch 
der Wechselform angewiesen sei. Die ausgeschlossenen Kreise würden 
hierdurch genöthigt werden, ihren Kredit bei Einzelpersonen zu ent 
nehmen, welche zumeist schwerere Bedingungen stellten, als solide 
Kreditbanken und Genossenschaften, und es läge die Gefahr nahe, 
daß hierdurch für manche Theile der ausgeschlossenen Kreise Nach 
theile entstehen könnten, welche durch die gegenüberliegenden Bor 
theile nicht hinreichend ausgeglichen würden. Abgesehen davon, ob 
es nach Lage der sozialen und wirthschaftlichen Verhältnisse eines 
Landes erforderlich erscheint, dieser mehr wirthschaftspolitischen, als 
prinzipiellen Frage einer gewissen Einschränkung der Wechselfähigkeit 
auch für wirthschaftlich thätige Klassen näher zu treten, für den 
Handelsverkehr und für die laufenden Kreditbedürfnisse der P ro ­
duktion bildet der Wechsel die üblichste und einfachste Kreditform, 
sowie ein zur Bermittlung größerer Umsätze wegen seiner Sicherheit 
und Schnelligkeit besonders geeignetes M ittel, und es ist eine der 
wichtigsten Aufgaben der Kreditbanken, diesen Berkebr durch gewerb-
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mäßigen An- und Verkauf von inländischen und ausländischen 
Wechseln, sowie durch Ertheilung von Accepten und Bürgsckaften 
zu unterstützen. Ueber die Pflege dieses für Handel und Produktion 
bedeutungsvollen Geschäftszweiges darf aber die Notenbank die 
übrigen Kreditgeschäfte, namentlich auch den Lombard (vgl. Ab­
schnitt VII) nicht vernachlässigen. F ü r  Privatbanken ist es dagegen 
unter Umständen empfehlenswerth, die Thätigkeit auf das Wechsel­
diskontogeschäft als Spezialität — sonach unter prinzipiellem Aus­
schluß aller übrigen Darlehens- und Vorschußgeschäfte — zu be­
schränken.

J e  nach der Güte des Wechsels, welche sich nach den Ver­
mögens- und Geschäftsverhältnissen der Zahlungs- und H aft­
pflichtigen bemißt, findet derselbe mehr oder weniger bereitwillige 
Aufnahme bei der Notenbank und im Privawerkehr. Wenn un­
ruhige Zeiten eintreten oder der Geldstand in Folge irgendwelcher 
Konjunkturen knapp w ird, d. h. weniger Kapitalien sich bei den 
Banken ansammeln, werden Einschränkungen im Wechselkredit statt­
finden und weniger feine Wechsel nur schwer und unter größeren 
Opfern unterzubringen sein. Auch wird sich in solchen Lagen der 
größere Sicherheit bietende Wechselverkehr vorzugsweise an die 
Notenbank wenden, welche mittelst ihrer unverzinslichen Notenaus­
gabe leichter Kredit gewähren kann.

Beim Kauf eines Wechsels werden die Zinsen für die Zeit 
vom Kauftage bis zum Fälligkeitstermin vom Nominalwerth des 
Wechsels in Prozenten dieses Betrages unter Zugrundelegung des 
Wechselzinsfußes (Diskontosatz) abgezogen. Als Diskontosatz wird 
entweder derjenige der leitenden Notenbank oder ein frei vereinbarter 
Satz (Privatdiskonto) berechnet.

F ür solche Wechsel, welche auch bei der leitenden Notenbank 
leicht untergebracht werden können, stellt sich im Privatverkehr der 
Privatdiskonto in der Regel etwas niedriger, als der allgemeine 
Diskontosatz der Notenbank. Dagegen wird für Wechsel, welche 
ausschließlich auf die Privatdiskontirung angewiesen sind, zumeist 
ein höherer Diskontosatz als derjenige der Notenbank berechnet. 
Außer der Q ualität des Wechsels kommt hierbei auch die Zeitdauer

4*

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-09-14 08:10:57

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-56952-6



52

der Wechselschuld und die Frage iu Betracht, ob es nach der 
voraussichtlichen Entwickelung des Geldmarktes und des Diskonto­
satzes im Interesse des Wechselkäufcrs liegt, eine knrz- oder lang­
fristige Kreditanlage zu erwerben. I m  Bank- lind Börsengeschäft 
ist öfters der Diskontosatz für kurze Darlehen etwas höher, als 
für längere Kredite, während im Waarenhandel der Zinsfuß für 
die letzteren zumeist höher ist, als für kurze Kredite.

I n  Deutschland berechnen die Privatdiskonteure ihren Kunden 
zumeist als Minimum 1 über den Diskontosatz der Rcichs- 
bank und */z— h-2 o/o Provision, so daß bei 4 o/, Bankdiskonto 
den bei der Reichsbank nicht akkreditirten Geschäftsleuten die D is- 
kontirung oft bis 6 kostet.

Der Diskontosatz der leitenden Notenbank ist umsomehr von 
maßgebender Bedeutung für die Zinsenhöhe im Privatwechselverkehr, 
als auch die Privatdiskontobanken selbst in der Regel in aus­
gedehnten Kreditbeziehungen zur Notenbank stehen und hiernach die 
Höhe ihrer eigenen Verpflichtungen von dem Diskontosätze der 
Notenbank abhängig ist. (Ueber die Ursachen und Folgen der B e­
wegungen des Diskontosatzes vgl. unten Abschnitt X).

Die deutsche Reichsbank kauft (diskontirt> nur solche Wechsel, 
welche den in der Wechselordnung vorgeschriebenen Erfordernissen 
bezw. den am Ausstellungsorte geltenden wcchselrechtlichen B e­
stimmungen entsprechen, eine Verfallzeit von höchstens drei M o­
naten haben und aus welchen in der Regel drei, mindestens aber 
zwei als zahlungsfähig bekannte Verpflichtete haften.

Platzwechsel sind solche Wechsel, welche innerhalb des Bezirks 
der diskontirenden Bankanstalt zahlbar sind, Rimessemvechsel solche 
Wechsel, welche auf einen anderen Bankplatz lauten.

Die durchschnittliche Anlage im Wechselverkehr betrug bei 
der Reichsbank:
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Platzwechsel Rimessenwechsel Wechsel
au f das I n la n d ,  au f d as A u sla n d . 

M i l l i o n e n  M a r k .

im Ja h re  1876 rund 173,8. 227,3. 1,6.
„ 1877 „ 173. 189,9. 1,8.
„ „ 1878 „ 166,4. 169. 5,3.

.. 1879 „ 161,3. 163,3. 3,5.
„ „ 1880 „ 151,9. 184,1. 9,5.
.. 1881 .. 149,7. 188,5. 7,4.

Die Reichsbank ist verpflichtet, jeweilig ihren Diskontosatz 
öffentlich bekannt zu machen, aber auch berechtigt, unter diesem 
offiziellen Satz zu diskontiren.

Die Frage, ob einer leitenden Notenbank zu gestatten sei, auch 
zu einem niedrigeren, als ihrem offiziellen, veröffentlichten Zinsfüße 
zu diskontiren, ist von nicht unerheblicher Bedeutung für den 
Wechsel- und Geldmarkt. Die Gegner einer solchen Befugniß 
weisen darauf hin,  daß die Notenbank nur eine Reserve, ein letzter 
Rückhalt für die Kapital- und Geldbewegung des Landes sein soll, 
welche nur dann einzutreten hat, wenn keine anderen M ittel aus 
dein natürlichen Verkehr sich bieten, dagegen sich zurückhalten muß, 
solange das Privatkapital bereit ist, Kredit zu geben. Demgegen­
über wird von den Vertheidigern bemerkt, es könne für die Noten­
bank nicht gleichgültig sein, ob ihre Fonds beschäftigt seien oder 
steril lägen; wenn die Bank Gelegenheiten, in Zeiten flüssigen 
Geldstandes ihre verfügbaren, müssigen Fonds sicher und bankmäßig 
anzulegen, unbenutzt lasse, so verliere sie die Fühlung mit dem 
Geldmärkte und überlasse denselben namentlich auch der Ausnutzung 
durch ausländische Kapitalien. S o  Vortheilhaft es aber auch im 
Allgemeinen sein möge, wenn ausländische Kapitalien im Jnlande 
fest angelegt werden, so bedenklich erscheine es andererseits, wenn 
in einem Lande ausländische Banken in Zeiten allgemeinen Geld­
überflusses ihre überflüssigen Gelder nur vorübergehend in Wechseln 
anlegen, welche sie dem Lande in jedem Augenblicke zurückschicken 
und sich Baargeld dafür kommen lassen können.

Diesen Argumentationen zu Gunsten der Befugniß läßt sich
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unter der Voraussetzung beitreten, daß die Notenbank bei ihren 
bezüglichen Operationen in der Hauptsache nicht von der Absicht, 
größere Gewinne zu erzielen, sondern durch wirthschaftliche E r­
wägungen geleitet w ird, ferner mit Vorsicht vorgeht und nicht zu 
weit unter den offiziellen Banksatz herabgeht.

Wenn beispielsweise vorwiegend die in Börsenoperationen 
thätigen Bankiers oder nur solche Personen, welche eine sehr hohe 
Sicherheit bieten können, sonach nur größere Kapitalisten bezw. 
Unternehmer das Geld erheblich billiger erhalten würden, während 
im Uebrigen für Handel und Produktion ein ungleich höherer offi­
zieller Zinssatz festgehalten würde, so wäre dies um so bedenklicher, 
als den vielen bei der Notenbank nicht akkreditirten Geschäftsleuten 
von den Privatdiskonteuren der Zinsfuß unter Zugrundelegung des 
offiziellen Banksatzes berechnet wird.

E s würde auch die Gefahr naheliegen, daß größere, bei der 
Notenbank kreditfähige Kaufleute ihren Kredit bei ihrem Privat- 
Bankier benutzen, um auf ihn zu trassiren, die Tratten unter der 
Hand zu dem billigen Zinsfüße bei der Notenbank diskontiren und 
sich mit dem Gelde sodann in gewagte Spekulationen einlassen, 
welche von einer soliden Geschäftsführung ferne bleiben sollten.

Die Notenbank wird im Auge zu behalten haben, daß dieselbe 
Erwägung, welche in Zeiten flüssigen Geldstandes gegen eine zu 
weitgehende Ermäßigung des offiziellen Diskontosatzes spricht, näm­
lich die Erscheinung der häufigen und plötzlich eintretenden Ver­
änderungen auf dem Geldmärkte, auch von allzu ausgedehnten 
Wechseldiskontirungen zu einem viel niedrigeren Zinsfuß als dem 
offiziellen Satz abhalten muß, damit die Bank in der 2age ist, bei 
dem Eintritt ungünstiger Situationen auf dem Geldmärkte sofort 
die erwartete Hülfe zu gewähren, und größerer berechtigter Nach­
frage nicht unvorbereitet gegenübersteht.

Eine weitere für den Wechselkreditverkehr nicht unwichtige 
Frage bezieht sich darauf, welchen Mindestwechselbetrag die Noten­
bank bei ihren Wechselankäufen zulassen soll. F ü r die Annahme 
auch kleiner Wechselbeträge spricht sowohl die allgemeine Erwägung, 
daß dies hauptsächlich den Wenigerbemittelten zukommen würde, als
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die Ansicht, daß kleine Wechsel, welche der kleine Warenverkehr 
für seinen wirklichen Bedarf geschaffen hat, im Allgemeinen ebenso 
sicher sein können, wie die Wechsel großer Häuser. Allerdings tritt 
bei der Annahme kleiner Wechsel, insbesondere wenn dieselbe Hand 
in Hand mit der Einrichtung eines weitverzweigten Systems von 
Bankfilialen geht, neben höheren Verwaltungskosten eine schwer­
fälligere Prüfung der Kreditwürdigkeit und eine größere Gefahr des 
Verlustes oder des verzögerten Eingangs der fälligen Beträge ein.

Von den bei der Bank von Frankreich im Jah re  1881 in 
P aris diskontirten 4,830,000 Stück Wechseln bestand fast d e r  
v i e r t e  T h e i l  aus Wechseln in Beträgen von 10 bis 100 
Franken.

S o  unentbehrlich der Wechselkredit für den soliden Handels­
verkehr ist, so gefährliche Folgen entstehen andererseits aus dem 
Mißbrauche. Ein solcher Mißbrauch liegt, abgesehen von dem Falle 
der s. g. Wechselreiterei, in welchem der Wechsel nicht auf wirklichen 
Geschäften beruht, sondern nur zur Abwehr von Geldverlegenheiten 
aufgenommen und am Fälligkeitstermine wieder durch Aufnahme 
einer neuen Wechselschuld gedeckt wird, insbesondere dann vor, wenn 
in Zeiten flüssigen Geldstandes die Wechseloperationen der Bank­
häuser im Interesse der Erzielung großer Gewinne zu weit aus­
gedehnt und hierdurch unsolide, unrentable Geschäftsunternehmungen 
begünstigt werden. Wenn sich demnächst die Unmöglichkeit heraus­
stellt, die nutzlosen, unrentablen Unternehmungen zu halten, so tritt 
in Folge des Regreßanspruches, welchen die Wechselgläubiger gegen 
die Indossanten und den Aussteller haben, eine verhängnißvolle 
Verkettung der Verhältnisse ein, da Jeder die Möglichkeit des Re­
gresses bei seinen wirthschastlichen Berechnungen in Betracht ziehen 
muß. Durch dieses speziell im Wechselkreditverkehr liegende Element 
wird das Mißtrauen und die Ueberhastung in weitere Kreise ge­
tragen, und es entsteht, namentlich sobald die weitere Kreditnahme 
durch Diskontoerhöhungen erschwert w ird, jene Unsicherheit, welche 
der Vorbote und Anfang einer Krisis ist.

Als im Jah re  1879 die 6itz?-ok-6IasKov-Bank haupt­
sächlich in Folge der an wenig sichere Häuser übermäßig ge­
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währten Wechselkredite die Zahlungen einstellte, zogen die Depo­
nenten ihre Guthaben bei den Privatkreditbanken theilweise zurück. 
Um diese Ansprüche befriedigen zu können, mußten diese Banken 
nicht nur ihr Darlehens- und Diskontirungsgeschäft erheblich ein­
schränken, sondern auch beträchtliche Summen in B a a r  und Noten 
auf Kredit aus der Bank von England entnehmen, welche in 
Folge dieser starken Inanspruchnahme zum Schutze ihrer Reserven 
den Diskontosatz bis auf 6 °/o hinaussetzen und auf dieser Höhe 
halten mußte, bis das Vertrauen wieder zurückgekehrt war.

Verluste lassen sich bei einer Kreditkrisis nicht vermeiden, aber 
einschränken, wenn vor Allem darauf Bedacht genommen wird, der 
Panik und dem Argwohn Einhalt zu thun. Z u diesem Zwecke kann 
es sich unter Umständen insbesondere auch empfehlen, daß die her­
vorragendsten Kreditbanken sich bezüglich der zumeist gefährdeten 
Punkte zusammenthun und als Genossenschaft eine Koltcktivgarantie 
für die Einlösung der Verpflichtungen geben.

I n  Bezug auf die Bedeutung des Wechselkrcdites im inter­
nationalen Verkehr vgl. die Schrift des Verfassers: „Die Lehre 
von den auswärtigen Wechselkursen, unter besonderer Berück­
sichtigung der deutschen Verhältnisse" (Leipzig 1882 , zweite 
Auflage).
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Die Kreditgenossenschaften.

VI.

Die Kreditgenossenschaften vermitteln und erleichtern ihren 
Mitgliedern die Krediterlangung, indem sie entweder mittelst der 
unbeschränkten solidarischen Haftung Aller oder mittelst einer be­
schränkten Häftling den Kreditgebern diejenige Sicherung gewähren, 
welche das einzelne Mitglied für seinen Bedarf nicht oder nicht 
hinreichend zu bieten in der Lage sein würde. Aus den vermöge 
dieser Personalkreditmacht beschafften Kapitalien gewährt die Ge­
nossenschaft ihren Mitgliedern nach Bedarf lind nach ihrer persön­
lichen Kreditwürdigkeit Darlehen gegen Stellung bestimmter Sicher­
heiten auf bestimmte Fristen. Die Grundlagen der Kreditgenossen­
schaften bestehen in den persönlichen Beziehungen der Mitglieder, in 
dem gegenseitigen Vertrauen auf Solidität und Geschäftstüchtigkeit 
und in den Garantien einer fortlaufenden Kontrole. Nicht der
größere oder geringere Vermögensbesitz einzelner Mitglieder allein, 
sondern auch das Vertrauen auf die Arbeitskraft und Produktions­
fähigkeit der einzelnen Mitglieder begründet und fördert den Kredit 
der Genossenschaft, und es ist ein wesentlicher Vortheil des Systems, 
daß innerhalb desselben nicht nur auf die Förderung eines zeit­
weiligen materiellen Interesses, sondern auch auf die Stärkung der 
sittlichen und wirtschaftlichen Tüchtigkeit der Genossenschafter hin­
gearbeitet wird. Die Kreditgenossenschaften können zur Befriedigung 
der Kreditbedürfnisse der größeren Betriebe auf dem Gebiete der 
Produktion und des Handels gebildet werden (vgl. Abschnitt VIII

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-09-14 08:10:57

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-56952-6



58

über die landwirtschaftlichen Genossenschaftsbanken) oder zur B e­
gründung und Förderung der Kleinbetriebe, namentlich auf dem 
Gebiete der kleinen gewerblichen und landwirthschaftlichen Thätigkeit. 
Insbesondere in letzterer Beziehung wirkt das Genossenschaftswesen 
in segensreichster Weise, indem es den vermögensschwachen, aber 
produktionstüchtigen Elementen die erforderlichen M ittel unter billigen 
Bedingungen zur Berfügung stellt, und es ist daher eine der wich­
tigsten staatlichen Aufgaben, für eine gedeihliche Entwickelung der 
Kreditgenossenschaften die nöthigen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen 
und dieselbe in jeglicher Weise zu fördern.

Gleichwie auf dem Gebiete der Produktion und des Handels, 
so soll auch im Kreditverkehr das genossenschaftliche System sich zu 
einem besonders hervorragenden, immermehr an Einfluß gewinnenden 
Faktor der gesammten wirtschaftlichen Organisation herausbilden 
und namentlich bewirken, daß den für sich allein schwachen Kräften 
die Geltendmachung ihrer Interessen ermöglicht bezw. erleichtert wird.

Die Borzüge des Genossenschaftssvstems werden nicht dadurch 
beseitigt, daß die Kreditgenossenschaften vielfach ihren Geschäftsbetrieb 
über die Grenzen der Erfüllung ihres ursprünglichen Zweckes, der 
Befriedigung des Kreditbedürfnisses ihrer Mitglieder, hinaus aus­
dehnen und theilweise in die Bahnen eines auf Gewinnerzielung 
gerichteten, gewerbmäßigen Geschäftsverkehrs einlenken. Sie be­
schränken sich zum Theil nicht auf die Ausnahme von Geldern für 
den eigenen Geldbedarf der Bkitglieder, die Hergäbe von Darlehen 
an dieselben und die Diskontirung ihrer Geschäftswechsel; sie machen 
vielmehr noch anderweite Geschäfte, indem sie zum Theil einen Handel 
mit Effekten, Wechseln oder anderen Werthpapieren beweiben, oder 
Kommissions-, Inkasso- oder Wechslergeschäfte machen, oder 
an Nichtmitglieder Geld verleihen bezw. deren Wechsel diskon- 

tiren, oder
Werthpapiere oder andere Werthgegenstände gegen Erlegung einer 

Gebühr in Verwahrung nehmen, oder 
die Annahme von Geldern für ihren Geschäftsbetrieb derart regeln, 

daß sie zugleich den Einlegern gegenüber die Stelle des Bankiers 
übernehmen.
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I n  Folge der unbeschränkten Annahme von Geldeinlagen sind 
solche Kreditvereine häufig über ihren Kreditbedarf hinaus mit Geld­
mitteln versehen, und dadurch in die Nothwendigkeit versetzt, für 
die anderweite Anlegung dieser Ueberschüsse Sorge zu trage«. Aller­
dings besteht hierbei die Gefahr, daß sie aus spekulativen E r­
wägungen weniger sichere Dermögensanlagen aufsuchen und hier­
durch die Solidität der Genossenschaft beeinträchtigen. Um solchen 
Gefahren vorzubeugen, empfiehlt es sich, daß die Genossenschaften 
einem allzugroßen Geldangebote rechtzeitig entgegenarbeiten. Als 
geeignete M ittel hierzu dienen die Herabsetzung des Zinsfußes und 
die Ausdehnung der Kündigungsfristen für fremde Gelder sowie die 
Beschränkung der Summe der anzunehmenden fremden Gelder auf 
einen angemessenen Höchstbetrag (etwa von 500 Mark).

Nach dem deutschen Genossenschaftsgesetz vom 23. J u n i 1873 
können Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, welche 
die Förderung des Kredits bezwecken (Vorschuß- und Kredit­
genossenschaften), unter der Voraussetzung der Solidarhaft und 
anderer gesetzlich als nothwendig bezeichneten Garantien durch 
Eintragung in ein gerichtliches Register die Rechte einer „ein­
getragenen Genossenschaft" und damit das Recht juristischer 
Persönlichkeit erlangen. Eine staatliche Genehmigung ist nicht 
erforderlich.

Die für die einzelnen Mitglieder der Genossenschaft mittelst 
Einlagen und Beiträgen zwangsweise gebildeten Geschäftsantheile 
bilden, sofern statutarisch nichts anderes bestimmt ist, die 
Grundlage für die Bertheilung des Geschäftsergebnisses.

F ü r die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet in erster 
Linie diese selbst, und sodann die Genossenschafter solidarisch mit 
ihrem ganzen Vermögen, sonach, soweit nicht das Genossenschafts­
vermögen ausreicht, die Einzelnen für das Ganze.

Die ausscheidenden Genossenschafter erhalten nach einem ge­
wissen Zeitraume ihre Geschäftsantheile heraus und werden so­
dann frei für die nach ihrem Austritte abgeschlossenen Geschäfte.

Genossenschaften, welche nicht auf Solidarhaft beruhen, 
haben zur Zeit in Deutschland keine besonderen Vorrechte vor
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anderen Vereinigungen, während die österreichische Gesetzgebung 
Genossenschaften mit unbeschränkter Solidarhaft und mit be­
schränkter H aft, letztere auch in der Weise zuläßt, daß sie für 
den Einzelnen auf eine Mehrheit des Betrages seines Geschäfts­
antheils bemessen wird.

Die wichtigste Frage in dem genossenschaftlichen Kreditwesen 
betrifft die unbeschränkte Solidarhaft der Genossenschaftsmitglieder. 
Die Vertheidiger dieses Systems machen geltend, daß die unbe­
mittelten Leute ohne Solidarhaft keinen Kredit bekommen könnten 
und, um sich aus ihrer isolirten Lage herauszuarbeiten, auch in der 
Genossenschaft ihre ganze Existenz einsetzen und in Folge dieser 
größeren Verantwortung auf die Hebung ihrer eigenen sittlichen und 
wirtschaftlichen Q ualität Bedacht nehmen sowie an der gedeihlichen 
Entwickelung der Genossenschaft mitarbeiten müßten. F ür diejenigen, 
welche bereits Vermögen besitzen, möge allerdings die Theilnahme 
an Aktienunternehmungen, bei welchen die Haftpflicht auf den 
Aktienantheil beschränkt sei, vortheilhafter erscheinen. Indessen würden 
doch auch die Vermögensbesitzenden Theilnehmer durch die Solidar 
haft nicht gefährdet, da statutenmäßig gewagte Spekulationsgeschäfte 
ausgeschlossen wären, Geld nur an Mitglieder ausgeliehen werde, 
deren Kreditwürdigkeit sich innerhalb der Genossenschaft leicht über­
sehen lasse, in der Regel auch die wohlhabenderen Bkitglieder zu 
der Verwaltung herangezogen würden und in Folge der Ansamm­
lung der erwachsenden Gewinne zu einem Reservekapital der G e­
nossenschaft die Solidarhaft in der Wirklichkeit immer weniger zur 
Realisirnng kommen werde.

Demgegenüber wird Seitens der Gegner der unbeschränkten 
Solidarhaft darauf hingewiesen, daß die gute Entwickelung einer 
Genossenschaft in der Hauptsache von der Solidität und Tüchtigkeit 
der Leitung abhänge, bei der großen Ausdehnung der Mitglieder­
zahl aber weder diese Leistung noch die Kreditwürdigkeit der einzelnen 
Mitglieder einer hinreichenden fortlaufenden Kontrole unterstellt 
werden könnten, und daß bei einer schlechten Verwaltung, wie es 
schon häufig vorgekommen sei, die mit ihrem ganzen Vermögen 
haftenden Bkitglieder schwer geschädigt würden. Die Gefahren
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einer unvorsichtigen und unachtsamen Verwaltung seien aber um so 
größer, wenn, wie es oft geschehe, der Geschäftsbetrieb auch auf 
Personen, welche nicht zu der Genossenschaft gehören, ausgedehnt 
werde. Ueberdies schaffe die unbeschränkte Solidarhaft eine un­
gesunde Gcschäftsgrundlage, weil sie zu übertriebenem Vertrauen in 
die Solvenz des betreffenden Unternehmens und in Folge dessen zu 
einer mit fiktiven Werthen rechnenden Geschästsgebahrung anreize. 
Bei einer allgemeinen Würdigung der in Betracht kommenden Ver­
hältnisse läßt sich nicht verkennen, daß die neuerdings vielfach ge­
forderte Zulassung von Genossenschaften, bei welchen die Mitglieder 
nicht solidarisch mit ihrem ganzen Vermögen, sondern außer mit 
ihrem baar eingezahlten und nach bestimmten statutarischen Vor­
schriften zu verstärkenden Geschäftsantheil nur mit einem bestimm­
ten, statutarisch festzustellenden Betrage haften würden (Theilge­
nossenschaften), ein Werthvoltes Mittelglied zwischen den Genossen­
schaften mit unbeschränkter Solidarhaft und den Aktienunter- 
nehmungen mit dem leicht übertragbaren Aktienantheil schaffen 
würde. Viele, welche Bedenken tragen, eine unbeschränkte B ürg­
schaft für unbekannte Verpflichtungen zu übernehmen, welche möglicher­
weise durch ungeschickte oder unreelle Geschäftsführung eine nicht 
geahnte Ausdehnung nehmen können, werden bereit sein, sich an 
einer Genossenschaft zu betheiligen, bei welcher das zu übernehmende 
Risiko von Anfang an feststeht und begrenzt ist. Auch würde für 
die Genossenschaftsleitung der Hang zu spekulativen Geschäften viel 
weniger Anreiz haben, da solche Genossenschaften über den Betrag 
ihres Haftkapitales hinaus nur mit größeren Schwierigkeiten 
Kapitalien ansammeln könnten.

Von den Aktienunternehmungen würden sich andererseits solche 
Genossenschaften mit beschränkter Haftbarkeit grundsätzlich dadurch 
unterscheiden, daß die ersteren aus einer Anzahl unbekannter, der 
Geschäftsentwickelung fernstehender Inhaber von Aktien, die letzteren 
dagegen aus einer Anzahl sich gegenseitig bekannter, für einen be­
stimmten Zweck zusammenwirkender Personen bestehen. Die außer­
ordentlich leichte Uebertragbarkeit und Verwerthung der Aktie bringt 
es mit sich, daß die persönlichen Beziehungen der Aktionäre zu
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dem Aktienunternehmen immer mehr schwinden; bei der Genossen­
schaft mit beschränkter Haftpflicht bleibt dagegen, wenn die Ueber - 
tragbarkeit der Genossenschaftsantheile überhaupt ausgeschlossen oder 
an erschwerende Bedingungen geknüpft wird, das persönliche Interesse 
der Theilnehmer an dem Unternehmen in höherem Maße bestehen. 
E s erscheint daher vom wirtschaftlichen Standpunkte aus die 
Forderung, daß neben den Genossenschaften mit unbeschränkter Haft­
barkeit auch denjenigen mit beschränkter Haftbarkeit die Möglichkeit 
einer gedeihlichen Organisation und Entwickelung durch das Gesetz 
geschaffen werde, um so mehr berechtigt, als durchschlagende Gründe 
für die Annahme, daß die Gesetzgebung nicht gleichzeitig beide 
Formen zulassen könne, nicht geltend gemacht werden. Welchem von 
beiden Wegen der Vorzug zu geben sein wird, ist nicht prinzipiell, 
sondern nach den Verhältnissen des betreffenden Spezialfalles zu 
beurtheilen. S o  wird beispielsweise bei Kreditgenossenschaften, welche 
hauptsächlich Kredite auf lange Fristen gewähren, während welcher 
vielfache Aenderungen eintreten können, das System mit beschränkter 
Haftpflicht unter Umständen den Vorzug verdienen.

W as die Organisation der Genossenschaften betrifft, so wird 
bei denjenigen mit beschränkter Haftpflicht vor Allem davon abzu 
sehen sein, für den bestimmten Haftantheil eine Sicherheitsstellung 
durch Depositen zu verlangen, da hierdurch der Thätigkeit dieser 
Genossenschaften eine einschränkende Fessel angelegt würde. Bei 
beiden Systemen wird darauf zu halten sein, daß die B e­
schaffung der zur Kreditgewähr an die Mitglieder erforderlichen 
Kapitalien nach Kräften auch durch Spareinlagen der Mitglieder 
und nicht ausschließlich durch Kapitalaufnabmen bei größeren Kapi­
talisten erfolge. Der Einwand, daß die Kreditgenossenschaften durch 
die Annahme von Spareinlagen in Konkurrenz mit den Sparkassen 
eine für den S parer allerdings vortheilhafte, für den Kreditbedürf- 
tigen aber nachteilige Erhöhung des Zinsfußes veranlassen würden, 
ist nicht berechtigt, da durch die vermehrte Ansammlung ersparter 
Beträge sich auch das Kapitalienangebot vergrößert und auf eine 
Ermäßigung des Zinsfußes hinwirkt.

Am Schlüsse des Jah res 1880 standen bei den deutschen
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Genossenschaften einem Stammkapital von 1 0 2  Millionen Mark 
364 Milk. Mark fremde Gelder gegenüber, darunter 1 2 2  Milk. 
Mark Spareinlagen mit weniger als 3 Monate Kündigungsfrist.

E s dürfte sich ferner empfehlen, die Vertheilung des Rein- 
gewinnstes, welcher aus dem Mehrerträgniß der von den Kredit­
nehmern zu zahlenden Zinsen besteht, nicht nach der Höhe der 
Geschäftsantheile, sondern wach dem Betrage der mit der Genossen­
schaft gemachten Geschäfte in Form  einer Rückgewähr auf die ge­
zahlten Zinsen vorzunehmen.

Zum Schutze gegen Leichtsinn und Unsolidität der Verwaltung 
erscheint es zweckmäßig, namentlich für die Genossenschaften mit un­
beschränkter Haftbarkeit tüchtige Revisoren aufzustellen, welche, außer­
halb der Genossenschaften stehend, von Zeit zu Zeit die Geschäfts­
führung der letzteren revidiren und auf Abstellung der Mängel und 
Unregelmäßigkeiten hinwirken.

Um die schweren Folgen, welche durch die Inanspruchnahme 
der unbeschränkten Haftbarkeit der Genossenschaftsmitglieder zur 
Deckung der Verbindlichkeiten der Genossenschaft entstehen, zu 
mildern, wird davon abzusehen sein, dem Genossenschaftsgläubiger 
das Recht einzuräumen, eintretenden Falles ein einzelnes Genossen­
schaftsmitglied herauszugreifen und die Einlösung der ganzen Schuld 
von demselben zu beanspruchen, während diesem die Regreßnahme 
gegen die übrigen Genossenschaftsmitglieder überlassen bleibt. E s 
erscheint vielmehr die Bestimmung angezeigt, daß, sobald eine I n ­
anspruchnahme der Solidarhaft erforderlich w ird, alsbald ein Re- 
partitionsplan aufzustellen ist, welcher die Schuld auf die Genossen­
schaftsmitglieder entsprechend vertheilt und dem Genossenschafts­
gläubiger als Grundlage und Maßstab für die Geltendmachung 
seiner Forderung zu dienen hat. Als weiteres M ittel zur Abwehr 
der Verlegenheiten, welche aus der unbeschränkten Haftpflicht ent­
stehen können, kann die Versicherung bei einer Versicherungsanstalt 
dienen, welche gegen Zahlung einer bestimmten Gebühr von der 
Solidarhaft derart entbinden würde, daß sie für jeden auf den 
Versicherten entfallenden Verlust als Selbstschuldner und Selbst­
zahler eintreten würde. Die Schwierigkeiten, welche bezüglich der
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Uebernahme solcher Versicherungen in ausgedehnterem Maße für 
Privatunternehmungen bestehen, haben zu dem Vorschlage geführt, 
die Versicherung durch einen Verband der Genossenschaften selbst 
eintreten zu lassen. Die Vereinigung der einzelnen gleichartigen Ge­
nossenschaften zu größeren Verbänden und dieser wiederum zu einem 
Cenhalverbande kann ohnedies nicht nur die Verwaltung der Ge­
nossenschaften fördern, sondern auch zur leichteren und billigeren 
Beschaffung der Kapitalien namentlich insofern dienen, als der Cen- 
tralverband in der Lage ist, eine Genossenschaftsbank in größerem 
Style zu errichten, welche den zum Verbände gehörigen Genossen­
schaften die Kreditaufnahme in einfachster und vortheilhaftester Weise 
vermitteln kann.

I m  Anschluß an diese Organisation könnte zur Milderung 
der solidarischen Haftverbindlichkeit ein von dem Centralverbande zu 
verwaltender Reservefonds gebildet werden, zu welchem die dem 
Verbände zugehörigen Genossenschaften etwa V2 oder Prozent 
ihres jährlichen Reingewinnstes beizutragen hätten, und aus welchem 
einer vom Zusammenbrach bedrohten Genossenschaft behufs Abwen­
dung von Verlegenheiten, eventuell des Konkurses oder behufs 
Milderung der Folgen der Katastrophe nach Umständen langfristige, 
verzinsliche oder unverzinsliche Vorschüsse, eventuell auch für be­
stimmte Fälle Zuschüsse a koncks perclu zu geben wären.

Bei der Einrichtung eines solchen Fonds wird jedoch insbeson­
dere darauf Rücksicht zu nehmen sein, daß nicht durch die Aussicht 
auf solche Hülfe einer leichtsinnigen Genossenschaftsverwaltung V or­
schub geleistet wird, daß die Voraussetzungen für Gewähr der Hülfe 
genau bestimmt sind, und dem Verbände Befugnisse eingeräumt 
werden, welche die genaue Feststellung des Vorhandenseins dieser 
Voraussetzungen, ferner eine Mitwirkung bei der Ordnung der Ver­
hältnisse sichern, und daß endlich der bei der Fondsverwaltung etwa 
verbleibende Gewinn an die betheiligten Genossenschaften nach Ver­
hältniß ihrer Beiträge zurückerstattet wird.

W as die Organisation der Genossenschaften in Bezug auf den 
Mitgliederkreis betrifft, so bringt es die durch die Solidarhaft be­
dingte gegenseitige Kenntniß der persönlichen Verhältnisse der M it­
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glieder mit sich, daß die Genossenschaften sich vorzugsweise an die 
Interessen einzelner Standes- und Bernfskreise anschließen. I n  
solcher Weise bilden sich einerseits Kreditgenossenschaften für ein 
einzelnes Gewerbe, für verwandte Gewerbe oder für den gewerb­
lichen Betrieb im weiteren Sinne überhaupt, andererseits Kredit­
genossenschaften für landwirthschaftliche Betriebszweige. Diese Schei­
dung ist auch durch die Verschiedenartigkeit der sachlichen Verhältnisse 
naturgemäß begründet, indem beispielsweise die gewerblichen Unter­
nehmungen zumeist kurzfristigen, die landwirthschaftlichen Betriebe 
dagegen vorzugsweise langfristigen Kredit bedürfen. Die Errichtung 
von Borschußkassen für das Kleingewerbe ist namentlich eine hervor­
ragende Aufgabe der Innungen. Wenn hiernach bei der Bildung 
der Kreditgenossenschaften in gewisser Beziehung auch die B erufs­
interessen maßgebend sein können, so besteht doch kein Bedenken 
dagegen, daß bei der Bildung der Genossenschaftsverbände auch die 
verschiedenartigsten, nur auf derselben prinzipiellen Grundlage be­
ruhenden Genossenschaften sich zu gemeinsamem Handeln zusammen­
finden und in der Ausgleichung ihrer Interessen sich entgegen­
kommen.

Auch in Deutschland haben sich die Kreditgenossenschaften für das 
gewerbliche und das landwirthschaftliche Gebiet getrennt entwickelt.

Die Zahl der nach dem System Schulze eingerichteten, 
zumeist gewerbliche Kreise umfassenden S p ar-  und Borschußvereine 
betrug während des Jah res 1880 im Ganzen 906 mit einem 
Aktivvermögen von 492 Millionen Mark. Diese Genossenschaften 
gewährten in dem gedachten Jah re  Borschüsse und Prolongationen 
in Höhe von 1447 Millionen M ark, während am Schlüsse des 
bezeichneten Ja h res  18 Millionen M ark in Hypotheken und 
Werthpapieren, 264 M ill. Mark gegen Wechsel und 138 M ill. 
Mark im Kontokorrent ausgeliehen waren.

F ü r die Befriedigung der Kreditbedürfnisse der kleinen land­
wirthschaftlichen Betriebe sind von hervorragender Bedeutung die 
ländlichen Kreditgenossenschaften, welche unter Festhaltung der un­
beschränkten Haftbarkeit nur die Angehörigen eines bestimmten Ge- 
meindebezirkes als Mitglieder aufnehmen und eine unentgeldliche

Sc h r a u t ,  Kredit. 5
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Geschäftsführung einrichten. Durch die Beschränkung der Genossen 
schaft auf die Gemeinde wird die letztere gleichsam eine größere 
Familie zur Förderung des Gemeinsinnes, und durch die fortlaufende 
Kontrole der Gemeindeangehörigen unter sich wird nicht nur eine 
größere Sicherheit für den gewährten Credit verbürgt, sondern auch 
eine nachhaltige sittliche Einwirkung auf die Kreditnehmer, nament­
lich in Bezug auf die Verwendung des Kredits herbeigeführt. 
Bei den Kreditoperationen dieser Genossenschaften, deren Mitglieder 
häufig langsichtigen Kredit bedürfen, wird insbesondere darauf 
Bedacht zu nehmen sein, daß die Genossenschaft gleichfalls einen 
hinreichenden Betrag langfristiger Kredite, wenn möglich ohne 
Amortisationszwang, erhält und daß sie sich ein gewisses Betriebs­
kapital sichert, welches vorübergehend zur Ausgleichung der bezüglich 
der Kreditaufnahme und der Kaeditgewähr etwa bestehenden Zeit 
unterschiede dienen kann.

Außer der Gewährung von Darlehen kann sich die Thätigkeit 
solcher auf Grundlage der Gemeinde errichteter Genossenschaften 
auch auf die Annahme und Verzinsung von Spareinlagen, auf die 
Vermittlung des Bezugs der nothwendigsten Lebens- und Wirth 
schaftsbedürfnisse, selbst auf die Organisation des Verkaufs von 
Waaren für die Genossenschaftsniitglieder erstrecken.

Zwangsgenossenschaften, bei welchen alle Mitglieder einer Ge­
meinde oder die sämmtlichen Grundbesitzer derselben verpflichtet 
würden, einer solchen Kreditgenossenschaft beizutreten, sind ebenso­
wenig zu empfehlen, wie die Uebernahme einer Garantie Seitens 
der Gemeinde für solche Genossenschaften. Den Reatkredit mittelst 
Zwangsmaßregeln in die Hand der Gemeinde zu legen und diese 
zur Mitinteressentin und Trägerin der Grnndschulden ihrer Ge­
meindeangehörigen zu machen, würde zu der Konsequenz führen, 
daß die Gemeinde auch auf anderen Gebieten in gleicher Weise 
eingreifen müßte, wodurch eine prinzipielle Umgestaltung der Grund­
lagen der gegenwärtigen Vermögens- und Erwerbsverhältnisse her­
beigeführt würde. Dagegen erscheint es ohne Bedenken, daß den 
Gemeinden bei der Organisation und der Verwaltung der auf der 
Basis der Gemeindeangehörigteit beruhenden Kreditgenossenschaften

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-09-14 08:10:57

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-56952-6



67

unter bestimmten Voraussetzungen eine wesentliche Mitwirkung ein­
geräumt oder zur Pflicht gemacht wird. Auch lassen sich solchen 
Genossenschaften von Staatswegen Erleichterungen in Bezug auf 
die Stempel- und Steuerpflicht gewähren.

Besonders zweckmäßig sind auf dem landwirthschaftlichen Gebiete 
die Organisation von Genossenschaften zum Zwecke der Beschaffung 
des Kredits für Ausführung einer das gemeinschaftliche Interesse 
der Genossenschafter berührenden M elioration, sowie die Genossen­
schaften zum Zwecke der Ablösung drückender Schulden. I n  letzterer 
Beziehung können sich die Grundbesitzer eines Gemeindebezirkes zu 
dem Zwecke vereinigen, daß die Theilnehmer ihre Schulden an ihre 
bisherigen Gläubiger zu einem bestimmten Termine aufkündigen 
und abtragen und demnächst eine Garantiegenossenschaft bilden, um 
eine Gesammtanleihe zu möglichst günstigen Bedingungen aufzu­
nehmen. O b es sich empfiehlt, zur Herbeiführung einer solchen 
Ablösung von Privatschulden eine ähnliche öffentliche Einrichtung 
zu treffen, wie solche bezüglich der Ablösung der öffentlichen Gefälle 
mittelst der Rentenablösungsbanken stattfindet (vgl. Abschnitt IX  . . . ) ,  
wird im Wesentlichen davon abhängen, inwieweit ein öffentliches 
Interesse vorliegt, welches eine solche Mitwirkung der Staatsgewalt 
erfordert.

L*
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VII.

Her FliMpslilldkredlt.

Der Faustpfandkredit d. h. die Darlehensgewähr gegen Ver­
pfändung eines Mobiliargegenstandes macht sich hauptsächlich im 
Lombardgeschäft und im Pfandleihegeschäft geltend. Bei ersterem 
handelt es sich vorzugsweise um Darlehen für geschäftliche, kauf­
männische Unternehmen, namentlich auch für Börsenoperationen, bei 
letzterem häufig um Darlehen für Konsumtionszwecke, oft sehr un- 
wirthschaftlicher Art. Der verpfändete Gegenstand geht zumeist in 
den Besitz des Gläubigers über, kann aber auch bei einem Dritten 
hinterlegt werden. Eine Weiterverpfändung desselben Seitens des 
Gläubigers ist in der Regel ohne Zustimmung des Berpfänders 
nicht zulässig.

1. Das Lombardgeschäft. (Warrantsystem.>

Lombarddarlehen werden gegen Lombardiren d. h. Verpfänden 
von W aaren, Werthpapieren rc. gewährt. Die gleichmäßige E nt­
wickelung dieser Kreditform für die verschiedenen Zweige der P ro ­
duktion und des Handels sowie die sorgsame Pflege und Fortbildung 
derselben durch die Kreditbanken, namentlich auch durch die Noten­
banken, ist von hervorragender Bedeutung. S ie erweist sich für die 
Kreditbedürftigen insbesondere dann von Vortheil, wenn es sich um 
ein vorübergehendes Geldbedürfniß handelt und die Veräußerung 
der betreffenden Waaren oder Werthpapiere nicht rentabel erscheint. 
S ie  kann ferner dazu benutzt werden, um durch Hinterlegung des
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Pfandes der Kreditbank eine Unterlage für die Uebernahme der 
Verpflichtung zu schaffen, die von dem Pfandbesteller gezogenen 
Wechsel bezw. ausgestellten Anweisungen einzulösen. S o  Vortheil­
haft die Ausbildung eines soliden Lombardsystems für Handel und 
Produktion ist, so gefährlich ist andererseits der Mißbrauch, nament­
lich wenn durch leichtsinnige Beleihung der Obligationen und Aktien 
von Gründungen zweifelhaften Werthes maßlosen Börsenspekulationen 
Vorschub geleistet wird.

D a  während der Dauer der Verpfändung der Werth der ver­
pfändeten Waaren oder Werthpapiere sinken kann, so wird von den 
Darlehensgebern in der Regel nicht der volle Werth des Pfand­
gegenstandes, sondern nur ein je nach den Umständen größerer oder 
geringerer Theil desselben als Darlehen gewährt. Auf Waaren 
wird zumeist nur ein geringerer Werthprozentsatz beliehen, als auf 
Effekten, da erstere im Preise mehr schwanken und oft nur unter 
Schwierigkeiten abzusetzen sind. I m  Uebrigen sind die Kreditbanken 
zumeist berechtigt, im Falle eines weiteren Sinkens des Werthes 
einen Nachschuß zu verlangen.

F ü r die Gewährung des Lombarddarlehens muß ein Z ins, 
der Lombardzins, vergütet werden, welcher zumeist höher ist, als der 
Diskonto für Wechseldarlehen, weil das Lombardgeschäft in den 
verschiedensten Beziehungen mühevoller und umständlicher ist, a ls 
das Wechselgeschäft und weil die Lombarddarlehensforderungen nur 
mit Zustimmung des Schuldners, sonach nur mit Weiterungen, und 
wegen der Unsicherheit des Werthes in kritischen Zeiten nur unter 
Schwierigkeiten übertragbar sind, während die Wechsel leicht weiter 
begeben werden können.

Ein besonderes Vorrecht besteht für die Lombarddarlehensgeber 
insofern, als dieselben die Befugniß haben, sich in Fällen vertrags­
widriger Säumigkeit des Schuldners durch den Verkauf des Pfand­
gegenstandes ohne weitere Umstände bezahlt zu machen.

Die deutsche Reichsbank ist nach dem Bankgesetze vom 
14. M ärz 1875 befugt, zinsbare Darlehen auf nicht länger als 
3 Monate gegen bewegliche Pfänder zu ertheilen (Lombardver­
kehr), und zwar:
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а) gegen Gold und Silber, gemünzt und nngemünzt;
d) gegen zinstragende oder spätestens nach einem Jahre fällige 

und auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen des 
Reichs, eines deutschen S ta a ts  oder inländischer kommunaler 
Korporationen, oder gegen zinstragende, auf den Inhaber 
lautende Schuldverschreibungen, deren Zinsen vom Reiche 
oder von einem Bundesstaate garantirt sind, gegen voll­
eingezahlte Stam m - und Stammprioritätsaktien und P rio ri­
tätsobligationen deutscher Eisenbahngesellschaften, deren Bahnen 
in Betrieb befindlich sind, sowie gegen Pfandbriefe land­
schaftlicher, kommunaler oder anderer unter staatlicher Auf­
sicht stehender Bodenkreditinstitute Deutschlands und deutscher 
Hypothekenbanken auf Aktien, zu höchstens drei Viertel des 
Kurswerthes;

e) gegen zinstragende, auf den Inhaber lautende Schuldver­
schreibungen nicht deutscher S taa ten , sowie gegen staatlich 
garantirte ausländische Eisenbahn-Prioritätsobligationen, zu 
höchstens 50 Prozent des Kurswerthes;

(!) gegen Wechsel, welche anerkannt solide Verpflichtete ausweisen, 
mit einem Abschlage von mindestens 5 Prozent ihres Kurs- 
werthes,

б ) gegen Verpfändung im Jnlande lagernder Kaufmannswaaren, 
höchstens bis zu zwei Drittheilen ihres Werthes.
Die M inimalfrist, für welche bei den zum Ultimo oder 

mockio lediglich zu Spekulationszwecken entnommenen Lombard­
darlehen Zinsen zu entrichten sind, ist Seitens der Reichsbank 
auf 8  Tage festgesetzt.

Die Reichsbank ist ferner, wenn das Darlehen zur Verfall- 
zeit nicht zurückgezahlt wird, ohne prolongirt zu sein, oder wenn 
die Zinsen rückständig bleiben, statutarisch berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, das Unterpfand ganz oder theilweise, ohne gerichtliche 
Einmischung verkaufen zu lassen und sich aus dem Erlöse für 
Kapital, Zinsen und Kosten bezahlt zu machen.
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Die durchschnittliche Anlage im Lombardverkehr betrug bei 
der Reichsbank:

im Jah re  1876 rund 50,9 Millionen Mark.
„ 1877 49,3 ..
.. 1878 52,4

.. „ 1879 .. 53
1880 .. 51,3

.. „ 1881 „ 57,3

Eine hervorragende Bedeutung haben im Lombardgeschäft jene 
Fälle, in welchen nicht eine Kreditaufnahme mittelst Verpfändung 
der Waaren bei dem Kreditgeber stattfindet, sondern die Waaren in 
einem Lagerhause gegen Ausstellung eines Lagerscheines hinterlegt 
werden, mittelst dessen Verpfändung sodann bei einem Kreditinstitute 
ein Darlehen entnommen wird. Diese Lagerscheine (W arrants) sind 
entweder auf den Namen oder auf den Inhaber lautende, über­
tragbare Bescheinigungen, welche dem Deponenten von Waaren 
Seitens des an der Kreditgewähr nicht betheiligten Depositars mit 
dem Versprechen ausgestellt sind, die Waaren an den legitimirten 
Inhaber des Scheins gegen Rückgabe des letzteren auszuhändigen. 
Gleich den Wechseln oder Checks zumeist leicht übertragbar, sind sie 
die für den Verkehr geeigneten Repräsentanten bestimmter auf Lager 
gegebener Waaren und können als solche mit entsprechender Rück­
wirkung auf die Waaren verpfändet werden. D as Warrantsystem 
hat einerseits für den gegen Verpfändung des W arrant Kredit Ge­
währenden den Vortheil, daß er seine Forderung durch Weiter- 
begebung des W arrant an Dritte leicht übertragen kann, was bei 
der direkten Waarenbeleihung nicht der Fall ist. E s gewährt 
andererseits dem Geldbedürftigen die Möglichkeit, sich in einfacher 
lind vortheilhafter Weise mittelst der Verpfändung des Scheines 
Geld zu verschaffen, ohne daß er sein Eigenthum an den Waaren 
aufgibt. Der W arrant soll nicht blos als Nothbehelf in Geldver­
legenheiten, sondern vielmehr als ein M ittel dienen, dem Kaufmann 
die Ausnutzung von Konjunkturen zu erleichtern. Solide Kaufleute 
werden jedoch Waaren nur dann verpfänden, wenn die Waaren
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bereits daar bezahlt sind. Die Ausbildung der Baarzahlung ist 
hiernach eine Borbedingung für die Entwicklung des Warrantver- 
kehrs, welcher sich vorzugsweise für Rohprodukte wie: Getreide, 
Roheisen, Holz, Baumwolle, Mehl, Wolle, Reis u. s. w. eignet.

F ü r die Ausbildung und Förderung des Warrantsystems, ins­
besondere in Bezug auf die Verpfändung der W arran ts, sind in 
erster Reihe gesetzliche Bestimmungen erforderlich, welche die Formen 
und den wesentlichen In h a lt  der W arrants bestimmen, die rechtlichen 
Beziehungen zwischen dem Eigenthümer der W aaren, dem Pfand­
besitzer und dem Depositar (Lagerhausinhaber), namentlich auch für 
Säumigkeitsfälle, regeln und die allgemeinen Bedingungen und 
Modalitäten der Verpfändung und der Uebertragungsfähigkeit fest­
stellen. Es wird sich hierbei empfehlen, die Theilung des Werthes 
der Waaren in mehrere gleichberechtigte, für sich allein verpfändbare 
W arrants zu gestatten, und je nach der Aufbewahrungsfähigkeit der 
Waaren behufs Verhinderung einer allzugroßen Ausdehnung der 
Umlaufszeit ein Maximuni für die letztere zu bestimmen.

Ein weiteres Erfordernis für die Entwicklung des W arrant­
systems bildet die Einrichtung solider Lagerhäuser, durch welche nicht 
nur die Hinterlegung von Waaren jeglicher Art in dem aus­
gedehntestem Umfange ermöglicht, sondern auch thunlichst sichere 
Garantie für die Zweckmäßigkeit der Aufbewahrung der Waaren 
und für die Solidität der Geschäftsführung gegeben ist. J e  nach 
den gewerblichen Verhältnissen kann es sich empfehlen, den gewerb- 
mäßigen Betrieb solcher Lagerhäuser von einer Konzession abhängig 
zu machen und, soweit die private Thätigkeit zur Befriedigung 
des Bedürfnisses nicht hinreichend eintreten sollte, auch mit der 
Einrichtung entsprechender öffentlicher Unternehmungen, eventuell unter 
Anlehnung an die Gemeindeorganisation, vorzugehen.

E s werden ferner besondere Bestimmungen und Einrichtungen 
bezüglich der Ermittelung und der Aufzeichnung des Werthes der 
betreffenden Waaren zu treffen sein, wobei es sich empfehlen möchte, 
die Abschätzungen und Bescheinigungen in der Hauptsache durch 
ö f f e n t l i c h e  Taxatoren vornehmen zu lassen.

Vorausgesetzt, daß namentlich in Bezug auf die Richtigkeit der
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Abschätzung die erforderlichen Garantien in einer auch für strenge 
Ansprüche genügenden Weise gegeben sind, werden die Banken, 
eventuell auch die Notenbank, ebenso wie dem Wechseldiskontogeschäft, 
auch der Belehnung oder Diskontirung der W arrants ihre Thätig­
keit in größerem Umfange zuwenden können, da der Warrantlombard 
denselben Charakter wie die Wechseldiskontirung hat und, als auf 
vorhandene marktfähige Güter basirt, ein größeres M aß der Sicher­
heit gewährt. Bei den Schwankungen des Werths und der M ög 
lichkeit der Abnutzung der betreffenden Waaren ist es allerdings 
selbstverständlich, daß in der Regel nicht der volle W erth, sondern 
nur ein Theil des Schätzungswerthes der Waaren beliehen werden 
kann. Die Höhe der Beleihungsgrenze wird sich zwar nach den 
Umständen für einzelne Waarengattungen verschiedenartig zu ge­
stalten haben; um jedoch einer differentiellen Behandlung der ein­
zelnen Kreditbedürftigen vorzubeugen, erscheint es angezeigt, im 
Voraus die Grundsätze für die Beleihung sowie allgemeine pro­
zentuale Sätze als Beleihungsgrenzen zu bezeichnen. Wenn auch in 
dieser Richtung zweckmäßige Vorschriften bestehen, so kann sich in 
normalen Zeiten und Verhältnissen dieser Geschäftszweig in den 
sonstigen Wirkungskreis auch einer Notenbank allmählig mit V or­
sicht einfügen lassen, und der Betrieb desselben wird zum V or­
theil der Produktion und des Handels des Landes gereichen. I m  
Vergleich zu der Thätigkeit der übrigen Banken vermag die Noten­
bank Ansprüchen leichter gerecht zu werden; sie steht durch ihre 
Filialen mit allen, auch den kleinsten Verkehrspunkten in unmittel 
barer Beziehung und kennt deren Verhältnisse; sie kann davon 
absehen, die Rolle eines Konkurrenten auf dem Gebiete der P ro ­
duktion oder des Handels aufzunehmen; ihr Beispiel könnte die 
übrigen Kreditinstitute anregen, ihre Kapitalien, immer die nöthige 
Ordnung und Sicherheit vorausgesetzt, gleichfalls den lagernden 
Landesgütern zuzuwenden, und so würde auch die Errichtung von 
Lagerhäusern an jenen O rten , wo das Bedürfniß vorhanden ist, 
gefördert werden.

Ein auf breiter, solider und sicherer Grundlage entwickeltes 
Entrepot- und Warrantsystem kommt nicht nur der Industrie und
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dein Exporthandel, sondern vorzugsweise auch der Landwirthschaft 
zu Gute.

D er Landwirth hat für die Beschaffung von S aa t, Dünger:c., 
für Arbeitslöhne oft große Vorschüsse zu machen, wahrend es für 
ihn Vortheilhaft ist, für den Absatz seiner Bodenerzeugnisse noch 
eine günstigere Konjunktur abwarten zu können und nicht aus Geld­
verlegenheit zum Verkauf zu ungünstiger Zeit und zu ungünstigen 
Preisen schreiten zu müssen. Zu diesem Zwecke sollte er sich die 
vorübergehend erforderlichen M ittel, soweit nicht sein Personalkredit 
bzw. der gerade für solche vorübergehende Bedürfnisse besonders 
geeignete Genossenschaftskredit ausreicht, durch die Verpfändung der 
Scheine für seine auf Lager gegebenen Bodenerzeugnisse in ähnlicher 
Weise beschaffen können, wie es den Kaufleuten durch die Verpfän­
dung der W arrants für kaufmännische Waaren möglich ist.

Eine besondere Gattung des Warrantsystems ist das Konnosse­
ment d. h. die Bescheinigung des Führers eines Seeschiffes, daß 
er bestimmte Waaren behufs Auslieferung an einen bestimmten Em­
pfänger erhalten habe. D as Konnossement ist gewöhnlich an die 
Ordre des Abladers oder des Empfängers der Waaren ausgestellt, 
kann leicht, wie der Wechsel übertragen, verkauft und v e r p f ä n d e t  
werden, und die Verfügung über das Konnossement ist gleichbedeutend 
mit der Verfügung über die Waaren. Diese Konnossements haben 
insbesondere für den Kommissionshandel über See Bedeutung. 
Wenn ein Kommissionär von Hamburg aus Waaren nach England 
verfrachtet, so zieht er eine Tratte auf den Waarenempfänger in 
England und läßt sich von seinem Bankier, welchem er die Tratte 
und das Konnossement als Sicherheit und erstere gleichzeitig zur 
Einziehung übergibt, einen Vorschuß geben, mittelst dessen er die 
in Hamburg angekauften, verfrachteten Waaren in Hamburg bezahlt.

Eine Verpfändung der Schiffsladungen ist auch noch in anderer 
Weise möglich. E s kann nämlich der Schiffer während der Reise 
im Nothfalle, behufs Fortsetzung der Reise oder behufs Erhaltung 
und Weiterbeförderung der Waaren, ein Darlehen nach Bedarf auf­
nehmen und zu diesem Zwecke Schiff, Ladung und Fracht verpfän­
den (verbodmen).
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Wenn die Darlehensaufnahme ausschließlich im Interesse der 
Ladungsbetheiligten erfolgt, so ist auch die Verbodmung der Ladung 
allein statthaft. Dem Kreditgeber haften nur die verbodmeten 
Gegenstände, und wenn dieselben beispielsweise zufällig zu Grunde 
gehen, so geht auch der Anspruch auf Rückzahlung des Darlehens 
unter. M it Rücksicht auf das hieraus für den Kreditgeber be­
stehende Risiko ist auch die Bodmereiprämie (Darlehenszins) in der 
Regel ungleich höher, als der Z ins für sonstige Darlehen; sie kann 
unter Umständen bis zum halben Betrage des Darlehens oder noch 
darüber steigen.

Wie aus den bisherigen Ausführungen ersichtlich ist, kann das 
Lombardgeschäft den Kreditbedürfnissen der verschiedenartigsten P ro ­
duktions- und Handelszweige angepaßt werden. Die Lombardkredit­
banken können aber auch in direkte Beziehungen zu der Produktion 
und dem Handel treten, indem sie durch Borschußleistungen eine 
Produktion ermöglichen oder fördern und sodann für die Verwerthung 
der Produkte Sorge tragen. Zu diesem Zwecke geben sie dem 
Kreditsuchenden Anweisungen auf den Bezug der nöthigen Rohpro­
dukte oder Hülfsfabrikate und lassen sich dagegen von ihm An­
weisungen in gleicher Höhe auf die hieraus herzustellenden Waaren 
geben, deren Verkauf sie dann wiederum vermitteln. E s liegt die 
Gefahr nahe, daß hierbei in dem Bestreben, möglichst viele Ge­
schäfte zu machen, auch gewagten und unsicher fundirten Unter­
nehmungen Vorschub geleistet wird. Eine besondere Erwähnung 
verdient noch von den verschiedenen Arten der Lombardgeschäfte die 
Beleihung von Werthpapieren, zu deren Deckung nicht die leicht realisir- 
baren, und als Verpfändungsobjekte mehr geeigneten Unternehmungen, 
sondern Grundstücke dienen, deren Verwerthung eintretenden Falles 
mit Schwierigkeiten und Umständen verbunden sein kann. Allerdings 
werden die im Privatverkehr und an der Börse gangbaren, leicht­
verkäuflichen, auf den Inhaber lautenden Pfandbriefe sicherer I n ­
stitute auch von denjenigen Kreditbanken, welche beispielsweise wie 
die Notenbanken wegen des Umfangs ihrer täglich fälligen Ver­
bindlichkeiten stets die Möglichkeit einer schleunigen Realisirung ihrer 
Forderungen im Auge behalten müssen, ohne Gefahr mit einem
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Theile des Werthes belehnt werden können, vorausgesetzt, das; ab­
solute Sicherheit im Sinne der Normativbestimmungen besteht, welche 
für diesen Geschäftszweig trotz der bestehenden Schwierigkeiten zur 
Vermeidung einseitiger Begünstigungen namentlich bei der Noten 
bank generell aufzustellen sein werden. E s liegt hier das Vertrauen 
zu Grunde, daß sich mit Rücksicht auf die Sicherheit des betreffen 
den Pfandbriefinstitutes bei normalen Verhältnissen jederzeit ein 
Verkauf der Pfandbriefe ohne nennenswerthen Kursverlust ermög­
lichen lassen wird. Anders steht es dagegen mit den Hypotheken, 
einer schwer beweglichen Kapitalsanlage, für welche in Säumigkeits- 
fällen oft erst nach einem mehrmonatlichen Zwangsverfahren unter 
schwierigen und vielfach verzögernden Umständen die Wertherstattung 
erreicht werden kann. Gute, erste, g e k ü n d i g t e  Hypotheken werden 
zwar von Kreditbanken, namentlich denjenigen welche sich speziell 
mit diesem Geschäftszweig befassen, bereitwillig, wenn auch gegen 
einen etwas höheren Lombardzinsfuß beliehen werden. Als direkte 
Deckungsmittel für die täglich fälligen Noten sowie für die täglich 
oder in kurzen Fristen fälligen Guthaben können sie indessen kaum 
dienen, und es werden daher die Notenbanken zur Belehnung solcher 
Hypotheken nur nach Maßgabe und unter Benutzung ihrer sonstigen 
Betriebsfonds schreiten können. Auch hierbei werden sie indessen 
auf die Lage des Notengeschäftes Bedacht nehmen müssen, da den 
Noteninhabern ein spezielles Vorzugsrecht auf die zur Deckung der 
Noten hinterlegten Werthe nicht zusieht, unter Umständen sonach 
auch die Realisirung der Hypothekenforderungen zur Befriedigung 
der Noteninhaber dienen muß.

Wenn es aus verschiedenen wirtschaftlichen Gründen auch 
empfehlenswert!) ist, den Bestrebungen Vorschub zu leisten, welche 
auf eine leichte und umfassende Belehnung g e k ü n d i g t e r  sicherer 
Hypotheken abzielen, so erscheint es doch andererseits bedenklich, ein 
allgemeines System leicht verkäuflicher und verpfändbarer Grund- 
schuldscheine, welche auf lange Fristen oder als für den Gläubiger 
überhaupt unkündbar ausgestellt sind, auszubilden und die Beleihung 
dieser Scheine, namentlich auch bei den Notenbanken, zu einem 
wichtigen Faktor des Kreditverkehrs zu machen. Selbst vorausge­
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setzt, daß sich eine Organisation treffen läßt, bei welcher nur unbe­
dingt sichere Scheine in den Verkehr gebracht werden könnten, so 
könnte doch, sofern die Scheine auf lange Fristen oder für den 
Gläubiger überhaupt unkündbar ausgestellt sind, die Belehnung 
solcher schwer realisirbarer Werthe mit Kapitalien, welche in der 
Hauptsache nur mittelst kurzen Kredits beschafft sind, namentlich im 
Falle eintretender Kreditnoth für die betreffenden Kreditbanken und 
ihre Kreditgeber zu Verlusten und Krisen führen.

2. Das Psnndleihtgcschäft.

D as Pfandleihegeschäft d. h. die gewerbsmäßige Gewährung 
verzinslicher Gelddarlehen gegen Hingabe eines Faustpfandes wird 
theils von öffentlichen Leihanstalten, theils von Privatpersonen be­
trieben. Diese Kreditform dient hauptsächlich jenen nichtbesitzenden 
Klassen, welche noch keinen genügenden Personalkredit besitzen und 
auch zur Theilnahme an einer Kreditgenossenschaft noch nicht be­
fähigt oder gewillt sind; sie wird weniger für produktive Zwecke, 
sondern häufiger zur Abwehr von Verlegenheiten in Folge außer­
gewöhnlicher Vorkommnisse im Haushalt des Kreditsuchenden, oft 
in Verbindung mit Leichtsinn und Unersahrenheit, benutzt. Aus 
dem Umstände, daß es sich hier um das Kreditbedürfniß der wirth- 
schaftlich unselbstständigsten Klassen handelt, erwächst dem S taate  
die Verpflichtung, der Organisation und dem Betrieb dieser Kredit­
form besondere Berücksichtigung angedeihen zu lassen und zu diesem 
Zwecke einerseits durch Einrichtung bzw. Förderung öffentlicher 
Leihanstalten eine gesunde Basis zu schaffen, andererseits durch 
strenge Kontrole der Privatleihanstalten den gerade bei dieser Kre­
ditform so leicht möglichen und verderblich wirkenden Mißbräuchen 
vorzubeugen.

Am zweckmäßigsten werden die öffentlichen Leihanstalten von 
den Gemeinden oder Kreisverbänden und zwar, wenn thunlich, im 
Anschluß an eine öffentliche Sparkasse eingerichtet und verwaltet, 
wobei es indessen nicht zu billigen ist, wenn diese Unternehmungen 
gleichzeitig als Einnahmequellen für die Gemeinde- oder Kreiskasse
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ausgenutzt und die Erträgnisse zum Theil für andere, der Einrich 
tung fernliegende Zwecke verwendet werden. Die den Darlehens 
empfängern aufzulegenden Verpflichtungen sollen vielmehr nicht höher 
berechnet werden, als es zur Beschaffung der Capitalien sowie zur 
Bestreitung der Betriebskosten der Leihanstalt erforderlich ist.

Zu den letzteren kann außer den Berwaltungs- und Aufbe- 
wahrungsansgaben namentlich auch die allmählige Ansammlung 
eines Reservefonds zur Deckung der durch die Werthminderung der 
Pfänder entstehenden Ausfälle gehören.

Bei der Einrichtung und Verwaltung der öffentlichen Leih 
anstalten wird namentlich davon auszugehen sein, daß sich das 
Pfandleihegeschäft in der Hauptsache nicht als ein Wohlthätigkeitsakt, 
als ein Zweig der Armenfürsorge, sondern als eine den sonstigen 
Kreditformen gleichstehende Kreditgewähr darstellt. Von diesem 
Gesichtspunkte aus wird zu erwägen sein, ob es sich nicht ermög 
lichen lassen sollte, an Stelle der Reglements, in welchen allgemeine, 
für alle Fälle gleichmäßig zur Anwendung kommende Bedingungen 
insbesondere hinsichtlich der Beleihungsgrenze und des Zinsfußes 
festgestellt sind, wenigstens theilweise eine individuelle Würdigung 
jedes einzelnen Falles treten zu lassen, wobei je nach der Kredit­
würdigkeit des Darlehenssuchenden eine höhere oder geringere Be 
leihung, zu günstigeren oder ungünstigeren Zinsbedingungen, mit 
längeren oder kürzeren Kreditfristen stattfinden konnte.

Eine solche Verwaltung der Leihanstalt als einer Darlehensbant 
für kleinere Kredite würde insbesondere auch den Handwerkern und 
Kleinhändlern zu Gute kommen, welche die Darlehen für produktive 
Zwecke verwenden und sich an die Leihanstalten vorzugsweise dann 
wenden, wenn die Bankdiskontosätze hoch stehen.

Ein weiterer Schritt auf diesem Wege würde darin bestehen 
daß die leichte, formlose Uebertragkeit der Pfandscheine der öffent 
lichen Leihanstalten im Wesentlichen beseitigt und in der Regel die 
Zustimmung der letzteren für die Rechtsgültigkeit einer Übertragung 
verlangt wird. D a notorisch die Mehrzahl der Pfandobjekte, deren 
Pfandscheine von dem Verpfänder weiterverkauft werden, von letzterem 
nicht mehr eingelöst werden, so würde durch die Einschränkung der
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Uebertragungsfähigkeit der Pfandscheine sowohl einem leichtsinnigen 
Gebühren des Schuldners, als auch jenen schweren Mißbrauchen 
entgegengearbeitet werden, welche der gewerbmäßige Handel mit 
Pfandscheinen mit sich bringt.

Neben den öffentlichen Leihanstalten werden Privatleihanstalten 
je nach dem lokalen Bedürfnisse nur mittelst Konzessionsertheilung 
und gegen Stellung einer hohen Kaution zuzulassen sein. S ie  be­
dürfen einer strengen Beaufsichtigung nicht nur durch geeignete N or­
mativbestimmungen, sondern auch durch eine fortlaufende Kontrole 
ihrer Thätigkeit. E s wird namentlich der Höchstbetrag der Zinsen 
und der Gebühr zu bestimmen sein, welche für die Ausstellung und 
Erneuerung des Pfandscheines erhoben werden darf, ferner für eine 
gute und sichere Aufbewahrung der Pfandgegenstände zu sorgen sein. 
Die nicht eingelösten Pfänder sollen innerhalb einer durch die N or­
mativbestimmungen festzustellenden Frist nach vorgängiger öffentlicher 
Bekanntmachung des Termines öffentlich an den Meistbietenden ver­
steigert werden, während cher erzielte Mehrerlös nach Abzug der 
Zinsen, Gebühren und Bersteigerungskosten dem Verpfänder auf 
Anmelden hinauszuzahlen ist.

Ueber die ganze Geschäftsführung soll der Pfandleiher genau 
Buch führen, auf dessen fortlaufende Kontrole die Aufsichtsbehörde 
besonders Bedacht zu nehmen hat.

Die Befürchtung, daß strenge Borschriften und eine strenge 
Kontrole die Thätigkeit der Privatleihanstalten unmöglich machen 
würden, darf Maßregeln der vorgedachten Art nicht hindern, da die 
Gefahren, welche bei einer schlechten Verwaltung dieser Anstalten 
in Bezug auf die Anreizung des Leichtsinnes, die spekulative Aus­
beutung des Kreditbedürftigen namentlich in Bezug auf die Höhe 
der Zinsen und die Erschwerung der Rückzahlung entstehen, allzu 
erheblich sind.

Einer gleich strengen Kontrole, wie die Privatleihanstalten, sind 
auch die s. g. Rückkaufsgeschäfte zu unterwerfen, bei welchen die 
Gegenstände, für welche das Darlehen gewährt w ird, nicht als 
Pfand, sondern als Eigenthum auf den Kreditgeber unter Vorbehalt 
des Rückkaufsrechtes für den Darlehensempfänger übergehen.
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Dieses Rückkaufsrecht wird in der Regel nur für kurze Zeit 
gewährt und erlischt, wenn das Darlehen am Fälligkeitstermine 
nicht zurückgezahlt wird, ohne daß für den Schuldner irgendwelcher 
Anspruch verbleibt. Abgesehen von diesem Falle der Säumigkeit 
besteht ferner für den Schuldner die Gefahr, daß der verkaufte 
Gegenstand in Folge ungenügender Aufbewahrung an seinem Werthe 
verliert, und daß Prozesse in dieser Beziehung gegen den Kreditgeber 
mangels der vorgängigen Festsetzung eines Taxwerthes des ver­
kauften Gegenstandes zumeist aussichtslos sind. Ueberdies wird im 
Falle des Rückkaufs für die Darlehensgewähr zumeist eine sehr 
hohe, oft wucherische Entschädigung erhoben. M it Rücksicht auf die 
Gefahren, welche hiernach bei den Rückkaufsgeschäften vielfach in 
Bezug auf Unredlichkeit und Ausbeutung der Unkenntniß und des 
Leichtsinns bestehen, ist der Erlaß genauer Normativbestimnnmgen 
sowie die Handhabung einer strengen Aufsicht Seitens der öffent­
lichen Organe dringend geboten.
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Der Immobiliarkredit.

V I I I .

Bei dem Immobiliarkredit findet die Aufnahme eines D a r­
lehens unter Verpfändung eines Grundstückes statt. O b die D a r­
lehensaufnahme für Zwecke der Verwaltung, im Interesse des 
Grundstückes erfolgt, oder nicht, ist gleichgültig; ein Grundbesitzer 
kann sich für Zwecke der Konsumtion oder des Handels ebenso des 
Immobiliarkredites, als für die Bedürfnisse seines Grundbesitzes 
des Personal-, Genossenschafts- oder Faustpfandkredites bedienen. 
E s ist also nicht der Zweck der Darlehensaufnahme, sondern der 
Umstand der Verpfändung eines Grundstückes das entscheidende 
Merkmal für den Immobiliarkredit, wenngleich die Frage, für welche 
Zwecke die Inanspruchnahme dieser Kreditform wirtschaftlich em- 
pfehlenswerth oder bedenklich ist, zu den wichtigeren Fragen der 
Kreditorganisation gehört. I n  dieser Beziehung darf schon an 
dieser Stelle hervorgehoben werden, wie irrig die Meinung ist, daß 
ein Gutsbesitzer sich für die aus der Verwaltung seines G rund­
besitzes erwachsenden Bedürfnisse im Falle der Kreditaufnahme in 
der Regel des Immobiliarkredites zu bedienen habe.

Nicht der Umstand, daß die Bedingungen der Jmmobiliar- 
kreditaufnahme zu hart und ungünstig waren, sondern der Fehler, 
daß diese nicht das Einkommen, sondern die Einkommensquelle des 
Schuldners selbst in Beschlag nehmende Kreditform auch für un­
geeignete Zwecke zur Anwendung gebracht wurde, hat in manchen 
Fällen zu der beklagten Ueberlastnng des Grundbesitzes geführt.

Sc h r a u t ,  Kredit. 6
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E s erscheint als ein prinzipiell bedenklicher Fehler, den ganzen land­
wirtschaftlichen Kredit, welcher sich in Folge der Ausbildung des 
landwirthschaftlichen Betriebes zu einem großen gewerblichen, den 
Handels und Preiskonjunkturen oft in raschem Wechsel unterworfenen 
Betrieb immer mehr ausdehnt, ungeachtet der Verschiedenheit der 
speziellen Ursachen dem Grund und Boden selbst zur Last zu legen. 
Nicht darin besteht vielfach die Gefahr, daß der Grundbesitz auf 
Immobiliarkredit zu wenig Geld erhält, sondern darin, daß er in 
dieser Kreditform zu viel Geld verlangt.

I m  Allgemeinen wird davon auszugehen sein, daß für kurz­
fristige Bedürfnisse, z. B . für den laufenden Bedarf des Haushalts 
und des Grundbesitzes, für vorübergehenden Wirthschaftsbedarf, ins­
besondere für die vorübergehende Verstärkung der wirtschaftlichen 
Betriebsfonds, in der Regel nicht ein langfristiger Immobiliarkredit, 
sondern der Personal-, G e n o s s e n s c h a f t s -  oder Faustpfandkredit 
am Platze ist, daß dagegen für langfristige Bedürfnisse, bei welchen 
die Rückzahlung des Darlehens nur atlmählig mit den fortschreiten 
den Erträgnissen und in längeren Zeitabschnitten möglich ist, z. B . 
für die erstmalige Einrichtung, für Meliorationen, für die Abfin 
düng von M iterben, Ausstattung von Kindern, der Im m obiliar­
kredit mehr angezeigt erscheint. Vorn wirthschaftlichen Standpunkte 
empfiehlt es sich überhaupt, bei Kreditaufnahmen für Zwecke einer 
lausenden Verwaltung auf die baldthunlichste Abstoßnng der Schuld 
Bedacht zu nehmen und hierfür die nächstfälligen Einnahmen, even 
tnell unter vorübergehender Einschränkung des Betriebes oder der 
Konsumtion, zu verwenden. Wenn eine Schuld für die laufende 
Verwaltung auf langen Kredit entnommen wird, liegt, abgesehen 
von sonstigen Nachtheilen, die Gefahr nahe, daß, falls bei außer­
ordentlichen Vorkommnissen sich eine langfristige Kreditaufnahme 
wirklich als nothwendig erweist, die Kreditfähigkeit geschmälert ist. 
O b für die Darlehensaufnahmen, welche aus Anlaß voll Unglücks­
fällen, mißlungenen Spekulationen u. s. w. nothwendig werden, der 
Immobiliarkredit oder der Personalkredit in Anspruch zu nehmen 
sein w ird, läßt sich nur nach der Lage des speziellen Falles beur­
theilen. I m  klebrigen sind die Voraussetzungen und Wirkungen
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des Immobiliarkredites verschieden, je nachdem es sich «m die Ver­
pfändung eines zur rein landwirthschaftlichen Produktion bestimmten 
Grundbesitzes oder eines Hausbesitzes, welcher Miethsrente gewährt, 
oder eines dem gewerblichen Betriebe, der Industrie gewidmeten, 
von Grund und Boden nicht trennbaren Immobile handelt.

I n  allen Fällen werden indessen je nach der Art und Viel­
seitigkeit der geschäftlichen Unternehmungen des Besitzers in größerem 
oder geringerem Grade bei eintretendem Bedarfe die verschiedenen 
Kreditformen in Erwägung kommen, und es liegt daher die E nt­
wickelung des Personal-, Genossenschafts- und Faustpfandkreditcs 
ebenso im Interesse des Grundbesitzes, wie die Hebung und F ö r­
derung des Immobiliarkredites. Namentlich ist die Ausbildung des 
g en os s ens cha f t l i chen  Kreditwesens für die Befriedigung der 
Kreditbedürfnisse der Landwirthschaft, insbesondere des kleinen und 
mittleren Grundbesitzes von der hervorragendsten Bedeutung. Un- 
wirthschaftliches Gebühren bei der Befriedigung eines kleinen Kredit­
bedürfnisses ist oft der Ausgangspunkt für den Ruin eines G rund­
besitzers, und gerade auf diesem Punkte Abhülfe leisten zu können, 
ist einer der wesentlichsten Vortheile der ländlichen Kreditgenossen­
schaften, auf deren Förderung und Organisation alle öffentlichen 
Organe ihre besondere Aufmerksamkeit richten sollten (vgl. die bezüg­
lichen Ausführungen unter Abschnitt VI).

F ür den Immobiliarkredit bedarf es im Allgemeinen in erster 
Reihe einer zweckmäßigen Pfandrechts- und Subhastationsgesetzgebung, 
sowie einer umsichtigen Organisation und soliden Thätigkeit derjenigen 
Einrichtungen, welche die Gewähr von Immobiliarkredit vermitteln 
sollen. W as die rechtliche Ordnung des Grundstückpfandrechts 
(Hypothek) betrifft, so besteht einer der wichtigsten Punkte in der 
Einrichtung und stetigen Evidenthaltung eines Grundbuches, aus 
welchem die Bezeichnung kund Beschreibung der einzelnen G rund­
stücke nach ihrer Größe, ihren Bestandtheilen, ihrem Reinerträge 
und der Grundsteuer, ferner der Eigenthümer, die Zeit und der 
Grund des Erwerbs, sowie die bestehenden dauernden Lasten und 
Hypotheken ersichtlich sind. Von der Eintragung in dieses G rund­
buch muß die rechtliche Willigkeit der Hypothek abhängig sein, und

6 *
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auch die Priorität zwischen mehreren Hypotheken auf dasselbe Grund­
stück hat sich nach den bezüglichen Eintragungen in dem Grund­
buche zu richten. Gebühren und Stempel sollen für die Grund­
bucheintragungen nur in mäßigem Grade erhoben werden, da 
dieselben in der Regel ganz den Schuldner treffen. Die Einsicht­
nahme des Grundbuches soll nur denjenigen gestattet sein, welche 
die Zustimmung des eingetragenen Besitzers oder ein besonderes 
Interesse nachweisen.

Sogenannte Generalhypotheken d. h. die Verpfändung des ganzen 
Jmmobiliar- und Mobiliarvermögens des Schuldners für eine Schuld 
sind in wirtschaftlicher Beziehung bedenklich; es wird darauf zu 
halten sein, daß Hypotheken nur an Immobilien, dagegen an 
Mobilien nur Faustpfandrechte zugelassen werden. Aus wirtschaft­
lichen Gründen empfiehlt sich auch die thunlichste Einschränkung 
der gesetzlicheil Pfandrechte. Besonders zu erwähnen sind noch die 
s. g. Kautionshypotheken, bei welchen sich zur Zeit ihrer Bestellung 
die Größe des etwaigen späteren Anspruches noch nicht übersehen 
läßt. Um ihre Einwirkung auf die Kreditwürdigkeit des betreffen­
den Grundstückes ersichtlich zu machen, wird der höchste Betrag, 
bis zu welchem letzteres haften soll, einzutragen sein.

I n  Bezug auf die Regelung des Snbhastationswesens ist 
Näheres unter Abschnitt XI. erörtert.

W as die Formell und die Organisation des Immobiliarkredites 
betrifft, so ist die einfachste Form die Kreditgewähr gegen Verpfän­
dung eines bestimmten Grundstückes (Jndividualhypothek). Der 
Kreditgeber hat hier den Vorzug der unmittelbaren Deckung, der 
Kreditnehmer den der verhältnißmäßig größten Billigkeit der Schuld­
ausnahme. F ü r den ersteren ist überdies die Möglichkeit, den Werth 
und die wirtschaftliche Entwickelung des verpfändeten Grundstückes 
selbst einer fortlaufenden Kontrole unterziehen zu können, namentlich 
in Hinblick auf die ihm eingeräumten Kündigmlgsbefngnisse von 
erheblichem Werthe, und es wird daher namentlich von den kleineren 
Kapitalisten und den Verwaltern fremden Vermögens diese Form 
des Immobiliarkredites vielfach vorgezogen. Auch für den Schuldner 
ist das individuelle Verhältniß mit dem Gläubiger insofern Vortheil­
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haft, als die gegenseitigen persönlichen Beziehungen eine nachsichtigere 
Behandlung außergewöhnlicher Vorkommnisse sichern. D a  es in 
wirthschaftlicher Beziehung namentlich wegen dieser persönlichen B e ­
ziehungen zwischen Gläubiger und Schuldner Vortheilhaft ist, wenn 
sich die Kapitalien in größerem Umfange der Jndividualhypothek 
zuwenden, so ist es eine Obliegenheit des S taa te s , bei den seiner­
seits in Bezug auf die Förderung des Kreditverkehrs zu treffenden 
Maßregeln auch auf die Hebung des Reizes zur Benutzung dieser 
Kreditform Bedacht zu nehmen.

Zu diesem Zwecke wird besonders dafür Sorge zu tragen sein, 
daß die Uebertragbarkeit der Jndividualhypothek von allen lästigen, 
erschwerenden Formalitäten befreit bleibt. E s empfiehlt sich jedoch 
keineswegs, die Uebertragbarkeit dieser Hypotheken a l l g e m e i n  
derart zu erleichtern, daß letztere den Jnhaberpapieren gleichkommen 5 
es wird vielmehr, auch wenn im Uebrigen die weitgehendsten E r­
leichterungen in Bezug auf diese Uebertragbarkeit zugelassen werden, 
doch gleichzeitig stets der Beibehaltung auch solcher Hypotheken be­
dürfen, welche nur in den gewöhnlichen Formen der Cession weiter- 
begeben und zur größeren Sicherheit des Cessionars auf dessen Namen 
umgeschrieben werden können.

Bei denjenigen Hypotheken, welche Seitens des Gläubigers an 
Dritte in blanco übertragen werden können (Grundschulden), bedarf 
es einer Eintragung des Schuldgrundes in das Grundbuch nicht, 
während dies bei den sonstigen, nicht in blanco übertragbaren Hypo­
theken erforderlich ist.

Bei den letzteren lautet beispielsweise ein Eintragungs­
vermerk:

„5000 M . K a u f g e l d  mit 5 °/o Zinsen vom I . Ja n u a r  
1882 eingetragen für N. N. auf Grund des Kaufvertrages 
vom 1. Dezember 1881",

während der Eintragungsvermerk für eine Grundschuld lautet: 
„5000 M . Grundschuld mit 5 » Zinsen vom 1 . Ja n u a r  
1882 eingetragen für K. am 3. Ja n u a r  1882".

Solche in blanco übertragbare Hypothekenscheine können auch 
in der Form von Grundschuldbriefen von dem Eigenthümer eines
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Grundstückes auf seinen eigenen Namen ausgestellt, mit Zinsscheinen 
und einem Blantocessionsvermerk versehen und von dem Eigenthümer 
je nach seinem Kreditbedarf an den Darlehensgeber als Schuldscheine 
ausgehändigt werden.

Selbstverständlich treten bei den leichter übertragbaren Grund- 
schuldverschreibungen die persönlichen Beziehungen zwischen Gläubiger 
und Schuldner mehr in den Hintergrund.

Bon Interesse ist die in Bremen bestehende Einrichtung 
der Handfeste. Der Eigenthümer eines Grundstückes kann sich 
von dem Handfestamte auf sein Grundstück eine Anzahl von Hand­
festen in Beträgen ausstellen lassen, welche durch l7>0 M . 
theilbar sind, und durch Begebung dieser Werthe nach Bedarf 
ein den: Kreditgeber Realsicherheit gewährendes Pfandrecht 
bestellen. Ueber den Verkaufswerth des Grundstückes hinaus 
wird sich der Eigenthümer Handfesten nicht ausstellen lassen, da 
er hierfür Abnehmer nicht finden wird. Wenn der Schuldner 
seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, so wird auf Antrag des 
Besitzers der Handfeste das Grundstück öffentlich zum Verkauf 
gebracht.

Als eine besondere Art der Grundbesitzverschuldung sind noch 
die Fideikommiß- und ^ehensschulden zu erwähnen d. h. Ver­
pflichtungen, welche durch Gesetz, Gewohnheitsrecht oder durch 
übereinstimmenden Beschluß aller hinsichtlich der Verpflichtung 
Betheiligten derart mit einem Fideikommiß- oder ^ehensgute in 
Verbindung gebracht sind, daß die Besitznachfolger für dieselben 
in gleicher Weise wie die Vorbesitzer haften.

1. Die Jmmobiliarkreditinstitute.

Die Form der Jndividualhypothek vermag den gesteigerten 
Kreditbedürfnissen des Grundbesitzes nicht zu genügen. Auf der 
Seite des letzteren besteht der Wunsch nach einem möglichst langen. 
Seitens des Gläubigers unkündbaren und nur in mäßig gehaltenen 
Amortisationsraten zurückzuzahlenden Kredit, während den Kredit­
geber bei dieser Kreditform namentlich die Schwerfälligkeit der Ueber-
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tragung beziehungsweise der zwangsweise!, Einziehung seiner F o r­
derung im Säumigkeitsfalle belästigt.

Z u r Befriedigung der beiderseitigen Interessen dienen die I  m - 
m o b i l i a r k r e d i t i n s t i t u t e .  Diese Vermittler zwischen G rund­
besitz und Kapital gewähren letzteres dem ersteren gegen Hypotheken- 
bestellung und beschaffen sich die M ittel hierzu, indem sie auf den 
Inhaber lautende, leicht übertragbare und verwerthbare Schuldver­
schreibungen (Pfandbriefe) ausgeben.

I n  Deutschland begann das Pfandbriefsystem mit den preußischen 
„Landschaften", g e n os s e n s c h a f t l i c h e n  Kreditvereinigungen, welche 
nach einer Ordre Friedrichs des Großen voin 29. August 1769 in 
den östlichen Provinzen als Anstalten unter staatlicher Mitwirkung 
gebildet wurden. Die Pfandbriefe dieser alten Landschaften lauten 
auf den In h ab er, sind einzeln nach Nummer und Betrag auf das 
beliehene Gut eingetragen und enthalten iin W ortlaut den Namen 
des speziell verpfändeten Gutes. Die Theilnahme an einer solchen 
Landschaft war lokal begrenzt und theils nur für die einer be­
stimmten Klasse angehörigen Güter, z. B . für die Rittergüter, theils 
für alle Grundstücke eines gewissen Bezirkes von einem bestimmten 
Mindestwerthe an aufwärts zulässig.

M it dieser auf bestimmte Bezirke beschränkten Einrichtung war 
zwar die Mobilisirung der Hypothek im Prinzip durchgeführt, aber 
der unmittelbare Zusammenhang zwischen dem Grundbesitzer und 
seinem Gläubiger nicht beseitigt. Die Landschaft trat zwar als 
Genossenschaft für Kapital und Z ins ein, das zur Hypothek bestellte 
Gut haftete aber unmittelbar dem betreffenden Pfandbriefinhaber.

Diese unmittelbare Haftung verschwindet in dem System der 
„neuen" Pfandbriefe. Diese sind nicht auf ein bestimmtes G rund­
stück eingetragen, vielmehr steht der Gesammtmasse der Pfandbriefe 
als Deckung die Gesammtmasse der Hypothekenforderungen, welche 
die Landschaft gegen ihre solidarisch haftenden Mitglieder hat, gegen­
über. Die Pfandbriefe sind unter sich gleichwerthig, und ebenso 
haftet keine Hypothek für einen bestimmten Pfandbrief, sondern jede 
für jeden in der Weise, daß der Inhaber eines Pfandbriefes im 
Falle der Nichtbefriedigung seiner Forderung in Höhe der letzteren
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sich richterlich jede Hypothek der Landschaft zuweisen lassen kann. 
Mittelst besonderer Kontroleinrichtungen wird dafür gesorgt, daß 
das Gleichgewicht zwischen den Hypothekenforderungen und den 
Pfandbriefen stets gewahrt bleibt. Die Grundlage der Landschaften 
mit alten und neuen Pfandbriefen bildet die solidarische Haftbarkeit 
der Mitglieder der Landschaft, und dieser genossenschaftlichen Basis 
haben die Landschaften ihre segensreiche Thätigkeit zu verdanken. 
Auf derselben genossenschaftlichen Grundlage beruhend, unterscheiden 
sich die alten Pfandbriefe von den neuen dadurch, daß die ersteren 
auf den Inhaber lautende, speziell auf einem zur Genossenschaft ge­
hörigen Grundstück eingetragene Schuldscheine, die letzteren dagegen 
persönliche Schuldscheine der Genossenschaft mit hypothekarischer 
Deckung sind.

Auch diese genossenschaftlichen Kreditverbände der Landschaften 
erwiesen sich zur Befriedigung der Bedürfnisse des Grundbesitzes 
nicht hinreichend. Ih re  Beschränkung auf gewisse räumliche Gebiete, 
der Ausschluß eines Theiles von Grundstücken, namentlich des 
städtischen Hausbesitzes, von der Aufnahme in den Verband, die 
Einschränkung der Kreditgewähr auf enge Grenzen und theilweise 
auch die etwas schwerfällige Verwaltung gaben den Anlaß zu neuen 
Konkurrenzeinrichtungen.

E s bildeten sich zu diesem Zwecke neben den genossenschaftlichen 
Kreditverbänden der Grundbesitzer A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n  (Grund - 
kreditanstalten, Hypothekenbanken), welche den Immobiliarkredit in 
der Weise vermitteln, daß sie in eigenem Namen an Grundbesitzer 
Darlehen gegen Hypothek gewähren und auf Grund ihrer Hypo­
thekenforderungen Pfandbriefe (Hypothekenbriefe, Hypothekenbank­
scheine, Hypothekenantheilscheine n. s. w.) entweder auf den Inhaber 
oder auf den Namen lautend ausgeben.

Diese Pfandbriefe können entweder dein Grundbesitzer als D ar­
lehensvaluta in Zahlung gegeben oder behufs Wiedergewinnung der 
den Grundbesitzern baar oder in sonstigen Werthen gegebenen Valuta 
an Dritte veräußert werden.

Die Darlehensvaluta in Pfandbriefen auszuzahlen und deren 
Versilberung den Darlehensempfängern zu überlassen, ist insofern
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nicht unbedenklich, als die letzteren, namentlich wenn sie wenig B e­
ziehungen mit Kapitalisten haben, oft nicht unbeträchtliche Kursver­
luste erleiden. E s wird daher von diesem Verfahren, namentlich 
auch bei den Aktiengesellschaften, zumeist abgesehen. Der von diesen 
Gesellschaften den Grundbesitzern gewährte Kredit ist in der Regel 
langfristig und Seitens der Gesellschaft ebenso unkündbar, wie der voll 
der letzteren durch Ausgabe der Pfandbriefe aufgenommene Kredit 
zumeist auf der Seite der Pfandbriefinhaber unkündbar ist. Die 
Langfristigkeit des von den Gesellschaften zu gewährenden Kredits 
bedingt, daß die letzteren gleichfalls auf die Erlangung hinreichend 
langer Kredite Bedacht nehmen. Kreditgewähr und Kreditaufnahme 
erfolgt ferner nur unter Zinsenvergütung, und die Höhe der von 
den Grundbesitzern der Gesellschaft zu vergütenden Zinsen ist in der 
Hauptsache bedingt durch die Höhe des Zinsfußes der von der 
Gesellschaft ausgegebenen Pfandbriefe.

Diese Aktiengesellschaften für Immobiliarkredit beleihen ländlichen 
und städtischen Grundbesitz, gewähren oft weite Beleihnngsgrenzen 
und auch sonst günstige Bedingungen und werden im Ganzen kauf­
männisch mit einem oft nur zu sehr in den Vordergrund tretenden, zu 
riskanten Unternehmungen geneigten spekulativen Interesse betrieben.

Die welliger schwerfällige, sich dem Kreditbedürfniß leichter an­
passende Verwaltungsweise dieser Unternehmungen gewährt allerdings 
einen Vorzug gegenüber den Landschaften. Ein prinzipieller E in­
wand gegen die letzteren läßt sich jedoch hieraus nicht ableiten, da 
nicht abzusehen ist, welche Hindernisse der Anwendung einer die 
Grenzen der Solidität nicht übersteigenden freieren Verwaltung, 
insbesondere hinsichtlich der Beleihnngsgrenzen, auch bei den Land­
schaften entgegenstehen sollten. Die letzteren haben aber den nicht 
zu unterschätzenden Vortheil, daß sie die Provisionen und den Unter- 
nehmergewinn, welcher bei den Aktiengesellschaften den Aktionären in 
Form von Dividenden zufällt, ersparen und den kreditbedürftigen 
Grundbesitz nur mit den nothwendigen Verwaltungskosten belasten, 
sowie daß sie ein persönliches Band zwischen den kreditbedürftigen 
Grundbesitzern und auch in mancher Beziehung zwischen diesen und 
den wirklichen Kreditgebern herstellen.
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Bei den Genossenschaftsverbänden hasten den Pfandbriefbesitzern 
die Hypothekenschuldner mit ihrem Jmmobiliar-Unterpfande und 
außerdem die Mitglieder der Genossenschaft, während bei den Aktien­
gesellschaften neben den Grundstücken der Schuldner noch das Aktien­
kapital als Garantiefonds dient. I m  Allgemeinen ist hiernach die 
Sicherheitsgruudlage bei beiden Kategorien nicht wesentlich verschieden. 
Bei den Mitgliedern einer Genossenschaft, welche in Folge der 
Solidarhaft zugleich Schuldner, Bürgen und in gewisser Beziehung 
indirekt auch Gläubiger der Genossen sind, wird jedoch ein höheres 
gegenseitiges Interesse an einer gedeihlichen Entwickelung bestehen, 
und auch der Pfandbriefbesitzer wird einer solchen Genossenschaft 
gegenüber besser in der Vage sein, ihre Entwickelung zu übersehen 
und sich für dieselbe zu interessiren, als bei den Aktienunternehmungen, 
bei welchen er sich um die Interessen des Grundbesitzes nicht zu 
kümmern hat, vielmehr nur das eine Interesse besitzt, daß die 
Pfandbriefbank keine größeren Schäden erleide, welche auf den Kurs 
der Pfandbriefe nachtheilig einwirken könnten.

Die Förderung einer zeitgemäßen Entwickelung des genossen­
schaftlichen Systems auch für den größerer: Immobiliarkredit ist 
daher für den Grundbesitz von erheblicher Wichtigkeit.

Sowohl bei der genossenschaftlichen Organisation als bei den 
Aktiemmternehmungen haben die Pfandbriefbesitzer ein Interesse daran, 
daß für die thatsächliche Sicherung ihrer Ansprüche in wirtschaft­
licher und rechtlicher Beziehung richtige Grundsätze herrschen, und 
ihnen gemäß die Verwaltung pflichttreu und solid gehandhabt wird. 
E s kommen hierbei vor Allem in Betracht: die Grundsätze über die 
Grundstücksbeleihnngen —  sowohl bezüglich der Art der Abschätzung 
als der Beleihungsfähigkeit und der Beleihungsgrenze — , sowie 
die Normen über die Ausgabe der Pfandbriefe, ferner die speziellen 
Sicherstellungen der Forderungsrechte der Psandbriefbesitzer und die 
Organisation und Verwaltung des Unternehmens überhaupt, nament­
lich auch in Bezug auf die Art und den Umfang der neben den 
Jmmobiliarkreditgeschäften zulässigen Nebengeschäfte.

W as zunächst die Ermittlung der Beleihungsfähigkeit betrifft, 
so wird für die Frage, bis zu welcher Höhe ein Grundstück kredit­
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fähig ist, im Allgemeinen nicht der zeitige Kapitalwerth und nicht 
der laufende Ertrag des Grundstückes, sondern der beständige Werth, 
welchen das Grundstück unter allen berechenbaren Umständen vor­
aussichtlich haben w ird, in Betracht zu ziehen sein. Als äußere 
Anhaltspunkte für die Werthschätzung können der Erwerbspreis, 
ferner bei den ländlichen Grundstücken der Grundsteuerreinertrag und 
der Gebäudesteuernutzungswerth, bei den städtischen Grundstücken 
der letztere und die Feuerversicherungssumme der Gebäude in B e­
rücksichtigung kommen.

I n  Bezug auf die wichtige und schwierige Frage der Fest­
setzung des beleihbaren Theiles des ermittelten Schätzungswerthes 
(Beleihungsgrenze) unterliegt es vielfachen Bedenken, ob sich die 
amtliche Feststellung eines bestimmten Betrages der Feuerversicherungs­
summe oder des Grundsteuerreinertrages oder des Gebäudesteuer­
nutzungswerthes als allgemeine Beleihungsgrenze, welche in keinem 
Fälle überschritten werden darf, empfiehlt. E s sprechen, voraus­
gesetzt, daß genügende Sicherheit für eine solide und vorsichtige Ver­
waltung besteht, beachtenswerthe Gründe dafür, den betreffenden 
Instituten die Ermittlung des Werthes nach Lage der speziellen 
Verhältnisse des betreffenden Falles frei zu überlassen und ihnen 
nur eine bestimmte Quote dieses von ihnen ermittelten Werthes als 
Beleihungsgrenze vorzuschreiben.

F ü r die den betreffenden Instituten zu überlassende Ermittelung 
des Schätzungswerthes, für welche sich öffentliche Taxationen em­
pfehlen, werden jedoch von den Instituten selbst allgemeine, rationelle 
und solide Normativbestimmungen aufzustellen sein, da die Ueber- 
lassung der Schätzungsprinzipien an das freie Ermessen des V or­
standes mit zu großer Verantwortlichkeit und zu erheblichen Ge­
fahren verbunden sein würde. Diese Normativbestimmungen werden 
an der Hand der statistischen Erfahrungen aufzustellen, den speziellen 
Verhältnissen der einzelnen Bezirke anzupassen und in geeigneten 
Zeitabschnitten zu revidiren sein.

Der Schwerpunkt für das Gedeihen und die Nützlichkeit dieser 
Kreditunternehmungen liegt allerdings in der Solidität und Umsicht 
der Verwaltungsorgane. Trotz trefflicher Normativbestimmungen
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und sorgsamer Kontrole kann eine unsolide, kenntnißlose oder leicht­
sinnige Verwaltung in Vezug auf die Würdigung der Beleihuugs- 
fähigkeit und Beleihungsgrenzen namentlich bei den Aktiengesellschaften 
den Anlaß zu schweren Verlusten geben. W as die Detailvorschriften 
der Normativbestimmnngen betrifft, so wird bei den städtischen 
Grundstücken namentlich auch auf die Verschiedenartigkeit und den 
häufigen Wechsel des Nutzungswerthes der Gebäude Rücksicht zu 
nehmen sein. E s kann beispielsweise durch die Verlegung eines 
Bahnhofes oder eines wichtigeren öffentlichen Unternehmens von 
einen: Stadttheil in einen anderen Bezirk derselben S tad t der 
Nutzungswerth der in ersterem gelegenen Gebäude erheblich ver­
ringert, dagegen derjenige der Gebäude des begünstigten Bezirkes 
erheblich verbessert werden. Industrielle Etablissements werden von 
den Kreditbanken dann um so leichter beliehen werden können, wenn 
für ein auf lange Zeit unkündbar gewährtes Darlehen solche O b­
jekte verpfändet werden, deren Werth wegen günstiger Vage oder 
untrennbaren Zusammenhangs mit ländlichen Besitzungen eine gewisse 
Stetigkeit und Sicherheit auch dann behält, wenn der industrielle 
Betrieb zeitweise oder für immer eingestellt werden muß. Bei der 
Werthschätzung ländlicher Grundstücke ist in Bezug auf die Berück­
sichtigung der Grundsteuerveranlagung namentlich auch die M ög­
lichkeit zu beachten, daß ein Grundbesitzer, um größeren Kredit zu 
erlangen, sich zur Grundsteuer höher einschätzen läßt.

I n  Deutschland ist den süddeutschen Hvpothekenbanken und 
der mit bezüglichen Privilegien ausgestatteten Preußischen Centrat­
bodenkreditbank eine Maximalgrenze bezüglich der Werthschätznng 
nicht vorgeschrieben, vielmehr nur die Einhaltung eines aliquoten 
Theiles der letzteren auferlegt. Die preußischen Hypothekenbanken 
(mit der vorbezeichneten Ausnahme) sind dagegen an eine M axi­
malgrenze auch bezüglich des Schätzungswertes insofern gebunden, 
als sie bei ländlichen Grundstücken nicht höher als bis zum 
25fachen Betrag des Grundsteuerreinertrages und bis zum 
lOfachen Betrag des Gebäudesteuernutznngswerthes beleihen dürfen.

I n  Bezug auf die Sicherung der Pfandbriefbesitzer muß von 
den: Grundsätze ausgegangen werden, daß dem Gesammtbetrage der

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-09-14 08:10:57

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-56952-6



93

Pfandbriefe ein gleicher B etrag  hypothekarischer Forderungen gegen­
übersteht, daß also jeder Pfandbrief in einer, gleichviel welcher, 
Hypothekenforderung der Bank thatsächlich seine Deckung finden soll. 
I n  Ausführung dieses P rinzips können sich die Banken mit der 
Zusicherung des Gleichgewichts zwischen Pfandbriefen und H ypo­
theken begnügen oder auf ihren Pfandbriefen von einem Kontrol- 
beamten der Bank oder einem Staatskom m issär bescheinigen lassen, 
daß die statutenmäßige Deckung in Hypotheken vorhanden sei. D ie 
Banken können ferner in den S ta tu te n  die Zusicherung ertheilen, 
daß die Hypotheken mit dem sonstigen Vermögen der Bank zur 
Befriedigung der Pfandbriefgläubiger dienen sollen oder daß hierzu 
die Hypotheken in erster Reihe bestimmt seien. S ie  können aber 
auch, über die Zusicherung des Gleichgewichts hinausgehend, den 
Pfandbriefgläubigern ausdrücklich auf die erworbenen Hypotheken ein 
Vorzugsrecht vor anderen Gläubigern der Bank gewähren und zur 
Sicherung dieses Vorzugsrechtes neben sonstigen Vorkehrungen den 
Besitz oder Mitbesitz der Hypothekenurkunden an ein besonderes 
O rgan  der Gesellschaft oder an den Staatskom m issär oder an eine 
spezielle Vertretung der Pfandbriefgläubiger übertragen. Durch die 
E inräum ung eines solchen Vorzugsrechtes oder Pfandrechtes kann 
das Vertrauen in die Hypothekenbanken auf Seite  der Pfandbrief­
gläubiger gestärkt werden.

Die beste Gew ähr für die letzteren bildet indessen eine auf 
G rund vernünftiger statutarischer Bestimmungen thätige, einer fo rt­
laufenden Kontrole unterstellte solide Verwaltung des Unternehmens. 
Um diese zu sichern, sind namentlich genaue Vorschriften über 
die Aufstellung und Veröffentlichung der B ila n z , sowie über den 
Umfang und die A rt der außer den Jmmobiliarkreditgeschäften noch 
zulässigen sonstigen Bankgeschäfte erforderlich. I n  letzterer Beziehung 
werden hauptsächlich Spekulationsgeschäfte m it größerem Risiko, 
durch welche unter Umständen auch die zunächst für die Pfandbrief­
gläubiger bestimmten Exekutionsobjekte in Mitleidenschaft gezogen 
werden könnten, ganz auszuschließen sein.

I m  Uebrigen wird gegen den Betrieb sonstiger solider B ank­
geschäfte p r i n z i p i e l l  nichts einzuwenden sein, sofern nur G arantie
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darüber besteht, daß nicht die Verluste bei diesen Bankgeschäften 
durch die Erhöhung des Zinsfußes der Hypothekendarlehen a u s­
geglichen werden. E s  wird namentlich im Interesse der Banken 
liegen, zeitweise verfügbare Sum m en in Wechseln oder kurzfälligen 
Lombarddarlehen anzulegen.

Besondere S o rg fa lt wird eine gute Verwaltung auf die Fest­
stellung des W erthes der zu beleihenden Grundstücke und auf die 
E rm ittlung  der im Einzelfalle zulässigen Höhe der Beleihnngssumme 
verwenden. Eine koulante Behandlung in Bezug auf die Beleihungs- 
grenze nach soliden Grundsätzen fördert das Interesse des G ru nd ­
besitzes und der B an k , und gerade in diesem Punkte ist die Ge- 
schicklichkeit und die Umsicht der Verwaltungsorgane auch für die 
geringsten Detailverhältnisse von großem W erth. Banken, welche 
auch auf Hypotheken zweiten und folgenden Ranges leihen, müssen 
sich namentlich stets Geldmittel bereit halten, um bei Zw angsver­
steigerungen die vorausgehenden Hypotheken einlösen zu können. D a  
ihnen die Einlösungspflicht um so mehr d roht, je schwieriger sich 
die Zeitverhältnisse gestalten, so müssen sie solche M ittel stets ver­
fügbar halten, um für ungünstige Zeiten genügend gerüstet zu sein. 
Schon mit Rücksicht hierauf darf sich die Verwaltung durch das 
kaufmännische Bestreben, das K apital möglichst oft und mit mög­
lichst großem Gewinn umzusetzen, nicht zu unsoliden oder spekulativ 
gewagten Beleihungen hinreißen lassen. D ie Verwaltung muß viel­
mehr dem D rängen nach höherer Beleihung widerstehen können 
und namentlich bei steigender Tendenz der Grundstückpreise mit V o r­
sicht verfahren, damit nicht, sobald die Preise etwas sinken, zu 
Zwangsverkäufen unter Verlusten geschritten werden muß und die 
Bank sich zur Abwehr der letzteren gezwungen sieht, die G ru nd ­
stücke selbst zu übernehmen und sich mit einem schwer verwerthbaren 
Jmmobilienbesitz zu belasten.

Eine vielverbreitete, aber theilweise irrige M einung geht dahin, 
daß aus einer möglichst großen Anzahl von Imm obiliarkredit- 
instituten und die hierdurch entstehende Konkurrenz für den kredit- 
bedürftigen Grundbesitz nur Vortheile erwachsen würden. Gewiß 
kann es für den letzteren nur erwünscht sein, wenn durch eine
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Konkurrenz der Ins titu te  die Befriedigung seines Kreditbedürfnisses 
billiger wird und die Ins titu te , abgesehen von der Deckung der 
Verwaltungskosten, der Pfandbriefzinsen und der zur Einlösung auf­
gerufenen Pfandbriefe, sich m it einem nur mäßigen Unternehmer­
gewinn begnügen. Namentlich dieses Konkurrenztreiben hat indessen 
ein Agentnrwescn herausgebildet, welches, um Geschäfte zu machen 
und die in Aussicht gestellte hohe Agentenprovision zu verdienen, 
der leichtsinnigen Kreditnahme und einer ungemessenen Kreditgewähr 
namentlich beim städtischen Im m obiliarkredit Vorschub leistet. Dieses 
Treiben kann um so gefährlicher werden, wenn der V erm ittler für 
die P lacirung der Pfandbriefe dem Agenten für den Abschluß der 
Hypothekengeschäfte in die H and arbeitet. Andererseits hat diese 
Konkurrenz den M ißbrauch der s. g. Abschlußprovisionen d. h. der 
Zahlung eines gewissen Prozentsatzes des K apitals (oft 3 bis 
5 O H S eitens des Schuldners beim Abschluß des D arlehens­
geschäftes a ls  Provision an die Bank noch nicht beseitigen können. 
Diese Abschlußprovisionen sind eine Zinsenergänzung und ein Aequi- 
valent theils für das größere Risiko eines speziellen Geschäftes, 
theils für die Schnelligkeit der Geldbeschaffung; sie schädigen das 
Interesse des Grundbesitzes oft um so m ehr, a ls  sie die Kredit- 
institute verleiten, auf eine baldige Rückzahlung des K apitals h in ­
zuwirken, um durch dessen wiederholte Ausleihung abermals eine 
Abschlußprovision zu erhalten.

An Stelle eines ungemessenen Konkurrenztreibens sollten die 
Jmmobiliarkreditinstitute, und zwar sowohl die genossenschaftlichen 
als die Aktiengesellschaften, die Herstellung einer gemeinsamen O r ­
ganisation zum Zwecke der Ausbildung solider einheitlicher Geschäfts­
grundsätze sowie der Abstellung drückender M ängel des Beleihungs- 
wesens anstreben. D ie weitere Entwickelung dieser O rganisation 
kann zur Einrichtung eines Centralinstitutes führen , welches unter- 
gewissen Voraussetzungen auf G rund der von einem zum Verbände 
gehörigen Institu te  ausgegebenen Pfandbriefe Generalpfandbriefe 
ausgeben kann. B ei der größeren Einheitlichkeit und der eventuell 
durch eine fortlaufende staatliche Beaufsichtigung des Centralinstitutes 
zu erzielenden größeren Sicherheit würden diese Generalpfandbriefe
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sich unbedenklicher zur Anlage von S tiftungs-, Mündel- und S p a r-  
kassengeldern, ferner bei Kautionsbestellungen, sowie zur Beleihung 
a ls  Faustpfänder bei der Notenbank verwenden lassen. D er K urs 
der Generalpfandbriese würde, ähnlich wie der Diskontosatz der 
Notenbank für den Wechselmarkt, maßgebend sein für den Zinsfuß 
auf dem Jmmobiliarkreditmarkt. Besondere Bortheile würden dem 
Grundbesitz aus einer Bereinigung der Jm inobiliartreditinstitute 
und der Herstellung eines Zentralinstitntes überdies noch dann er­
wachsen, wenn letzteres außer der Pflege des Imm obiliarkredites 
auch kurzen Personalkredit an Grundbesitzer gewähren und dadurch 
dem M ißstande entgegenwirken w ürde, daß ein langfristiger I m ­
mobiliarkredit für Zwecke in Anspruch genommen w ird, für welche 
ein kurzer Personalkredit am Platze wäre. I n  Bezug auf die Ber- 
waltungskosteu ist ein solches auf einen größeren Geschäftsumfang 
abzielendes Zentralinstitut im Bergleich zu den vereinzelten Kredit­
instituten insofern besser gestellt, a ls die Berwaltnngskosten in P ro ­
zenten des Geschäftsbetriebes um so kleiner sind, je größer die Um- 
satzsumme ist. I m  Uebrigen könnte eine solche einheitliche O r ­
ganisation auch für die Entwicklung der für den kreditbedürftigen 
Grundbesitz hochwichtigen Frage der Untundbarkeit des Darlehens auf 
Seiten  des G läubigers, sowie der Rückzahlungsmodalitäten förder­
lich sein.

D er Schuldner hat einerseits das Interesse, daß er nicht früher 
und nicht in größeren Theilabschnitten zur Rückzahlung des D a r ­
lehens verpflichtet w ird , a ls ihm voraussichtlich das mittelst der 
Darlehensaufnahm e zu erzielende M ehrerträgniß bzw. die für die 
Rückzahlung des D arlehens in Allssicht genommene Deckung zu­
fallen wird. T rifft dies nicht zu, so sieht er sich eventuell vor die 
Alternative gestellt, zur Befriedigung seines G läubigers entweder 
seinen Grundbesitz zu veräußern oder sich die Deckung durch eine 
weitere D arlehensaufnahm e, in der Regel unter ungünstigeren B e ­
dingungen, zu verschaffen. Wenn hiernach der Grundbesitzer dahin 
strebt, daß er durch die Untundbarkeit des D arlehens auf Seiten 
des G läubigers gegen Ueberraschnngen und durch möglichst lange, 
nach seinem Belieben abzukürzende Amortisationsfristen gegen zufällige
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Verlegenheiten sichergestellt w ird , so hat andererseits der Kredit­
geber ein Interesse d a ran , daß mittelst der Vereinbarung fester 
und nicht zu langer Amortisationsfristen die regelmäßige Verwendung 
wenigstens eines Theiles des mittelst des D arlehens zu erzielenden 
M ehrerträgnisses zur Rückzahlung des D arlehens gesichert wird. 
E r  wird sich daher das Kündigungsrecht für den F a ll vorbehalten 
wollen, daß die vereinbarten Amortisationsfristen nicht eingehalten 
werden. Außerdem werden aber die Kreditgeber, namentlich auch die 
Kreditinstitute, in der Regel ihren Schuldnern ähnliche Nückzahlungs- 
modalitäten auferlegen, wie sie gegenüber ihren G läubigern , von 
welchen sie selbst das zur Darlehensgewähr erforderliche Kapital 
entliehen haben, eingegangen sind.

D ie von den Kreditinstituten ausgegebenen Pfandbriefe sind in 
der Regel allmählig in Jah resra ten  durch partielle Verloosung 
rückzahlbar, wobei die Abzahlungen meistens in den einzelnen Ja h re n  
nicht gleich groß sind, sondern vielmehr mit jedem J a h re  der D auer 
des Schuldvcrhältnisses steigen. Dementsprechend werden die Kredit- 
institute auch ihre D arlehen zumeist nur gewähren, wenn der 
Schuldner sich zu einer allm ähligen, in jährlichen Amortisations­
raten abzutragenden Schuldrückzahlung verpflichtet.

B ei der Bemessung der Amortisationsfristen sollten die Banken 
auch in ihrem eigenen Interesse zunächst die Möglichkeit ihrer E in ­
haltung durch den Schuldner im Auge haben und den Grundsatz 
beachten, daß je kleiner die Amortisationsquote im Verhältniß zum 
Reinerträgniß eines Grundbesitzes ist, desto mehr die vertragsmäßige 
Abtragung gesichert ist. Eine gewisse Vorsicht erscheint in dieser 
Beziehung um so mehr am Platze, a ls  der M arktpreis der land- 
wirthschaftlichen Produkte und im Zusammenhang hiermit die Tendenz 
des Werthes des G rund und Bodens oft Schwankungen unterworfen 
sind, welche die Verschuldung des Grundbesitzes mehr oder weniger 
fühlbar erscheinen lassen.

D ie Regelmäßigkeit und Sicherheit des Einganges der A m or­
tisationsquoten gibt den Banken die Möglichkeit, in ihrem ganzen 
Geschäftsbetriebe mit festen, sicheren Faktoren zu rechnen, ein G e­
w inn, welcher zumeist reichlich die au s einem schnelleren aber

S chrau t, Kredit. 7
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unsicheren Amortisationssysteme möglicherweise entspringenden B o r­
theile aufwiegt. Um dem Schuldner die Ansammlung der ihm auf­
erlegten Tilgungsquote zu erleichtern, könnten ähnliche Einrichtungen 
Platz greifen, wie solche bei den Sparkassen in Bezug auf die all- 
mählige Ansammlung eines S parkap ita ls bestehen. Auch kann 
für den F a ll besonderer außergewöhnlicher Vorkommnisse die S tu n ­
dung einer Tilgungsquote schon im Schuldvertrage ausbedungen 
werden. Desgleichen wird der Schuldner darauf W erth zu legen 
haben, einerseits daß ihm die frühere Rückzahlung des K apitals, 
insbesondere auch die freiwillige Verstärkung der Tilgungsquote 
vorbehalten bleibt, und andererseits daß für den F all der S ä u -  
migkeit ihm nicht die Verpflichtung zur Zahlung hoher Verzugs­
zinsen oder Konventionalstrafen auferlegt, oder dem Gläubiger das 
Recht der sofortigen Kündigung mit kurzer Kündigungsfrist ein­
geräumt wird.

D ie Preußische Central-Bodenkredit Aktiengesellschaft beleiht 
Grundstücke in der Regel nur zur ersten S telle und zw ar:
a) Liegenschaften innerhalb zwei D rittel,
b ) Gebäude innerhalb der ersten Hälfte des W erths.

D ie E rm ittlung des W erths erfolgt nach den Grundsätzen, 
welche nach Preußischem Recht bei der Ausleihung von M ündel­
geldern maßgebend sind. E s  sind hiernach in der Regel und 
unter Berücksichtigung der im einzelnen Falle vorliegenden V er­
hältnisse unverdächtige Erwerbsdokumente, landschaftliche oder 
gerichtliche Taxen und dergleichen oder der Durchschnitt des letzten 
Erw erbspreises, des gewöhnlich mit 6 Prozent kapitalisirten 
Nutzungswerthes und lbei Gebäuden) der Feuerversicherungssumme 
für die Schätzung des zu beleihenden Grundstücks maßgebend. 
D ie Gesellschaft gibt in Höhe der ihr zustehenden hypothekarischen 
Forderungen verzinsliche Central-Pfandbriefe aus. —  D ie Ge- 
sammtsumme derselben darf den zwanzigfachen B etrag  des baar 
eingezahlten G rundkapitals nicht übersteigen.

S ie  lauten auf den In h a b e r  und sind mit der Bescheinigung 
versehen, daß die vorgeschriebene Sicherheit in Hypotheken-Jn- 
strumenten vorhanden sei.
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D ie staatliche Aufsicht über die Gesellschaft wird durch einen 
Regierungskommissar ausgeübt, welcher die Befugniß h a t ,  die 
Ausgabe der Central-Pfandbriefe und Schuldverschreibungen der 
Gesellschaft und die Einhaltung der hierfür und für die S icher­
heit der Darlehen auf Hypotheken oder an Gemeinden in den 
S ta tu ten  vorgesehenen Bestimmungen zu überwachen. E r  bezeugt 
unter den auszugebenden Pfandbriefen, daß die statutmäßigen 
Bestimmungen über den Gesammtbetrag der auszugebenden P fand­
briefe beobachtet sind.

Kein Pfandbrief darf von der Gesellschaft ausgegeben werden, 
der nicht zuvor durch eine ihr zustehende Hypothekenforderung 
gedeckt ist.

D er B etrag , um welchen sich das K apital der a ls  G arantie 
dienenden Hypothekenforderungen durch Amortisation oder durch 
Rückzahlung oder in anderer Weise vermindert, soll stets aus dem 
Verkehr gezogen oder durch andere Hypothekenforderungen ersetzt 
werden.

D ie pünktliche Zahlung von K apital und Zinsen der Central- 
Pfandbriefe wird gesichert:
a )  durch die Hinterlegung eines den ausgegebenen Hypotheken­

briefen wenigstens gleichen B etrages guter hypothekarischer 
Forderungen in den Archiven der Gesellschaft;

b) durch die unbedingte Haftung der Gesellschaft mit ihrem ge­
summten Vermögen, insbesondere mit ihrem Grundkapital und 
Reservefonds.

D ie hinterlegten Hypothekenforderungen (litt. a) haften nicht 
für die sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft; sie werden 
vielmehr au s deren Vermögen ausgeschieden und ausschließlich 
als Sicherheit für die In h a b e r  von Central-Pfandbriefen unter 
Mitverschluß des S taatskom m issars oder eines von demselben zu 
designirenden Beamten deponirt.

Von Interesse ist auch das von der Bezirksvertretung der 
bayrischen Rheinpfalz in neuerer Zeit angenommene S ta tu t  der

7*
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unter dem Nam en „Pfälzische Boden- und Gemeinde-Kredit- 
Anstalt" zu gründenden Anstalt.

D er Direktor der Anstalt sowie die Aufsichtskommission 
werden von der Bezirksvertretung gewählt. D ie Oberaufsicht 
übt die Regierung durch einen von ihr zu bestellenden Kommissär. 
D ie Benutzung der Anstalt steht im Allgemeinen jeder in der 
P falz begüterten, prozeßfähigen Person zu. D ie Anstalt gewährt 
ihre D arlehen in Pfandbriefen, die aber auf Berlangen des E m ­
pfängers auch in B a a r  zum Tageskurs an der Kasse ausbezahlt 
werden. D er Schuldner muß beiin Empfang des D arlehens 
2 o/g desselben b aar zum Reservefonds zahlen, muß es m it 4 st? ° „ 
verzinsen, jährlich mindestens st? und höchstens 2 zur all- 
mähligen Tilgung der Schuld zurückzahlen, für Kapitalzinsen, 
Kündignngs-, Einklagungs- und Beitreibungskosten erste Hypothek 
bestellen, und zwar können landwirthschaftliche Grundstücke bis 
zur H älfte des Schätzungswerthes, Gebäude bis zum Betrage 
der Brandversicherungssumme, soferne dieselbe die Hälfte des 
ermittelten W erthes nicht übersteigt, bestehen werden. D ie A n­
stalt ist berechtigt, ihr Guthaben zu kündigen, wenn der Schuldner 
die verpfändete Liegenschaft ganz oder theilweise veräußert, soferne 
der neue Erw erber nicht die nöthigen G arantien bietet, ferner 
wenn der Schuldner die Zinsen nicht pünktlich zahlt oder wenn 
er ohne Wissen der Direktion Aenderungen an dem beliehenen 
Grundstück vornimmt.

An juristische Personen, welche unter unmittelbarer Aufsicht 
der Regierung stehen, kann die Anstalt auch ohne Hypothek A n­
leihen gewähren, welche in Annuitäten rückzahlbar sind.

W as die Geschäftsentwickelung der Jnnnvbiliarkreditinstitute 
betrifft, so ist der Erwerb der leicht übertragbaren Pfandbriefe für 
einen großen Kreis von Kapitalbesitzenden verlockender, einfacher und 
bequemer a ls  der Erwerb der schwerfälligeren Jndividualhypotheken. 
D ie Pfandbriefe sind um so leichter verkäuflich, je größer der M arkt 
ist, in welchem sie zirkuliren. Namentlich wenn die Pfandbriefe in 
kleinen A ppoints (bis zu 100 M . herunter) ausgestellt sind, wird 
sich auch das kleine K apital diesen Anlagen um so lieber zuwenden.
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als  ihm die, wenngleich nicht spezielle, hypothekarische Deckung doch 
größere Sicherheit zn bieten scheint, a ls  solche bei Hingabe seines 
K apitals an Unternehmungen der Ind ustrie  und des H andels im 
Wege des Personal- und Wechselkredits eintritt. Einzelne Aktien­
banken versuchen ihren Pfandbriefen ein größeres Absatzgebiet auch 
dadurch zu verschaffen, daß sie dieselben mit P räm ien verloosen. 
Eine Beeinträchtigung des M arktes für solide Pfandbriefe erfolgt 
jedoch andererseits zum Theil durch die fortwährende Zunahm e der 
Schulden der S taa ten  und der Gemeinden, welche für viele K apital­
kreise eine noch willkommenere A nlage, a ls  die Pfandbriefe bilden. 
Selbstverständlich wird sich die Anlage von K apital in Pfandbriefen 
auf einen um so größeren und festeren Kundenkreis ausdehnen, je 
besser die O rganisation , die Normativbestimmungen und die B e ­
triebsverwaltung der betreffenden Banken sind. F ü r  die letzteren 
muß es namentlich erwünscht sein, ihre Pfandbriefe in feste Hände 
von Kapitalisten zu bringen, welche in den Pfandbriefen eine ständige, 
sichere, möglichst geringen Werthschwankungen unterworfene Anlage 
suchen.

Außer solchen ständigen Abnehmern werden sich je nach der 
größeren oder geringeren Flüssigkeit des G eldm arktes, der größeren 
oder geringeren R entabilität der sonstigen W erthpapiere und K apital­
anlagen auch die spekulativ thätigen Kapitalisten den Pfandbriefen 
vorübergehend mehr oder minder zuwenden. Durch diesen Z u- und 
Abfluß des spekulativen K apitals können auch, ohne daß Aenderungen 
im inneren W erthe der Pfandbriefe eingetreten sind, größere K u rs­
schwankungen veranlaßt werden. I m  Allgemeinen ist die B ereit­
willigkeit des K apitals für die Pfandbriefe derartig, daß es in der 
Regel leichter ist, sichere Pfandbriefe unterzubringen, a ls  die eine 
genügende Sicherheit bietenden, zur Deckung erforderlichen H ypo­
theken zu erwerben. Namentlich in den Zeiten des Geldüberflusses 
strömt den Jmmobiliarkreditinstituten so viel K apital zu, daß diese 
nicht mehr Pfandbriefe zur Befriedigung der wirklichen Bedürfnisse 
des Grundbesitzes ausgeben, sondern Hypotheken erwerben, um der 
gesteigerten Nachfrage nach Pfandbriefen genügen zu können, — eine 
Erscheinung, welche insbesondere bei dem städtischen Grundbesitz zu
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übermäßigen hypothekarischen Belastungen führt. Soferne sich bei 
der Ausgleichung der Interessen des C apitals und des kreditbedürf- 
tigen Grundbesitzes günstigere Kreditbedingungen für den letzteren 
ergeben, ist eine starke Nachfrage nach Pfandbriefen vom w irtschaft­
lichen Standpunkte aus eine vortheilhafte Erscheinung. Diese starte 
Nachfrage verleitet indessen Institu te  mit leichter, zu riskanten 
Unternehmungen geneigter Geschäftsführung zur Hingabe von D a r ­
lehen gegen weniger sichere Hypotheken, wodurch der Grundbesitz 
zu gewagten Unternehmungen hingerissen wird. D a  aber eine 
Ueberhastung der Unternehmmlgsthätigkeit, auch abgesehen von un­
vorhergesehenen Ereignissen, zu einem Nückschlage führen muß,  so 
entstehen aus einen: leichtsinnigen Verfahren der Pfandbriefinstitute 
bei eintretender Geldknappheit für den Kapital- und Grundbesitz 
erhebliche Nachtheile. Bleibende Vortheile erwachsen für den Kapital- 
und Grundbesitz aus den Jmmobiliarkreditgeschästen dagegen dann, 
wenn die Jmmobiliarkreditinstitlite stets mit strenger S o lid itä t ver­
fahren und sich mit einem regelmäßigen, wenngleich geringerem 
Zwischengewinn begnügen, statt die Erzielung möglichst hoher D iv i­
denden anzustreben, welchen bei der Unregelmäßigkeit des Geschäftes 
notwendigerweise periodisch auch geringere, weit unter den: sonstigen 
Durchschnitt bleibende Erträgnisse gegenübertreten. D er Gewinn der 
Banken soll in der Hauptsache nur die Vergütung für das Nisiko 
darstellen, welche dieselben durch Uebernahme der Haftung für die 
pünktliche Zahlung von Z ins und Kapital tragen. Einsichtige, 
solide Verwaltungen werden sich namentlich auch von den: G rund ­
sätze abwenden, daß der Geschäftsbetrieb der Institu te  von der 
Sesfentlichkeit möglichst abzuschließen sei, um der Konkurrenz keine 
Waffen in die Hand zu geben. J e  offener und leicht übersehbarer 
das Getriebe eines Geschäftes ist, desto mehr wird sich ihn: das 
Vertrauen eines ständigen Kundenkreises zuwenden.
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B ei 26  deutschen Jmmobiliarkreditinstituten betrugen:

Ende: Aktien­
kapital.

Hypo­
theken» 
ford e r ­

rungen.

Ausge­
gebene
Pfand­
briefe.

Letztere in o/„ 
der Hhpotheken- 

foroerungen.

Vertheilte 
Dividende 
in " / o  des 

Aktienkapitals
Reserve­
fonds.

1875
Mill. M.
204 ,8

Mill. M.
908

Mill. M.
754 83 «/o 6 ,9  °/»

Mill. M.

1876 190 1121 1026 91 ,9  .. 8 ,6  „ 16,4
1877 189,3 1260 1138 89 ,9  .. 7 ,8  . . 17
1878 193,1 1343 1208 89 ,9  „ 6 ,9  „ 21 ,9
1879 194,2 1357 1278 93,5  . . 5 ,6  .. 15 ,4
1880 194,7 1418 1302 91 . . 6 ,6  „ 21 ,3

*  E s  zahlten an Dividenden in Prozenten des Aktienkapitals: 
in den Jahren

1875 1876  1 87 7 .1 87 8  1879  1880
bis 6 «/o einschl. 6 9 9 11 14 16 Gesellschaften.

.. 9°/o .. 13 11 13 9 6 7 „
.,101/2°/».. 4 4 3 4 2 1 „

darüber 4 3 3 — — 1
keine Dividende — — 1 2 4 1 „

Auf jede M illion  Darlehen bzw. Hypothekenforderungen der 
Gesellschaften kamen an erworbenen Grundstücken:

Ende
1876 1877 1878  1879  1880

9 9 0 0  M . 1 3 2 0 0  M . 2 1 6 0 0  M . 3 6 3 0 0  M . 25 600  M .

2. Der Meliorationskredit.

Von besonderer Wichtigkeit fü r den Grundbesitz und für die 
wirthschaftliche Entwickelung eines Landes ist die Möglichkeit, fü r 
größere landwirthschaftliche Kulturunternehmungen (M eliorationen) 
einen billigen, langfristigen und auf S eiten  des G läubigers unkünd­
baren Kredit zu erhalten. F ü r  diese Zwecke ist der Im m o b ilia r­
kredit vorzugsweise am Platze, da für die Verzinsung und A m orti­
sation des D arlehens in erster Linie auf das von der M elioration
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erhoffte M ehrerträgniß des Grundstückes gerechnet w ird, letzteres 
sonach gleichsam das eigentliche Pfandobjekt bildet. D a s  hohe 
Interesse, welches für die Gesammtheit an der fortwährenden V er­
besserung des Grundbesitzes sowie an der Kultivirung der einem 
todtliegenden Kapitale gleichenden Oedungen besteht, legt es dem 
S ta a te  nahe, bei der Beschaffung beziehungsweise Vermittlung des 
M eliorationskredits sich in hervorragender Weise zu betheiligen, 
zumal die überwiegende Anzahl der größeren M eliorationen, z. B . die 
Zusammenlegung der Grundstücke einer M arkung, die Durchführung 
großer B e- und Entwässerungsunternehmen, die Kultivirung großer 
öder Flächen, ohne staatliches Eingreifen und ohne sehr billige 
Bereitstellung des hierzu erforderlichen, zumeist sehr beträchtlichen 
Anlagekapitals sich überhaupt nicht durchführen lassen würde. Z u  
diesem Zwecke können seitens des S ta a te s  besondere ö f f e n t l i c h e  
Kreditanstalten eingerichtet werden l K ultur - Rentenbanken), welche 
unter kostenfreier Verwaltung des S ta a te s  oder einer Provinz mittelst 
der V erausgabung unkündbarer, zumeist durch Ausloosnng amortisir- 
barer, angemessen verzinslicher Rentenbriefe sich Kapital verschaffen 
und dasselbe dem Grundbesitz für M eliorationen unter günstigen 
Bedingungen, namentlich durch Gew ähr des vollen Kapitalbetrages, 
eines niedrigen Z insfu ßes, langer Rückzahlungsfristen und der Un- 
kündbarkeit auf Seiten  der Bank, zur Verfügung stellen.

D ie hauptsächlichsten Kulturzwecke, welche diese Kreditinstitute 
fördern sollen, betreffen die Herstellung von Entwässerungs- 
(D rain irungs-j und B ew ässernngs-A nlagen, die Vornahme von 
Waldknlturen und Urbarmachung von O edungen, die Herstellung 
und Verbesserung von Wegen, Uferschutzalllagen, Wasserstraßen und 
anderen Schifffahrtsanlagen, die A nlage, Erweiterung und U nter­
haltung voll Deichen und dazu gehörigen Sicherungs- und M elio- 
rationseinrichtungen, die Einrichtung neuer ländlicher Wirthschaften.

D er M eliorationskredit darf nur für solche Unternehmungen 
gewährt werden, von welchen sich eine entsprechende R entabilität 
auf G rund solider Berechnungen mit G rund erhoffen läßt. A us­
nahmsweise größere Kulturunternehmungen, welche unter namhafter 
staatlicher M itw irkung, eventuell im Wege gesetzlichen Zwanges
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durchgeführt werden, können unter Umständen auch zur Einrichtung 
eines besonderen Kreditvermittlungsinstitutes führen, welchem sodann 
für diesen besonderen F all dieselbe Thätigkeit zu fällt, welche im 
Uebrigen den Landeskultur-Rentenbanken überwiesen ist.

D ie Landeskultur-Rentenbanken werden zumeist a ls  öffentliche 
Institu te  (Provinzialanstalten) unter G arantie des S ta a te s  in 's  
Leben gerufen und erhalten das Recht

1) der Emission von Papieren auf den In h a b e r  (Landeskultur- 
Rentenbriefe) in dem Umfange der gewährten D arlehen,

2) auf staatliche Gewährleistung dieser Papiere (im F a lle , daß 
eine S taa tsg aran tie  übernommen ist),

3) der Beitreibung der Leistungen des Schuldners in dem leich­
teren Wege der Verwaltungs-Exekution, und

4) der Stempelfreiheit, wie solche dem S taa tsfisk us eingeräumt ist.
Abgesehen von einer etwaigen staatlichen G arantie kann den

Rentenbriefinhabern eine größere Sicherheit und im Zusammenhang 
hiermit den Rentenbriefen ein günstigeres Absatzgebiet dadurch ge­
w ährt werden, daß ihre Ansprüche im Hypothekenrechte nur den 
öffentlichen Forderungen nachgestellt werden, dagegen P rio ritä t vor 
allen anderen Hypothekenforderungen erhalten. A us dem hohen 
Interesse, welches der S ta a t  an der Ausführung von Landeskulturen 
h a t, entspringt ferner die Berechtigung, diese P rio ritä t für die in 
Rede stehenden Rentenbriefe auch ohne die Zustimmung oder gegen 
den Widerspruch der voreingetragenen Hypothekengläubiger erforder­
lichen Falles zu erzwingen. D aß  ein solcher Zw ang gegen die 
voreingetragenen Gläubiger nur dann zu rechtfertigen ist, wenn 
hierdurch eine materielle Verletzung wohlerworbener Vermögensrechte 
nicht bedingt wird, liegt auf der H and. Um eine solche Verletzung 
auszuschließen, muß ein behördliches Verfahren eintreten, welches 
einerseits die Zweckmäßigkeit der M elioration und die zweifellose 
Werthsverbesserung des zu meliorirenden Grundstücks technisch fest­
stellt, andererseits die voreingetragenen G läubiger versammelt, die 
nicht erscheinenden ausschließt, über die Einwendungen der sich 
Meldenden sachlich entscheidet und endlich die planmäßige Ausführung 
des Unternehmens und die dauernde Instandhaltung  der Anlagen
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überwacht. Diese Spezialinstitnte für den M eliorationskredit haben 
vor den übrigen Jm mobiliarkreditinstituten den Vorzug, daß sie 
bei der Beleihung den durch das Unternehmen nachweislich zu er­
zielenden M ehrw erth berücksichtigen und Darlehen beispielsweise 
innerhalb der ersten Hälfte des unter Einrechnung dieses M ehr­
werthes mittelst besonderer Taxe zu ermittelnden Gesammtwerthes 
der Liegenschaft bewilligen können. Durch die Allsdehnung der 
Beleihnngsfähigkeit auf das Ziel der M elioration wird der zu­
künftige Erfolg der letzteren gewissermaßen vorher diskontirt. I m  
Interesse der Lebensfähigkeit und Wirksamkeit dieser In s titu te  ist 
namentlich eine thunlichst einfache und sorgsame Verwaltung, wenn 
möglich ill enger Verbindung mit denjenigen O rganen erwünscht, 
welchen die Aufmunterung und Förderung der Kulturmtternehmungen 
thatsächlich obliegt. Auch dagegen, daß diesen Institu ten  G rund­
kapital und B etriebsfonds ganz oder theilweise aus öffentlichen 
M itteln  zur Verfügung gestellt werden, läßt sich bei der hohen 
Bedeutung des landwirthschaftlichen Kulturwesens für die Gesammt­
heit prinzipiell ebensowenig eine Einwendung erheben, als gegen die 
Uebernahme der Kosten auf öffentliche Fonds im Falle des M iß- 
lingens solcher Kulturen, welche unter staatlicher A utorität und mit 
staatlichem Zwange durchgeführt worden sind.

3. Die Verpfändung der Rente.

Durch die hypothekarische Belastung des Grundbesitzes wird 
eine sehr erhebliche Rückwirkung auf die wirtschaftliche Lage der 
Grundbesitzer geübt; je nach ihrer Höhe fällt das E rträgniß des 
B odens faktisch nicht dem Grundbesitzer, sondern dem außer V er­
bindung mit dem Grundbesitz stehenden Kreditgeber zu, und je nach 
ihrem Umfange wächst die G efahr des Besitzwechsels. D a  aber die 
Gesammtheit an der Verwaltung des Grundvermögens und an der 
thunlichsten Ausnutzung seiner Ertragsfähigkeit ein viel größeres 
Interesse hat, als an derjenigen des mobilen V erm ögens, welches 
immer wieder ersetzt werden kann, so lange Bodenkraft und Arbeits­
kraft vorhanden sind, so ist es von hervorragendem Volkswirthschaft-
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lichen Interesse, die Lage der Berschuldung des Grundbesitzes sowie 
die Ursachen und Wirkungen der Verschuldung zu ermitteln und auf 
die M itte l der Abhülfe Bedacht zu nehmen.

D ie hypothekarische Verschuldung des Grundbesitzes läßt sich 
zurückführen:

a) auf schlechte Wirthschaft des Besitzers, zu theuren Ankauf, zu 
geringes Betriebskapital, übertriebenen Aufwand für sich oder 
die Fam ilie;

b ) auf Vorgänge in der Verwaltung des Grundbesitzes, nament­
lich einerseits schlechte E rn ten , Viehsterben, Hagelschlag, ver­
fehlte Handelsspekulationen, andererseits nothwendige G u ts- 
verbesserungcn (M eliorationen), Baufallw endungen;

e) auf die Besitzveränderungen durch Erbgang und Veräußerung, 
sowie auf die Ausstattung der Kinder.

Wenn die Ursache der Verschuldung in einer leichtsinnigen, 
schlechten W irthschaft, in einem übermäßigen Lebensaufwand liegt, 
so träg t der Betroffene nur die Folgen seiner eigenen, freiwilligen 
Handlungsweise.

I n  Bezug auf die Wirkungen außerordentlicher Vorkommnisse 
ist der Gutsbesitzer ungünstiger a ls  die anderen Erwerbszweige 
insofern gestellt, a ls  sich die außergewöhnlichen Ereignisse in der 
landwirthschaftlichen Verwaltung schwerer a ls  sonst vorausberechnen 
und durch rechtzeitige Präventivmaßregeln in ihren Wirkungen ab­
schwächen lassen.

D ie wichtigste Kategorie der verschiedenen Verschuldungsursachen 
bilden aber die Besitzveränderungen im Wege der Erbtheilung oder 
des Verkaufes, bei welchen die Abfindung der M iterben, die Rest­
kaufgelder oder die Anleihen, welche zur Befriedigung der M iterben 
bezw. des Verkäufers bei D ritten  gemacht sind, hypothekarisch auf 
das Grundstück eingetragen zu werden pflegen. Eine übermäßige 
Verschuldung kann namentlich beim Ankauf eines Grundstückes gegen 
sog. Fristzahlungen eintreten, hinter welchen sich öfters ein über­
triebener Kaufpreis versteckt, zu dessen Deckung die Erträgnisse des 
Grundstückes nicht hinreichen.
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I n  den aus Anlaß dieser Besitzveränderungen (litt. ej ein­
tretenden Verpflichtungen wird von R odbertns-Jagetzow  in seiner 
S chrift „D ie heutige Kreditnoth des Grundbesitzes" die H aup t­
veranlassung der Verschuldung des Grundbesitzes erkannt, — ein um 
so bedenklicheres Ergebniß, a ls durch diese Schuldaufnahmen das 
Anlage- und Betriebskapital des G utes nicht gekräftigt und eine 
erhöhte, die allmählige Tilgung der Schuld ermöglichende Leistungs­
kraft für das Grundstück nicht erzielt wird. Abgesehen davon, daß 
hiernach die S teigerung der Mehrbelastung des Grundbesitzes im 
Wesentlichen nicht auf eine Thätigkeit für bessere Ausnutzung des 
G rund  und B o den s, sondern auf die Herausnahme von G ru nd ­
werthsantheilen zurückzuführen wäre, so entstehen bei diesen Schuld- 
verhältnissen fernere Nachtheile für den Grundbesitz aus den mit 
den Schwankungen des Zinsfußes verknüpften Kreditspekulationen.

Nodbertus erläutert dies an dem folgenden Beispiele: Wenn 
der Reinertrag des G utes zur Zeit des Erbganges oder des 
Verkaufes 4000  M ark beträgt, so ist der Kapitalwerth des G utes 
bei einem Zinsfüße von 4 ^  1 0 0 0 0 0  M ark. D rei M iterben
werden für ihren Antheil (^/Z an der G utsrente m it 75 000 M ark 
Hypothekenkapital abgefunden. S te ig t nun der Zinsfuß auf O "^, 
so ist der Kapitalwerth des G utes — gleichen Reinertrag als 
fortdauernd angenommen —  nur noch gleich 6 6 6 6 6  M ark, 
worauf 75 000 M ark Abfindungsschnlden haften. I n  diesen: Falle 
wird dem Gutsbesitzer gekündigt werden, und in der Regel wird 
die Zwangsversteigerung eintreten. Umgekehrt würde, wenn der 
Z insfuß auf 2 o/̂  sinken sollte, der Kapitalswerth des G utes 
auf 2 0 0 0 0 0  M ark steigen, die Hypothekenkapitale von 7 50 00  M ark 
würden nur noch einen Reinertragswerth von 1500 M ark haben, 
und es würde in diesem Falle der Gutsbesitzer kündigen, wohl 
auch das ganze G u t freiwillig veräußern, um den aus dem 
niedrigen Z insfuß hervorgehenden hohen Kapitalgeldwerth zu 
realisiren.

Um diesen Kreditmanipulationen entgegenzutreten, welche den 
Grundbesitz von dem durch andere Faktoren beherrschten Kapitalmarkt 
und dessen Z insfuß abhängig machen und seine ruhige Fortentwickelung
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gefährden, soll nach dein Vorschlage von R odbertus an die S telle  
des Zinses, welcher von einer, vielfachen Werthschwankungen unter­
worfenen Kapitalsumme berechnet w ird , eine feste von einem sog. 
Kapitalwerthe unabhängige Rente treten. D ie Abschätzung des 
Grundbesitzes soll nicht nach einem Kapitalwerthe, sondern nur nach 
dem Ertragsw erthe oder Rentengrundwerthe d. h. dem Renteuertrage, 
den das Grundstück abwirft, erfolgen.

Nach der Auffassung von R odbertus behandelt m an irriger 
Weise das Grundstück a ls  K apital und die Grundrente wie Z in s  
aus einem Kapital, und berechnet m it Bezugnahme auf den 
derzeitig für Kapitaldarlehen üblichen Z insfuß bei Verpfändung, 
Vertheilnng und Veräußerungen einen Kapitalwerth für G ru n d ­
stücke. Nach diesem Kapitalwerthe bemißt m an den P re is , welcher 
je nach den Schwankungen des Z insfußes veränderlich ist, obgleich 
letzterer mit der G rundrente selbst nichts zu thun hat. R odbertus 
verlangt, daß der landwirthschaftliche Grundbesitz m it allen ihn 
betreffenden Rechtsgeschäften nur a ls  das behandelt werden dürfe, 
w as er sei, nämlich als ein immerwährender Rentenfonds.

„Wenn der G rundw erth nur nach dem Renteuertrage des 
Grundstücks abgeschätzt werden soll, so ist damit gesagt, daß die 
Kapitalisation der Rente nach dem laufenden Z insfüße, mittelst 
welcher der heutige Kapitalgrnndwerth gefunden wird, unterbleiben 
und dafür der Rentenbetrag des Grundstücks unmittelbar den 
G rundw erth bestimmen soll. E s  soll also nur einen Renten- 
grundwcrth geben. M a n  sagt dann, wenn z. B . die Rente eines 
Grundstücks 4000  und der Zinsfuß 4  oder 5 ist, nicht mehr^ das 
Grundstück habe einen Kapitalwerth von 8 0 0 0 0  oder 1 0 0 0 0 0 , 
sondern in beiden Fällen n u r , es habe einen Rentenwerth von 
4000. Freilich ist damit auch noch keine absolut unveränderliche 
W erthunterlage für den Verkehr im Grundbesitz gewonnen, denn 
bekanntlich ist die Grundrente selbst keine konstante Größe. S ie  
entsteht erst mit dem B eginn der K u ltu r, steigt auch n u r m it 
dieser K ultur und sinkt und hört auch auf m it dem Sinken und 
Verfall dieser K ultur. Eine solche absolut unveränderliche W erth­
unterlage liegt auch im Reiche der Unmöglichkeit. Allein es ist
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in diesem Rentengrundwerthe eine W erthnnterlage gegeben, die 
den Schwankungen des Zinsfußes entzogen und insofern un­
veränderlich ist. E s  kann nicht mehr vorkommen, daß ein 
Grundstück, dessen bisherige Rente von 4000  auf 4 5 0 0 , dessen 
wirklicher W erth also über 12 " „ gestiegen ist, dennoch ungeachtet 
dieser wirklichen W erthssteigerung, weil der Z insfuß von 4 auf 5 
gegangen, um 1 0 gefallen ist."

E s  ist anzuerkennen, daß durch die Einführung einer festen, 
auf S eite  des G läubigers unkündbaren und außerdem von: Amor- 
tisationszwang befreiten Rentenbelastung an S telle der von einem 
Kapitalwerth ausgehenden, dem Anwrtisationszwang unterworfenen 
hypothekarischen Belastung (im S inn e  der Borschläge von Rodbertus) 
der Grundbesitz von den Schwankungen des Geldmarktes und des 
Zinsfußes unabhängiger gestellt wird. Bon den Folgen der 
Schwankungen der Ertragsfähigkeit des G rund und Bodens, welche 
von persönlichen und sachlichen Boranssetzungen, sowie von der 
Gestaltung der Marktpreise abhängig ist, wird der Grundbesitz aller­
dings auch durch das Rentensystem nicht befreit. E s  werden auch 
schlechte Ertragszeiten eintreten, in welchen die Zahlung auch der 
Rente eine drückende H ärte sein kann. Dieser Umstand darf indessen 
nicht hindern, die Möglichkeit der Realisirung des Rentensystems, 
namentlich in Bezug auf die Theilhaberrechte der M iterben beim 
l ä n d l i c h e n  Grundbesitz, einer eingehenden W ürdigung zu unter­
ziehen.

D en Ausgangspunkt für das Rentensystem bildet die A n­
schauung, daß der ländliche Grundbesitz durch die Abfindung der 
M iterben und Berkaufer mittelst der nach einen: Kapitalwerthe 
berechneten, hypothekarisch sichergestellten Fordernngsrechte über das 
M aß  seiner durchschnittlichen Ertragsfähigkeit belastet und hierdurch 
ein massenhafter, mittelst der Zwangsverkänfe sich vollziehender 
Besitzwechsel veranlaßt werde, und daß durch diese M obilisirnng des 
G rund und Bodens die Existenzunterlagen der Bolksgesammtheit in 
Frage gestellt würden.

D ie Bertreter des Rentensystems machen geltend, daß die 
Jm m ob ilia rna tu r des Grundbesitzes prinzipiell festzuhalten sei und
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daß das volkswirthschaftliche S treben dahin gehen müsse, die Besitz- 
und Produktionsverhältnisse des G rund und Bodens möglichst stabil 
zu halten und den Grundbesitz thunlichst vor Zersplitterung, Ueber- 
schuldung und Besitzwechsel zu schützen. E s  sei dem Bestreben 
entgegenzutreten, den Grundbesitz nur a ls  eine Kapitalanlage zn 
behandeln, bezüglich deren das Interesse hauptsächlich auf E r ­
leichterungen in Betreff der Berkänflichkeit sowie darauf zu richten 
w äre , den W erth des Grundbesitzes a ls  ein bewegliches M om ent 
in die G eld - und Kreditwirthschaft ebenso einzuführen, wie es 
bezüglich des in Geld ausgedrückten W erthes eines industriellen 
Unternehmens bestehe. D ie Ansicht, daß es für den S ta a t  gleich­
gültig sei, ob die Besitzer des G rund und B odens wechseln, da 
letzterer doch immerhin im S ta a te  verbleibe und dieser nur ein 
Interesse daran habe, daß das Gesammtvermögen der N ation sich 
nicht verringere, wird a ls  irrig bekämpft. Allerdings verbleibe der 
G rund und B oden; aber sein Zustand, die Bodenkraft, verringere 
sich bei ungesundem, häufigein Besitzwechsel, und es sei eine durch 
die Erfahrung überall bestätigte Thatsache, daß je nach der M itte l­
losigkeit und der Verschuldung der Grundeigenthümer der Landwirth­
schaftsbetrieb ein unrationeller und unergiebiger sei, M eliorationen 
und Betriebsänderungen, welche die jeweiligen Verhältnisse zum 
Schutz und zur Förderung der Fruchtbarkeit gebieten, unterblieben, 
und daß in Folge dessen große W erthe, welche sonst für den Consum 
verfügbar gemacht werden könnten, nicht produzirt würden. Auch 
aus sozialpolitischen Erwägungen sei zu verhindern, daß das K apital 
den G rund und B oden , von dessen Bearbeitung sich der w eitaus 
größte Theil der Bevölkerung nähre, zinspflichtig mache, und der 
Grundbesitzer faktisch nur Arbeiter für das K apital werde.

I m  Speziellen wird auch auf die prinzipielle Verschiedenheit 
zwischen dem städtischen und ländlichen Grundbesitz hingewiesen. 
D er ländliche Grundbesitz sei ein Produktionsm ittel, aus welchem 
die zur Befriedigung wirthschaftlicher Bedürfnisse erforderlichen M itte l 
hervorgehen, während durch den Hausbesitz ein solches Bedürfniß 
unmittelbar befriedigt werde. Ländlicher Grundbesitz lasse sich nicht 
produziren und nach Belieben vermehren, und sein W erth hänge daher
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hauptsächlich von seiner Ertragsfähigkeit ab, während der Hausbesitz 
willkürlich vermehrt oder vermindert werden könne und daher sein 
W erth, wie derjenige einer W aare, voll Angebot und Nachfrage durch 
die Konkurrenz beeinflußt werde. B ei einer solchen Berschiedenartigkeit 
der G rundlagen sei auch eine prinzipiell verschiedenartige Behandlung 
der Kreditverhältnisse angezeigt.

Sow eit die Tendenz der vorstehenden Ausführungen darauf 
gerichtet ist, den Besitz- und Produktionsverhältnissen des ländlichen 
G rund und B odens eine gesunde S ta b ilitä t und der landwirthschaft- 
lichen Thätigkeit einen gewissen G rad  der Rentabilität zu sichern 
und dies a ls  den wichtigsten Gesichtspunkt bei der O rganisation 
des Im m obiliarkredits zu behandeln, wird denselben unbedingt 
beizutreten sein. Wenn ein Produzent von seiner Produktion in 
Folge allzugroßer Belastung sich einen Gewinn im Durchschnitt 
nicht mehr berechnen kann, wenn die Zinseulast die Erträgnisse der 
Produktion verschlingt, so schwindet allmählig das Interesse an der 
Produktion, und an S telle  einer vernünftigen, fortschreitenden P ro ­
duktionsweise tritt Nachlässigkeit oder Ueberhastung. D ie hierdurch 
bei der landwirthschaftlichen Produktion für den G rund und Boden 
und dessen Ausnutzbarkeit entstehenden Nachtheile machen sich für 
längere Zeit auch nach dem Besitzwechsel fühlbar. Schwieriger 
gestaltet sich die Frage des voll dem vorbezeichneten Standpunkte 
aus empfohlenen, mit dem Renteilsystem verbundenen Prinzips d e r  
B e s e i t i g u n g  d e s  A m o r t i s a t i o n s z w a n g e s .

E in  hervorragendes M om ent in der Kreditwirthschaft bildet 
die D auer der Kreditnahme d. h. die Bestimmung des Zeitraum s, 
welcher erforderlich ist, um dem Schuldner die Rückzahlung des 
D arlehens aus dem E rträgniß  der mittelst des letzteren erzielten 
Produktion zu ermöglichen. O b  der Schuldner besser gestellt ist, 
wenn ihm die Verpflichtung auferlegt ist, nach Ablauf einer gewissen 
Kündigungsfrist K apital nebst Zinsen an einem Termine auf einmal 
zurückzahlen zu müssen, oder wenn er sich verbindlich gemacht hat, 
die Schuld und Zinsen allmählig in bestimmten Zeitfristen und 
Amortisationsquoten ratenweise abzutragen, läßt sich prinzipiell nicht 
entscheiden; die speziellen Umstände des einzelnen Falles sind hierfür
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maßgebend, und es giebt viele Fälle, in welchen der Am ortisations­
hypothek m it Recht nicht der Vorzug gegeben wird. I n  allen Fällen 
aber besteht die G efahr, daß das erhoffte E rträgniß  für den Rück­
zahlungstermin nicht oder nicht rechtzeitig eintrifft und daß sodann 
der Schuldner sich entweder die M itte l anderweit unter ungünstigeren 
Bedingungen verschaffen oder sich der Subhastation  unterwerfen muß.

E in  Vorbild für das Bestreben, zur Beseitigung dieser G efahr 
beim Grundbesitz statt der Amortisationsschuld die unkündbare Renten- 
schuld o h n e  A m o r t i s a t i o n s z w a n g  treten zu lassen, bildet 
das Verfahren der S taa ten , welchen durch die Verpflichtung, jährlich 
ohne Rücksicht auf die Lage des B udgets einen bestimmten Theil 
der Staatsschuld nach einem festen P lane zu am ortisiren, eine 
rationelle freiere Bewegung in der Finanzwirthschaft erheblich er­
schwert w ar und welche daher, um den Schwankungen der S t a a t s ­
finanzen Rechnung tragen zu können, ihre Amortisationsschulden in 
Rentenschulden umwandelten, deren Abtragung in Bezug auf Größe 
und Zeit in ihrem Belieben steht. Trotz der Beseitigung des Zwanges 
wird allerdings eine gute S taatsfinanzverw altung doch auf eine 
allmählige Rückzahlung der Schuld nach M aßgabe der M itte l, 
welche hierfür jeweils bereit gestellt werden können. Bedacht nehmen 
und sich selbst einen entsprechenden, nur in Ausnahmsfällen zu 
verlassenden T ilgungsplan auferlegen. Indessen, wenn schon bei den 
mit Zwangsbefugnissen in Bezug auf die Beschaffung von E in ­
nahmen ausgerüsteten S taa ten  die Befürchtung einer Nachlässigkeit 
und Sorglosigkeit durch die Erfahrung nur zu oft bestätigt ist, so 
drängt sich in Bezug auf die Anwendung des gedachten P rinzips 
auf Privatschulden um so mehr das Bedenken auf ,  daß bei dem 
Grundbesitzer das Bestreben nachläßt, ein schuldenfreies Eigenthum 
zu gewinnen oder seinen Schuldenstand wenigstens auf ein solches 
M aß  zurückzuführen, daß ihm die Zahlung der Zinsen auch bei 
schlechten Zeiten nicht lästig wird.

Nicht ohne G rund wird von den Gegnern des P rinzip s darauf 
hingewiesen, d aß , wenn der Grundbesitz nicht den Willen und die 
K raft h a t ,  die Renten durch Verbesserung der Wirthschaft wieder 
abzulösen und aus der Rentenbelastung wieder zum freien Besitz zu

Schraut ,  Kredit. 8
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gelangen, eine ständige Konfiskation der Erträgnisse des G rnnd und 
B odens zu Gunsten des K ap ita ls, eine Rentenknechtschaft eintreten 
w ürde, welche viel größere sozialpolitische Nachtheile haben müßte, 
a ls  solche mit dem bisherigen Verfahren verbunden seien. Ueberdies 
würde mit der Beseitigung der Amortisationspslicht auch der aus 
derselben für den Grundbesitzer entstehende Z w an g , in schlechten 
Zeiten seine Bedürfnisse auf ein entsprechendes M aß  zurückzuführen und 
seinen Konsum einzuschränken, in Wegfall kommen. Demgegenüber 
wird sich jedoch geltend machen lassen, daß Nachlässigkeit und 
Sorglosigkeit in dieser Beziehung nur bei leichtsinniger Wirthschaft 
stattfinden, welche auf dem einen oder anderen Wege zur Schädigung 
der Existenz führen muß, und daß hieraus kein Anlaß entnommen 
werden möchte, dem soliden Grundbesitzer die Bortheile eines V er­
fahrens zu versagen, welches eine Ausgleichung für die Schwankungen 
der Ertragsfähigkeit des Grundbesitzes insofern bietet, a ls  je nach 
dem jährlichen Ausfall der letzteren eine größere oder geringere 
Abzahlung stattfinden kann. Diese Erwägung wird jedoch keinesfalls 
hinreichen, um die vollständige Ersetzung der Amortisationshypotheken 
durch ein von dem Amortisationszwang befreites Rentenshstem, sowie 
die Erhebung des letzteren zur a u s s c h l i e ß l i c h e n  oder über­
wiegenden Jm m obiliarkreditform  zu rechtfertigen. D ie Schuld- und 
Zinsenbelastung eines G utes soll keine dauernde, sondern nur eine 
vorübergehende sein, und der Gutsbesitzer darf das System fester, 
nach seinen regelmäßigen Einnahmequellen bestimmter Rückzahlungs­
termine nicht verlassen: denn je größer die Schuldbelastung ist, desto 
geringer ist die W iderstandskraft bei außerordentlichen Vorkommnissen 
(schlechten E rn ten , Krisen). Namentlich wird in Bezug auf die 
Kreditaufnahmen für Zwecke der M elioration , für Verstärkung des 
Anlagekapitals (beispielsweise für Ergänzung des Viehbestandes) die 
Beibehaltung einer Schuldform  mit Amortisationszwang den Interessen 
des Grundbesitzes mehr entsprechen. Gleiches dürfte in verstärktem 
M aße der F a ll sein bei jenen Bedürfnissen, deren Befriedigung in 
der Regel überhaupt nicht im Wege des Im m obiliarkredits, sondern 
mittelst des Personal-, Genossenschafts- oder Faustpfandkredits gesucht 
werden sollte, sonach hauptsächlich bei den Kreditaufnahmen für
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laufende Betriebszwecke (für Beschaffung der Saatfrucht, Bestreitung 
der Versicherungsprämien gegen Unglücksfälle), für kleine V er­
besserungen und Erweiterungen des B e trieb s , für Konsumtions­
bedürfnisse.

Dagegen erscheint eine sorgsame Prüfung  der F rage angezeigt, 
ob nicht bei den Kreditaufnahmen für die Abfindung und Sicher- 
stellung der M iterben und der Eigenthum svorgänger, sowie aus 
Anlaß außergewöhnlich großer Unglücksfälle, für deren Ausgleichung 
eine gegenüber der Leistungsfähigkeit des G utes unverhältnißmäßig 
lange Z eit nöthig ist, der Ins titu tio n  der nicht kündbaren, einem 
Amortisationszwang nicht unterworfenen Rente der Vorzug zu geben, 
beziehungsweise ein Wahlrecht zwischen den beiden Form en zuzulassen 
sein möchte. Namentlich hinsichtlich der für die Berschuldungsfrage 
so wichtigen Regelung der Abfindung der M iterben läßt sich nicht 
ohne G rund  geltend machen, daß die Erbtheilsquoten geborene 
Antheile am Grundbesitz seien, welche von demselben nicht losgerissen, 
sondern mit seinem Schicksale verbunden bleiben sollten, daß bei der 
Erbtheilung nicht die Begründung selbstloser Kapitalinteressen, sondern 
die B ildung einer die Schwankungen gemeinschaftlich tragenden 
Rentengenußgemeinschaft, einer Sachgemeinschaft angezeigt erscheine, 
und daher den M iterben nur ein Anspruch auf einen ihrer Erbquote 
entsprechenden Rentenantheil einzuräumen sei. Manchen M ißständen 
in Bezug auf die Erbtheilung läßt sich durch zweckmäßige civil­
rechtliche Bestimmungen über die Beschränkung des Erbrechtes auf 
bäuerlichen G ütern und die Theilbarkeit des G rund  und B odens 
vorbeugen. B ei der Regelung der F ragen, inwieweit einem Erben 
Vorrechte wegen Uebernahme des G utes einzuräumen sind, in welcher 
Weise die Abfindung der M iterben stattzufinden hat bezw. sicher­
zustellen ist, und inwieweit die testamentarische Bestimmungsfreiheit 
über das G u t Einschränkungen unterworfen werden darf, hat sich zu 
allen Zeiten das Bestreben geltend gemacht, neben den aus dem 
allgemeinen Rechtssystem sich ergebenden Gesichtspunkten auch die 
jeweils in Bezug auf die Verhältnisse des Grundbesitzes herrschenden 
politischen und wirthschaftlichen Anschauungen zum Ausdruck zu 
bringen. Besondere Berücksichtigung verdienen die Bestrebungen,

8*
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einer allzugroßen Zersplitterung des Grundbesitzes in kleine, bei 
außerordentlichen Vorkommnissen sofort lebensunfähig werdende P a r ­
zellen vorzubeugen. Soziale Bortheile im Ganzen sind von dem 
Borrücken der Arbeiter in die Klasse der Grundbesitzer nur unter 
der Voraussetzung zu gewärtigen, daß hierdurch nicht eine über­
mäßige Theilung des Grundbesitzes herbeigeführt wird.

Auf dem Gebiete der Kreditwirthschaft handelt es sich im 
Wesentlichen d arum , daß der von den M iterben dem Anerben ge­
währte Kredit nicht der Person des letzteren, sondern dem G rund 
und Boden gewährt wird. D ie Auflösung des Familienbesitzverbandes 
darf nicht den Anlaß zur Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz 
des G utsübernehm ers geben und dem letzteren einen Gegner in den 
M iterben dadurch schaffen, daß diese unter Lösung jeder persönlichen 
Beziehung nur Kapitalinteressenten werden.

B ei der Tragweite der Einführung des Rentensystems erscheint 
es indessen erforderlich, zunächst genaue statistische Ermittelungen über 
den Umfang der Verschuldung des Grundbesitzes und des Amor­
tisationszwanges, insbesondere aus Anlaß der Abfindung und Sicher- 
stellung der M iterben und Eigenthumsvorgänger anzustellen. E s  
wird sich hierbei empfehlen, nicht nur den S ta n d  der Schulden 
für einen bestimmten T erm in , sondern auch die Bewegung der 
Schulden und des Zinsfußes während eines längeren Z eitraum s 
und den Umfang der Zwangsversteigerungen bezw. der durch Ueber- 
schuldung veranlaßten freihändigen Verkäufe festzustellen. J e  nach 
dem Ergebniß der Ermittelungen werden sodann für die Organisation 
des Rentensystems ähnliche gesetzliche Regelungen, wie solche bezüglich 
des Hypothekensystems bestehen, Platz zu greifen haben.

Abgesehen von den Zinsschwanknngen, welche bei dem Renten- 
systeme nicht dem Besitzer, sondern der Rentengemeinschaft zufallen 
w ürden, könnte der letzteren auch die Versicherung gegen außer­
ordentliche Ereignisse (Brandunglück, Hagelschlag, Viehsterben) zu­
gewiesen werden, da das Interesse an der Schadloshaltung in solchen 
Fällen ein gemeinschaftliches ist. Dagegen würde die Unsicherheit 
der Werthschätzung und die Möglichkeit späterer Werthverminderungen 
zu Lasten des Besitzers liegen. Inw iew eit und unter welchen V oraus­
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setzungen M iterben und Borbesitzer sich die Abfindung ihrer Ansprüche 
in Rentenform gefallen lassen m ü s s e n ,  wird richterlicher Entscheidung 
zu unterstellen sein. I m  Uebrigen wird neben der Rentenkreditform 
die Hypothekarkreditform fortzubestehen haben, und der freien Ueber- 
einkunft der Betheiligten die W ahl der einen oder anderen F orm  
zu überlassen sein. D ie Verbriefung der Rentenschuld wird theils 
durch auf den Nam en lautende, nur unter bestimmten M odalitäten  
übertragbare Nentenbriefe, theils durch Rentenbriefe geschehen können, 
welche auf den In h a b e r  lauten, gleich den Pfandbriefen leicht über­
tragbar und unter gewissen Boraussetzungen, namentlich hinsichtlich 
der unbedingten Sicherheit, auch bei der Notenbank beleihbar sind. 
D a s  erstere Berfahren wird namentlich bei der Abfindung der M it ­
erben am Platze sein.

Um die Beschaffung von Kapitalien mittelst Ausgabe von 
Rentenbriefen zu erleichtern, w ürde, soweit möglich auf genossen­
schaftlicher B as is , ein System  von Rentenbanken zu organisiren sein, 
welche sich gleichzeitig auch der Pflege des Hypothekarkredits sowie 
des Personal- und Faustpfandkredits zu Gunsten der Landwirthschaft 
widme» könnten. Durch Berm ittlung dieser Rentenbanken könnte 
unter Umständen auch die Umwandlung bestehender hypothekarischer 
Schulden in Renten ohne Ausübung von Z w ang und Beeinträchtigung 
bestehender Rechte erleichtert werden. Durch die Zulassung des 
Rentensystems in der Hauptsache zunächst in fakultativer Weise werden 
die sonstigen Bestrebungen, welche aus volkswirthschaftlichen E r ­
wägungen eine Einschränkung der Verfügbarkeit und Verpfändbarkeit 
des G rund und Bodens bezwecken, nicht beeinträchtigt. I n  dieser 
Beziehung ist namentlich der Borschlag hervorzuheben, einen Theil 
eines G utes (etwa die Hälfte oder ein D rittheil) mittelst E intragung 
in ein Hufen- oder Bauernbuch von der Belastung mittelst Einzel­
kredits überhaupt auszuschließen und in Bezug auf denselben nur 
die Verpfändung in der F orm  des genossenschaftlichen Kredits 
zuzulassen, während der nicht reservirte Theil des G utes nach wie 
vor jeder Kreditbelastung und Verpfändbarkeit ausgesetzt sein würde. 
E in  Z w ang zur Bildung solcher reservirten „Hufen" soll nicht be­
stehen, auch soll es zulässig sein, die Hufenqualität wieder aufzuheben.
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W as das Exekutionsrecht allbelangt, so würde bezüglich des reservirten 
Theiles wie jede Einzelschuld auch jede Einzelexekution ausgeschlossen 
sein. W ohl aber stände es der Kreditgenossenschaft frei, im Falle 
der Zahlungsunfähigkeit des Besitzers bei Tilgung der genossenschaft­
lichen Schulden die haftpflichtige Hufe zu sequestriren und anch 
zwangsweise zu veräußern. I n  Bezug auf die Früchte auf der 
geschlossenen Hufe soll, sobald sie vorn Boden getrennt sind, dem 
Besitzer die freie Verfügung nicht entzogen werden; dagegen soll der 
Hufe ein bestimmter Bestand von landwirtschaftlichen B etriebs­
mitteln m it rechtlicher Wirkung angeschlossen werden können.

I m  Allgemeinen wird es sich empfehlen, für die speziell den 
Bedürfnissen des ländlichen Grundbesitzes dienenden Formen des 
Im m obiliarkredits eine zusaumrenfassende, einheitliche, rechtliche 
Regelung in ähnlicher Weise eintreten zu lassen, wie solches im 
Wechselrechte und theilweise auch im Handelsrechte für die zunächst 
dem Haudelsstande dienenden Kreditformen geschehen ist. Hierzu 
bedarf es in erster ^inie eingehender statistischer Ermittelungen über 
die Bedürfnisse des Grundbesitzes, namentlich in der oben angedeu­
teten Beziehung.

B ei der im J a h re  1876 in Frankreich veranlaßten Aufnahme 
der Schulden von G rund und Boden durch die Hypothekenbeamten 
ergab sich folgendes Resultat:
Eingetragen waren am 31. Dezember 1876 :

19 278 8 3 1 6 9 2  Franken,
D avon ab Doppeleintragnngen: . .

bleiben:
D azu Schulden beim O re ä it  t'oneier: 

Totalverschuldung:

5 7 41 93 1  768 „
13 530 999 9 Ä  Frankem 

8 3 2 0 9 6  402 „
1 4 3 6 9 0 9 6 3 2 6  Franken.

Die Zunahme der Schuld von G rund und Boden erfolgte 
in Frankreich in folgender S teigerung:

am 1. J u l i  1 8 2 0 : 8 863 8 9 4 9 6 5  Franken,
am 1. J u l i  1 8 3 2 : 1 1 2 3 3  265 778 „
am 1. J u l i  1 8 4 0 : 1 2 5 4 4 0 9 8 6 0 0  „
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I n  Cisleithanien wird die Zunahme der Schuld von G rund  
und Boden von 1870  bis 1879 auf 938  M illionen Gulden geschätzt.

I n  Ungarn w ar der Grundbesitz
im J a h re  1869  mit 270  M illionen Gulden
.  1874  .  591

1879 „ 840
belastet.

I n  B ayern  wurde im J a h re  1880  eine E rm ittelung über 
die Zwangsversteigerungen landwirthschaftlicher Anwesen vor­
genommen. D ie ganze der Zwangsversteigerung unterlegene Fläche 
umfaßte 3 0 0 5 9  b a , und zwar wurden 3739  Anwesen versteigert 
mit einer Durchschnittsgröße von 8 b a . B ei den Zwangsverkäufen 
w ar der kleinste Grundbesitz vorzugsweise betheiligt. Von je
100 Zwangsversteigerungen entfielen:

40 ,14  o/v auf ungünstige G utsübernahm e und Schuldenstand; 
34 ,34  o/g auf unwirthschaftliches G ebühren;
12,45 aus Geschästsunerfahrenheit;
8 ,76"/»  auf Naturereignisse;
4,31 °/st auf ungünstige Lage der Landwirthschaft.

Diese Ursachen der Zwangsversteigerungen wurden von den O r t s ­
behörden angegeben, bei welchen eine gewisse Detailkenntniß voraus­
gesetzt werden darf.

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-09-14 08:10:57

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-56952-6



IX.

Kreditgewähr aus öffentlichen Fonds.

1. Oesfentliche Kreditinstitute. Ablösungsbanken.

Bon gewissen öffentlichen Institu ten  beziehungsweise V erw al­
tungen werden aus ihrem Kapitalvermögen (namentlich aus S tif tu n g s­
geldern, Mündelgeldern, Aktivvermögen von Gemeinden, Kirchenfonds 
und Sparkassen) dem Kreditverkehr fortlaufend erhebliche Kapitalien 
zugeführt. B ei der Gew ährung von Darlehen aus solchen V er­
mögen wird weniger auf eine höhere R entabilität, a ls  auf unbedingte 
Sicherheit der Anlage geachtet. Z um al die größeren Fonds werden 
nicht nach den Prinzipien spekulativer Geschäftsunternehmungen ver­
waltet, ihre Verwaltungen suchen vielmehr in sicherem Gange, unter 
Ausschluß von Spezialbegünstigungen, eventuell auch unter Ueber­
nahme kleinerer O pfer, eine sichere Durchschnittsrentabilität, theilweise 
unter Bevorzugung solcher Unternehmungen, welche ein öffentliches 
Interesse beanspruchen, zu erzielen.

I n  Deutschland hat eine besondere Bedeutung der mit einem 
K apital von 561 M illionen M ark begründete, zur Bestreitung 
der Kriegspensionen aus dem Feldzuge 1870/71 und aus den 
früheren Kriegen bestimmte Reichs-Jnvalidenfonds. D ie Bestände 
desselben sind anzulegen in verzinslichen Schuldverschreibungen, 
welche auf den In h a b e r  lauten oder auf den In h a b e r  jederzeit 
umgeschrieben werden können und seitens des G läubigers unkündbar 
sind und einer der nachstehend verzeichneten Gattungen allgehören:
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1) m it gesetzlicher Ermächtigung ausgestellte Schuldverschreibungen 
des Reichs oder eines deutschen B undesstaates;

2) Schuldverschreibungen, deren Verzinsung vom Reiche oder von 
einem Bundesstaate gesetzlich garantirt ist;

3) Rentenbriefe der zur Vermittelung der Ablösung von Renten 
in Deutschland bestehenden Rentenbanken;

4) Schuldverschreibungen deutscher kommunaler Korporationen 
(Provinzen, Kreise, Gemeinden rc.), welche einer regelmäßigen 
Amortisation unterliegen.

Vorübergehend konnte die Anlage der Kapitalien auch in 
anderen zinstragenden Papieren erfolgen.

D ie Gewährung von D arlehen an Privatpersonen au s diesem 
F onds ist nicht zulässig.

Außer den F ä llen , in welchen aus einem für andere Zwecke 
bestimmten öffentlichen Vermögen behufs Nutzbarmachung desselben 
Kredit gewährt w ird , können auch unter Zuhülfenahme öffentlichen 
Vermögens, des S ta a te s ,  der P rovinzen, Kreise oder Gemeinden 
ö f f e n t l i c h e  K r e d i t k a s s e n  namentlich zu dem Zwecke errichtet 
werden, um gemeinnützige Anlagen und Anstalten, Gemeindebauten, 
Tilgung von Gemeindeschulden, Grundverbesserungen und gewerbliche 
Unternehmungen, die E rhaltung des Grundbesitzes in der Fam ilie, 
sowie überhaupt Unternehmungen von allgemeinerem und privatem 
Interesse durch Darlehen zu erleichtern und den Geldverkehr zu 
fördern.

V on Interesse ist die für solche Zwecke aus M itte ln  der 
Provinz begründete, von O rganen der Provinzialverw altung ge­
leitete Rheinische P rov inz ia l- Hülfskasse. D ie S ta m m - und 
Betriebsfonds der Kasse sind von der Provinz beschafft und können 
durch die Annahme von Geldern au s Sparkassen, P rovinzial-, 
Gemeinde-, Kirchen- und Jnstitutenkassen rc., nicht aber durch die 
Annahme von Geldern von Privaten verstärkt werden.

D ie Darlehen der Hülfskasse werden auf Amortisation oder 
gegen gewöhnliche Zinsenzahlung, letztere m it halbjähriger, beiden 
Theilen freistehender Kündigung, gegeben. B ei Darlehen auf 
Amortisation wird dem Empfänger das Recht eingeräum t, den
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ganzen Rest des D arlehens unter Beobachtung einer sechsmonat­
lichen Kündigungsfrist jederzeit zu tilgen. D er Z insfuß , die 
jährliche T ilgungsrate, sowie die Rückzahlungsbedingungen sowohl 
für die anzunehmenden als für die auszulohenden Kapitalien 
werden von Zeit zu Zeit nach den obwaltenden Verhältnissen im 
B o raus  festgesetzt und bekannt gemacht.

D arlehen aus der Hülfskasse können gewährt werden:
a) zur G ründung oder Erweiterung von Provinzialinstituten;
b) an Kreise, C ivil- und Kirchengemeinden zur Tilgung oder 

Herabsetzung des Z insfußes ihrer Schulden, zur Verbesserung 
ihres H a u sh a lts , zu B auten  für Kirchen-, H ospital- und 
Schulzwecken, zu Wegeanlagen, zu Konsolidationen und ähn­
lichen gemeinnützigen Unternehmungen;

e) an Korporationen und vorn S ta a te  genehmigte gemeinnützige 
Anstalten;

cl) an Kreditgenossenschaften oder Verbände, welche einen gemein­
nützigen Zweck verfolgen;

e) an städtische und ländliche Grundbesitzer oder all Verbände 
derselben zu den bei der Errichtung der Landeskultur-Nenten- 
banken vorgesehenen Zwecken;

1) an ländliche Grundbesitzer zum Zwecke der Erhaltung eines 
ererbten Grundbesitzes in der F am ilie , zur Abfindung von 
Geschwistern und Nichtbetheiligten;

§) an Unternehmer nützlicher Gewerbe-Anlagen, insonderheit solcher, 
die auf E inführung neuer Erwerbszweige berechnet sind.

Auch zur Abhülfe eines augenblicklichen Nothstandes, z. B . 
zum Ankaufe von Getreide bei großer Theuerung, können die etwa 
vorhandenen Bestände der Hülfskasse an Gemeinden oder H ülfs- 
vereine dargeliehen werden. K orporationen, gemeinnützige A n­
stalten, P rivate, Kreditgenossenschaften oder Verbände müssen zur 
E rlangung eines D arlehens hinreichende Sicherheit bestellen und 
zwar entweder:
a ) durch Bestellung einer Hypothek, welche bei ländlichen G rund­

stücken die ersten zwei D rittheile und bei städtischen G rund­
stücken sowie bei Gebäuden die Hälfte des von zwei durch
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die Direktion der Hülfskasse zu ernennenden Taxatoren fest­
gestellten W erthes der zum Unterpfande angebotenen I m ­
mobilien nicht übersteigen darf, oder 

d ) durch Verpfändung gewisser W erthpapiere, welche jedoch stets 
nur bis zu 75"/« ihres börsenmäßigen Kurswerthes beliehen 
werden dürfen.

Z u r Rückzahlung nach sechsmonatlicher Kündigung sind die 
Schuldner verpflichtet, die entweder ein J a h r  lang mit mehr a ls  
der Hälfte ihrer T erm inal- und beziehungsweise Zinszahlungen 
im Rückstände sind oder von denen solche nur durch Z w an gs­
mittel in dem gleichen Zeitraum e haben erlangt werden können.

E s  steht der Hülfskasse frei, die ihr zustehenden Forderungen 
an dritte Personen, jedoch ohne Gewährleistung, zu cediren.

Außer für Zwecke des laufenden Kreditverkehrs können öffent­
liche Darlehenskassen auch vorübergehend in Nothlagen, Kriegszeiten 
namentlich zur Unterstützung der ärmeren Bevölkerungsklassen, unter 
Umständen auch mit der Berechtigung der Gewährung unverzins­
licher D arlehen, eingerichtet werden.

Auch zur Unterstützung des H andels und Verkehrs lassen sich 
in kritischen Zeiten solche Einrichtungen seitens des S ta a te s  treffen.

Von besonderer Bedeutung sind ferner die öffentlichen Renten- 
ablösungsbanken d. h. staatliche Anstalten, welche die Aufhebung der 
auf den Grundstücken zu Gunsten des F iskus oder von Korporationen, 
S tiftungen , Gutsbesitzern haftenden Neallasten (beständigen Geld- 
und N aturalabgaben oder Diensten) in der Weise verm itteln, daß 
sie diese Lasten in feste Geldrenten verwandeln, die Berechtigten 
gegen Ueberlassung dieser Geldrente durch zinstragende, auf den 
In h ab e r lautende, allmählig zu amortisirende Schuldverschreibungen 
(Rentenbriefe) abfinden und die Geldrente sodann von den V er­
pflichteten so lange fortbeziehen, a ls  es zur Zahlung der Zinsen 
und Amortisationsraten der Rentenbriefe erforderlich ist.

I n  Preußen waren b is Ende 1880  von 8 7 1 0 9  G ru n d ­
besitzern Regulirungen bezw. Ablösungen für eine Grundfläche von 
1 4 7 8 2 7 3  d a  erfolgt, weitere 2 1 1 7 2 5 8  D ienst- und Abgaben- 
pflichtige hatten ihre Verpflichtungen abgelöst. Hierbei waren

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-09-14 08:10:57

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-56952-6



124

6365 562 Spanndiensttage und 23612135 Handdiensttage auf­
gehoben worden, wofür als Entschädigungen 242354186 M ark 
in K ap ita l, 23257 581 M ark in Geldrente gewährt wurden. 
B ei den Gemeinheitstheilungen wurden von allen Holz-, S treu- 
und Hütungsservituten befreit 1 955148 Besitzer m it einer G rund 
fläche von 19556076 Im. Diese Zahlen bekunden den außer­
ordentlich großen Umfang des Ablöfnngsgeschäftes.

D ie Einrichtung solcher öffentlichen Ablösungsbanken kann sich 
auch für andere Verhältnisse, an deren Regulirung ein erhebliches, 
allgemeines öffentliches Interesse besteht und bei welchen der S ta a t  
eventuell auch von seiner Zwangsbefugniß Gebrauch macht, empfehlen.

2. Spar- und Darlehenskassen.

Sparkassen sind öffentliche Kreditanstalten, welche Spargelder 
bis zu bestimmten Beträgen annehmen, verzinsen und mit oder ohne 
Kündigungsfrist zurückzahlen.

Durch die Bezeichnung „Spargelder" wird lediglich der Zweck, 
welchem die Sparkassen dienen sollen, näher bezeichnet. I n  Wirk­
lichkeit läßt sich eine materielle Entscheidung, w as a ls  Spargeld 
zu betrachten ist oder nicht, für die Annahme der Gelder nicht fest­
stellen. E in formeller Anhalt und gleichzeitig eine gewisse Sicherung 
gegen die mißbräuchliche Ausnutzung der Sparkassen durch größere 
Kapitalbesitzer läßt sich hauptsächlich dadurch erreichen, daß einmalige 
Einlagen nur bis zu einem mäßigen B etrage zugelassen und die 
B eträge von einer bestimmten S um m e ab mit einem niedrigeren 
Zinsfüße verzinst werden. Ueberhaupt wird in der O rganisation 
und in den Normativbcstimmungen dem Bestreben, die Sparkassen 
zu Depositenbanken der wohlhabenden Kreisen auszubilden, ent­
gegenzutreten sein. D er Zweck der Sparkassen ist in erster Reihe 
die Hebung und Förderung des S p a rs in n s , und erst in zweiter 
Reihe kommt die Pflege des Kreditverkehrs in Betracht. Indessen 
werden sich doch die Sparkassen dem Einflüsse der allgemeinen Vage 
des Geldmarktes insofern nicht ganz entziehen können, a ls  nament­
lich bei hohem Kursstände der börsengängigen W ertpap iere  bezw. bei
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einem mäßigen S tand e  des Hypothekenzinsfußes viele kleine K apita­
listen, wenn auch nur vorübergehend, ihre flüssigen Gelder bei den 
Sparkassen unterbringen oder ihre Effekten zu dem hohen Börsen­
kurse verkaufen und den B aare rlö s zur Sparkasse einzahlen werden. 
Diese Rückwirkung wird um so größer sein, w enn, wie es öfters 
geschieht, znm Zwecke der Förderung der Sparkasse gewissen Kassen, 
Korporationen :c. die Befugniß eingeräumt ist, höhere B eträge, a ls  
für Spareinlagen von Einzelpersonen festgesetzt sind, einzuzahlen. 
D ie Zunahme der Spareinlagen ist daher nicht nur von der 
Besserung der Erwerbsverhältnisse der kleinen sparenden Bevölke­
rungsklassen, sondern auch von der Entwickelung der Verhältnisse 
des Geldmarktes abhängig. D ie M ittel zur Verzinsung der S p a r ­
einlagen gewinnen die Sparkassen dadurch, daß sie die letzteren selbst 
wieder verzinslich anlegen, und zwar wird der hierbei zu erzielende 
Z insfuß im Durchschnitt höher sein müssen, a ls  derjenige, welchen 
die Sparkassen vergüten, da aus dem Erträgnisse außerdem die 
Verwaltungskosten sowie die B eiträge zur B ildung eines Reserve­
fonds bestricken werden müssen. S ow eit das E rträgniß  nicht für 
diese Zwecke erforderlich ist, wird dasselbe den Spareinlegern in 
Gestalt des ihnen zu vergütenden Zinses voll zuzuführen sein, da 
es dem S inn e  und dem Zwecke der Sparkasse gemäß den S p a re rn  
gehört, und die Höhe des Zinses auch einen starken Anreiz zum 
S paren  bildet. D a s  V erfahren, einen Theil der sog. Ueberschüsse 
der Sparkasse zu verschiedenartigen öffentlichen Zwecken, z. B . für 
Gemeindebauten, für Armenpflege, zu verwenden, dürfte selbst dann 
nicht zu billigen sein, wenn die Gemeinden die volle Last der 
G arantie für die Sparkasseneinlagen tragen. W as die Nutzbar­
machung der letzteren betrifft, so haben die Sparkassen mehr auf die 
Einfachheit und unbedingte Sicherheit der Anlage, a ls  auf eine hohe 
Verzinsung zu achten. S ie  können daher weniger den Personalkredit 
pflegen, werden vielmehr vorzugsweise ihr Vermögen in öffentlichen 
Schuldverschreibungen, in sicheren Hypotheken und Pfandbriefen an ­
zulegen und Darlehen gegen Verpfändung von W erthpapieren oder 
sonstigen M obiliarwerthen zu gewähren haben. Namentlich wird 
sich der kurzfristige Lombardkredit in größerem Umfange entwickeln
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lassen, wenn sich die Sparkassen mit einem geringeren Lombardzins, 
a ls  demjenigen der Banken begnügen. F ü r  die Beleihung des 
Grundbesitzes haben die Sparkassen eine so erhebliche Bedeutung, 
daß in Gegenden, in welchen das Sparkassenwesen nur mangelhaft 
ausgebildet ist, auch die Lage des Grundbesitzes in Bezug auf 
die Befriedigung des Kreditbedürfnisses ungünstiger sein wird. Um 
die Sparkassen in ausgedehnterer Weise für den Grundkredit nutzbar 
zu machen, ist der Borschlag gemacht worden, bei den öffentlichen 
Sparkassen eine spezielle Abtheilung für die Gewährung unkündbarer, 
in R aten  zurückzuzahlender D arlehen an Grundbesitzer auf dem 
Prinzipe eines Genossenschaftsverbandes zwischen den Spareinlegern 
und den Darlehensempfängern zu bilden.

I n  Preußen bestanden Ende 1880 im Ganzen 1190 Sparkassen. 
D er Einlagestand hatte am Schlüsse dieses J a h re s  die Höhe von 
1 592 868 290  M ark  oder durchschnittlich 57,97  M ark auf den 
Kopf der Bevölkerung erreicht. An Sparkassenbüchern befanden 
sich am Jahresschlüsse 2 9 3 6 0 5 5  im Umlauf. D ie Reservefonds 
der preußischen Sparkassen betrugen Ende 1 8 8 0 : 1 0 1 ^  M il­
lionen M ark  (Ende 1870  nur 29  M illionen Mark». I n  Preußen 
waren Ende 1880 mehr a ls  die Hälfte der ausgeliehenen Gelder 
in Hypotheken und ungefähr ein Viertel in Jnhaberpapieren (in­
ländischen S taa tsp ap ie re n , Pfandbriefen, garantirten Eisenbahn­
aktien u. s. w .» angelegt.

E s  kamen von den zinsbar angelegten Kapitalien
auf Hypotheken auf Jnhaderpapiere

1870 54,38 »/« 19,29».,
1871 53,2 „ 20,52
1872 51,73 „ 21,67 „
1873 50,72 „ 23,12 ..
1874 51,94 23,98 „
1875 53,9 23,55 „
1876 54,23 „ 23,15 „
1877 55,67 22,14 „
1878 56,37 „ t21,89
1879 56,37 „ 22,80 „
1880 55,83 „ 24,33 „.
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Don besonderer Bedeutung für die Hebung und Förderung des 
Sparkassenwesens ist die F rage der Annahme beziehungsweise An­
sammlung kleiner B eträge a ls  Spareinlagen, der Ausdehnung der 
S tellen  fiir die Annahme und Rückzahlung der Spareinlagen, und 
der leichten Uebertragbarkeit des G uthabens von einem O rte  auf 
einen anderen.

W as die Annahme der Spareinlagen betrifft, so wird neben 
den Sparkassenbüchern auf den In h a b e r , bei welchen die Sparkasse 
an den letzteren ohne weitere Legitimationsprüfung zu zahlen be­
rechtigt ist, auch die Binkulirung der Sparkassenbücher auf den E in ­
leger zuzulassen sein.

Eine wesentliche Erleichterung und Bequemlichkeit für die An­
legung der Ersparnisse wird durch die Einrichtung von Schul-, 
Jugend-, Fabrik- und Pfennigsparkassen sowie durch die O rganisation 
eines sich auf die geringsten B eträge erstreckenden Sparkarten- oder 
Sparmarkensystems erzielt. Dieses letztere System  sowie die Fabrik- 
und Pfennigsparkassen sind von der hervorragendsten volkswirthschaft- 
lichen Bedeutung und sollten seitens der Fabriken bezw. der Gemeinden 
allseitig eingerichtet und gefördert werden. Gegen die S ch u l- und 
Jugendsparkassen bestehen dagegen manche nicht unbedeutende B e ­
denken. Von Wichtigkeit sind ferner, namentlich in Bezug auf die 
große Vermehrung und zweckmäßige Vertheilung der Annahmestellen 
und die leichte und einfache Uebertragbarkeit der Guthaben von 
einem O rte  an einen anderen, die Postsparkassen. M it  Rücksicht 
auf diese Vortheile werden diese Kassen von solchen Einlegern vor­
gezogen, welche durch ihre Beschäftigung zum häufigen Wechsel ihres 
W ohnortes gezwungen sind oder welche eine Reise nach einer ent­
fernter liegenden Annahmestelle belästigt, theils wegen ihrer B e ­
schäftigung, theils wegen der Kleinheit des S parbetrages im V er­
hältniß zu den aufzuwendenden Kosten. D ie Postsparkassen haben 
daher zumeist einen anderen Kundenkreis a ls  die übrigen Sparkassen, 
und die Erfahrung in denjenigen Ländern, in welchen die Post­
sparkassen eingeführt sind, bestätigt im Wesentlichen, daß die letzteren 
und die sonstigen öffentlichen Sparkasseninstitute sich gegenseitig nicht 
beeinträchtigen. D ie gegen die Postsparkassen ausgesprochenen Bedenken
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beziehen sich in der Hauptsache auf die F rage der Anlegung der 
eingehenden Spargelder. Ausgehend von der Annahme, daß der 
für die Postsparkassen haftende S ta a t  den größten Theil der S p a r ­
gelder in leicht bewegliche und umsetzbare W erthe anlegen müsse, 
um in kritischen Z eiten, namentlich im Kriegsfalle, dem Andränge 
der Einleger auf Rückzahlung der Einlagen ohne Zuhülfenahme 
sonstiger S taatsgelder genügen zu können, wird befürchtet, daß die 
bei diesen Kassen sich ansammelnden großen Kapitalien weniger dem 
Kreditbedürfniß des Grundbesitzes und des kleinen Gewerbes zu Gute 
kämen, sondern überwiegend in Schuldverschreibungen des S ta a te s , 
der Gemeinden, öffentlichen Korporationen oder des beweglichen 
K apitals allgelegt werden würden. E s  wird ferner befürchtet, daß 
durch eine zu große Centralisation der Verwaltung eine zweckmäßige 
Bertheilung der anzulegenden Kapitalien auf kleinere Gebiete be­
einträchtigt würde. Allfgabe der Organisation und Verwaltung der 
Postsparkassen wird es sein, diesen Einwendungen, soweit dieselben 
nach Lage der Verhältnisse insbesondere in Hinblick auf eine etwaige 
Beschränkung der Thätigkeit der sonstigen Sparkassen berechtigt sein 
sollten, thunlichst die Spitze abzubrechen und die Vorzüge in den 
Vordergrund treten zu lassen, welche diese Kassen gegenüber den 
sonstigen ähnlichen Einrichtungen in erhöhtem M aße, namentlich in 
Bezug auf die Z ah l der Annahmestellen, Leichtigkeit der Ü bertragung  
der Guthaben und Einfachheit und Bequemlichkeit des Rechnungs­
wesens und des Verkehrs mit den Einlegern, bieten.

I n  Frankreich dienen die sämmtlichen Postbüreaus als 
Sammelstellen der Postsparkasse. S ie  liefern die eingezahlten 
Gelder an die Kassen der Generalzahlmeister und Steuereinnehmer 
der D epartem ents und in P a r is  an die Konsignations - und 
Depositenkasse ab, welche der Sparkasse diese Gelder mit 
verzinst. D ie Gläubiger der Sparkasse erhalten 3o<,, und zwar 
beginnen diese mit dem 1. oder 16. des M on ats  nach der E in ­
zahlung und laufen bis zu demselben Tage des M o n a ts  vor der 
Rückzahlung. Dieser Zinsfuß kaun durch Beschluß des S ta a ts ­
ra th s mit Zustimmung des M inisterraths geändert werden. Am 
Schlüsse des J a h re s  werden die aufgelaufenen Zinsen zum Kapital
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geschlagen und nehmen alsdann wie dieses an der Verzinsung 
Theil. D ie Verwaltungskosten der Postsparkasse werden zunächst 
durch den höheren Z insfuß , den der S ta a t  ih r gew ährt, be- 
stritten, eventuell durch den Reservefonds. Je d e r  kann der 
Besitzer eines Postsparkassenbuches werden, aber auch nur e in e s .  
Einzahlungen unter 1 Frank werden nicht angenommen. D a s  
Guthaben eines Sparkassenbuch-Besitzers darf 2000  Frank nicht 
übersteigen. D a s  Konto eines S p a re rs  kann von einem O rte  
auf einen anderen ohne Kosten übertragen werden. Rückzahlungen 
des ganzen G uthabens oder eines Theiles desselben finden bei 
dem B üreau  statt, bei welchem das Konto offen ist.

Schraut.  Kredit. 9
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X.

Der Zins.

1. Die Grundlagen der Zinsbcstimmung.

Z in s  ist die Vergütung, welche der Kreditgeber dafür, daß die 
Gegenleistung des Schuldners erst später erfolgt, b is zu dem Zeit­
punkt erhält, m it welchem die letztere eintritt. E s  liegt im Interesse 
eines geregelten Kreditverkehrs, daß die Zinsleistung auf einen klaren, 
leicht verständlichen Ausdruck gebracht und in der Hauptsache in 
Geldwerth festgestellt wird. D ie Einräum ung eines Nutzungsrechtes 
an Gegenständen an S telle  der Zinsenleistung ist vom wirthschaft- 
lichen S tandpunkte im Allgemeinen ebensowenig erwünscht, a ls  die 
Verpfändung eines Gegenstandes an den Kreditgeber m it der Ermäch­
tigung, aus den Früchten desselben seinen Zinsanspruch zu decken.

D ie G efahr der Verdecknng der wirklichen Höhe der Z in s ­
leistung liegt namentlich bei den kurzfristigen Darlehen v o r, bei 
welchen der Z in s  nach Prozenten des K apitals für Wochen oder 
Tage berechnet wird. I m  Allgemeinen wird der Z in s  in H un­
derteln ausgedrückt und die Z ah l dieser Hundertel auf Ganze 
oder auf Bruchtheile m it kleinstem N enner, beispielsweise auf 4 
oder 4 '/g °/o, nicht aber auf 4 Vs oder 4 ^  abgerundet. D ie 
überschießenden Bruchtheile lassen sich eventuell a ls  Ergänzungs­
zins für eine gewisse D auer des D arlehens festsetzen.

D ie Berechtigung der Zinsenforderung und hiermit der Kredit­
verkehr selbst wird von sozialpolitischen Gesichtspunkten theilweise
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bekämpft und a ls  ein Grundübel des jetzigen wirtschaftlichen O r ­
ganism us bezeichnet. E s  wird darauf hingewiesen, daß durch die 
Zinszahlungen die eigentlich produktiv thätigen Kreise den sich an 
der Produktion direkt nicht betheiligenden Kapitalskreisen tribu t­
pflichtig und von ihnen sozial abhängig würden; an S telle  dieser 
einerseits ohne Gewinn produzirenden, andererseits ohne eigene 
Thätigkeit das E rträgniß  der Produktion gewinnenden Einzelw irth­
schaften wird die Zusammenfassung der nationalen Produktions- und 
Kapitalskräfte zu einer gemeinsamen Produktion vorgeschlagen, deren 
Erträgniß theils zum Ersatz der bei der Produktion verbrauchten 
oder abgenutzten Kapitalstheile verwendet, theils unter die verschie­
denen M itglieder der Gesellschaft vertheilt werden soll. E s  mag 
dahin gestellt bleiben, ob nicht eine allzugroße Kapitalansammlung 
in den Händen einzelner weniger Kreise und die hiermit in V er­
bindung stehende wachsende Abhängigkeit weiter produzirender E le­
mente von der leihweise» Entnahm e des K apitals gegen Zinsen zu 
wirthschaftlichen M ißständen führen muß. Namentlich in Bezug 
auf die Landwirthschaft ist diese F rage , wie die bezüglichen A u s­
führungen unter Abschnitt V I I I  entnehmen lassen, nicht ohne er­
hebliche Bedeutung, und es wird stets eine der hervorragendsten 
wirthschaftlichen Fragen bleiben, in welcher Weise einer übermäßigen 
Scheidung des Kapitalbesitzes von der direkten Produktionsthätigkeit 
entgegenzuwirken sein wird.

Eine nähere E rörterung über diesen wesentlichen Theil der 
sozialen F ra g e , insbesondere auch über den Vorschlag, unter voll­
ständiger Beseitigung der jetzigen wirthschaftlichen und gesellschaft­
lichen Einrichtungen ein allgemein nutzbar zu machendes Volksver­
mögen zu organisiren, ist hier nicht am Platze.

E s darf in letzterer Beziehung nur auf zwei Punkte aufmerk­
sam gemacht werden. Erstens gibt es, so sehr auch das Bestreben, 
dem eigentlichen H andarbeiter einen hinreichend großen Theil des 
Erträgnisses der Produktion zuzuwenden, anzuerkennen ist, keine un­
gerechtere Behauptung, wie diejenige, welche diesen Handarbeiter als 
das einzige produktive oder a ls  ein mehr produktives Element d a r­
stellt, a ls  den in geistiger Beziehung thätigen Unternehmer, Gelehrten,

9*
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Beamten rc. E s  wird ferner, mag man die Organisation einer Ge- 
sammtproduktion und die prinzipielle Ersetzung -e s  individualistischen 
Eigenthums durch Kollektiveigenthum auch noch so konsequent gestalten, 
doch dem Einzelnen die Produktion für eigene Rechnung neben der 
Gesammtproduktion und die Ansammlung von Vermögenstheilen, 
welche seiner eigenen Verfügung unterliegen, nicht versagt, d. h. der 
privatwirthschaftliche Produktionsprozeß nicht vollständig beseitigt 
werden können, wenn nicht auf die Nutzbarmachung der nur im 
Wettkampfe zur Erscheinung kommenden höheren Produktionsfähig­
keiten verzichtet werden soll. Wenn aber dem Einzelnen ein V er­
mögensbesitz gestattet ist, so muß ihm auch, falls nicht alle V er­
fügungsfreiheit beseitigt werden soll, die leihweise Hingabe desselben 
an D ritte  gegen Bezug einer Entschädigung zustehen.

W as die wirtschaftliche Bedeutung des Zinses betrifft, so ist 
letzterer kein Produktionsgewinn vom K apital; die M ehrproduktion 
mit vorhandenem K apital wird im Ganzen —  gleiche Kräfte vor­
ausgesetzt — nicht größer sein, wenn dieselbe Seitens der K apital­
besitzer selbst oder Seitens D ritte r mit entliehenen Kapitalien er­
folgt ; nur findet im letzteren Falle eine Vertheilung des Produktions­
gewinnes auf zwei Personen sta tt, auf den Produzirenden und 
mittelst der Zinsleistung auf den Kreditgeber, während in ersterem 
Falle der ganze Gewinn dem selbstproduzirenden Kapitalbesitzer ver­
bleibt. D a  aber durch die Fortsetzung der Produktion die Ver­
mögensmenge und sonach auch das zur leihweisen Hingabe verfüg­
bare Vermögen im Ganzen fortgesetzt gesteigert w ird , und da das 
verstärkte Angebot von Kapitalien für den Kreditverkehr im Allge­
meinen auf den Z insfuß drückt, so hat der letztere in Folge der 
fortdauernden Steigerung der Produktion im Ganzen eine sinkende 
Tendenz, welche allerdings durch Kriege, Unruhen, Industrie-, 
Handels- und Geldkrisen auch in wirthschaftlich tüchtigen S taa ten  
zeitweilig unterbrochen wird. Namentlich tritt dem Reduktions­
prozeß der Umstand störend entgegen, daß , sobald das K apitals­
angebot die Nachfrage übersteigt und der Zinsfuß sinkt, die Ueber- 
Produktion und das GrLttlderthum wachsen und größere oder geringere 
Kapitalsverluste herbeiführen. I m  Uebrigen hat das Sinken des
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Zinsfußes insofern eine G renze, a ls  der Kapitalbesitzer bei allzu - 
geringer R entabilität der Ausleihe die eigene produktive Thätigkeit, 
welche ihm den vollen Produktionsgewinn sichert, vorziehen würde. 
B eim  Rückgang des Z insfußes wächst die Chance des Unternehmers 
auf Kosten des D arleihers, und die m it dem niedrigeren Z insfuß 
nicht zufriedenen Kapitalien werden sich in erhöhtein M aße den 
produktiven Unternehmungen selbst zur Verfügung stellen.

Wenn der Z insfuß niedrig ist, so entfällt auf den mit fremdem 
K apital Produzirenden ein größerer Theil des Produktionsgewinns, 
während bei hohem Zinsfüße die Produktion m it einem beschwerenden 
Faktor belastet ist. Ein niedriger S ta n d  des Z insfußes ist daher 
für die Produktion Vortheilhaft, regt den Unternehmungsgeist an 
und ermuntert zur Produktion; ein hoher Z insfuß lähm t dagegen 
den Unternehmergeist, beschränkt die Ausnutzung der Arbeitskräfte 
und drückt die kleinen Besitzer. Durch den S ta n d  des Z insfußes 
werden auch die Vermögenswerthe beeinflußt. B ei niedrigem Z in s ­
füße erhöht sich der W erth der S taa tspap iere  sowie der Kredit- 
papiere des Jm m obilia r- und M obiliarverm ögens, und H and in 
H and hiermit steigert sich der W erth der produktiven, namentlich 
der industriellen und landwirthschaftlichen Unternehmungen. B ei 
einem dauernd hohen Zinsfüße zeigen sich gegentheilige Wirkungen. 
B ei der großen Wichtigkeit, welche die Entwickelung des Z insfußes 
für den ganzen wirthschaftlichen Verkehr eines Landes h a t, ist die 
E rm ittlung der bestimmenden Ursachen und die Beseitigung un­
günstiger Einflüsse von erheblicher Bedeutung. W enn beispielsweise 
das K apital in den Händen einzelner Kreise konzentrirt ist, welche 
ohne wirksame Konkurrenz die Entwickelung des Zinsfußes beein­
flussen können, so liegt ein unnatürlicher Zustand vor; desgleichen 
wenn die Kreditorganisation mangelhaft und unentwickelt ist, so daß 
für einzelne Kategorien von Kreditbedürftigen die Krediterhaltung 
erschwert ist. D er in solchen Fällen bestehende hohe Z insfuß deutet 
auf ungesunde, mangelhafte wirthschaftliche G rundlagen. E s  würde 
jedoch zu weit gehen, wenn m an einen hohen Z insfuß a ls  eine in 
jeder Beziehung ungünstige, einen niedrigen Z insfuß dagegen stets 
a ls  eine günstige Erscheinung betrachten wollte. Abgesehen davon,

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-09-14 08:10:57

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-56952-6



134

daß im Einzelnen ein klug berechnetes und umsichtig durchgeführtes 
Geschäft sich auch bei Aufwendung hoher Zinsen rentiren wird, gibt 
ein hoher Z insfuß zu wirthschaftlich günstigen Ansgleichungsmaß- 
regeln A nlaß , während mit einem niedrigen Z insfuß auch wirth- 
schaftliche Gefahren verbunden sind. Ein hoher Zinsfuß zieht die 
K apitalien, namentlich auch die ausländischen a n , beschränkt die 
Produktion auf den nothwendigen B edarf und hält allzugewagte 
Spekulationen fern; durch das verstärkte Angebot von Kapitalien 
einerseits und die Einschränkung der spekulativen Nachfrage anderer­
seits wird sich allmählich von selbst wieder eine Ermäßigung des 
Z insfußes entwickeln. Insbesondere zwischen Ländern, welche eine 
wohlgeordnete, auch für internationale Geschäfte brauchbare W ährung 
und in Folge dessen geregelte Wechselkurse besitzen, wird das Kapital 
schleunig und mit rascher Rückwirkung auf den Zinsfuß zeitweilig 
dahin strömen, wo der letztere am höchsten steht.

Ein niedriger Zinsfuß reizt andererseits zu gewagten spekula­
tiven, theils auch unsoliden Unternehmungen, sowie zum K apital­
export in 's  Ausland. J e  flüssiger das Kapital ist, desto leichter 
werden Unternehmungen mit größerem Risiko eingeleitet, und selbst 
das dem Kreditverkehr regelmäßig zufließende, zunächst auf Sicher­
heit der Anlage achtende Kapital wird sich, um eine größere R en­
tab ilität zu erzielen, spekulativen Unternehmungen mit größerem 
Risiko zuwenden.

D ie E rfahrung leh rt, daß bei einem niedrigen Zinsfüße stets 
neben einer gesteigerten produktiven Thätigkeit auch unsolide G rü n ­
dungen auftauchen, welche die ruhige, langsame aber sichere Äapitals- 
ausuutzung im Kreditverkehr durchbrechen. E s  wird über die 
K apitalskraft des Landes hinaus Kredit beansprucht und hiermit 
die Produktion zeitweilig über Bedarf und Berwendmigsfähigkeit 
hinaus angespannt. I n  Folge dieser Uebertreibungen bildet sich die 
Tendenz für eine Steigerung des Zinsfußes, und je regelmäßiger 
und rechtzeitiger die den Kreditverkehr vermittelnden Banken, in s­
besondere die Notenbank, unter genauer Beobachtung von Angebot 
und Nachfrage den Zinsfuß der Sachlage entsprechend richtig stellen, 
desto vortheilhafter werden sie auf den Kreditverkehr und die
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wirthschaftliche Entwickelung überhaupt einwirken. D ie Banken 
müssen sich ebenso hüten, durch Festhaltung eines zu hohen Z in s ­
satzes die Produktion zu erschweren, a ls  durch G ew ährung eines 
dem wirklich verfügbaren K apital nicht entsprechenden allzuniedrigen 
Z insfußes die unsolide Spekulation zu erleichtern. Eine weitgehende 
Willkür in dieser Beziehung wird bes geordneten Verhältnissen 
allerdings schon durch die große gegenseitige Konkurrenz der Banken 
ausgeschlossen sein. A ls P rinzip  wird festzuhalten sein, d aß , so 
hoher Werth auch auf eine gewisse S ta b ilitä t  des Z insfußes zu 
legen ist, doch von Aenderungen nicht Abstand zu nehmen ist, sobald 
solche nach Lage der wirthschaftlichen Verhältnisse angezeigt erscheinen. 
Eine umsichtige Bankpolitik wird auf diesen Punkt ihr H auptaugen­
merk zu richten haben.

D er Z insfuß gestaltet sich im Durchschnitt sowohl bei den 
einzelnen S taa ten  und Personen, a ls  bei den einzelnen Kreditformen 
verschiedenartig, und auch seine Schwankungen haben verschiedenartige 
Ursachen und Wirkungen. S ta a te n , welche politisch und finanziell 
wohlgeordnet sind, eine große Produktions- und Kapitalkraft besitzen, 
werden einen billigeren S taatsk red it genießen, a ls  Länder m it po­
litisch und finanziell weniger geordneten Verhältnissen. J e  nach den 
Schwankungen der auf die Kreditsicherheit eines S ta a te s  zurück­
wirkenden Faktoren wird auch der S taatskredit eine steigende oder 
fallende Tendenz verfolgen und namentlich in ungünstig situirten 
S taa ten  häufigem Wechsel unterworfen sein.

Nach dem Kursstand im Anfang des J a h re s  1882  betrug 
der Z insfuß effektiv in Prozenten fü r:

4  o/g deutsche Reichsanleihe und 
4  °/o preußische und bayrische

S taa tsan le ih e : 3 ,96  o/o.
3 o/o englische Konsols: 3 o/o-
5 o/o französische Rente: 4,37 °/o.
3 o/o „ „ : 3 ,65  «/«.
5 o/o italienische Rente: 5 ,15  «/o.

(abzüglich der S teuer).
5 o/o russische 1873er Anleihen: 6 « ».

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-09-14 08:10:57

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-56952-6



136

4  Otz österreichische Goldrente: 5,11 °/h.
5  °/g österreichische Papierrente: 5 ,58  °/g.
4  o/o ungarische G oldrente: 5 ,54  " o-
5 O g ungarische Papierrente: 5 ,90

Gleich dem Zinsfuß für den S taatsk red it ist auch derjenige 
fü r den Privatkredit in den einzelnen Ländern verschieden. I n  
reichen, wohlentwickelten Ländern wird der Z insfuß auch für den 
Privatkredit im Durchschnitt niedriger stehen, a ls  in armen, weniger 
produktiven Gegenden. B ei einer guten Organisation des Kredit­
verkehrs wird sich ferner schon in Folge der regulirenden Thätigkeit 
der Banken leicht ein landesüblicher, bei normalen Kreditgeschäften 
allgemein zur G rundlage dienender Z insfuß entwickeln. Auf den 
letzteren wird bei der Tendenz des K ap ita ls , sich stets an den die 
größte R entabilität versprechenden Platz zu wenden, sowie bei dem 
großen Einfluß, welchen der Z insfuß auf die Produktionskosten und 
die Exportfähigkeit einerseits und auf die Kauffähigkeit andererseits 
h a t ,  namentlich auch der Berkehr zwischen den einzelnen Ländern 
ausgleichend einwirken. Indessen bildet dieser landesübliche Z in s ­
fuß doch nur die allgemeine Grundlage für die Zinsregulirung, 
während für den einzelnen F a ll noch besondere Umstände in B e ­
tracht kommen können. F ü r  den Schuldner ist die augenblickliche 
Dringlichkeit des B e d a rfs , für den Kreditgeber die Sicherheit der 
A nlage, die Leichtigkeit der Erlangung der Gegenleistung von ent­
scheidender Bedeutung. J e  nach dem mit der Darlehensaufnahme 
beabsichtigten Zweck und den sonst obwaltenden Umständen wird der 
Kreditnehmer einen höheren Z in s  zugestehen können. B ei Darlehen 
zu p r o d u k t i v e n  Zwecken kann wirthschaftlich ein hoher Z in s  
m it Rücksicht auf den aus der Produktion zu erwartenden Gewinn 
gerechtfertigt sein, und der Kreditnehmer darf für ein gewinnver- 
sprechendes Geschäft bei günstigen Konjunkturen auch einen Z in s  
bewilligen, welcher bei normalen Verhältnissen übermäßig sein würde, 
im konkreten Falle aber sich rechtfertigen läßt, weil sich der Kredit­
nehmer trotz dieser Zinsenlast noch einen Uebergewinn aus dem 
Unternehmen berechnet. Anders steht es bei den Darlehen für 
k o n s u m t i v e  Zwecke. H ier kommt nicht die Höhe des Nutzens,
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welchen der Kreditnehmer mit der Darlehensaufnahme beabsichtigt, 
in Betracht, es tritt vielmehr die persönliche Kreditlage des S chuld ­
n e rs , die Frage der Nothwendigkeit und Dringlichkeit des B edarfs 
in den Vordergrund. Eine kreditfähige Person wird auch für D a r ­
lehen zu konsumtiven Zwecken —  Dringlichkeitsfälle ausgenommen —  
höhere Zinsen nicht bewilligen müssen. Dagegen bildet in Fällen 
dringender Noth und bei geschwächter Kreditfähigkeit die Zinsenhöhe 
überhaupt keinen entscheidenden Faktor mehr fü r die Erwägungen 
des Schuldners.

B ei Nothfällen sind für die Zinsenregulirung nicht Angebot 
und Nachfrage, sondern die Bedrängniß auf der einen Seite  und 
die Ausnutzung auf der anderen S eite  bestimmend.

Gegenüber den Interessen des Schuldners zieht der Kredit­
geber zunächst die Sicherheit der Anlage in Bewacht. J e  geringer 
dieselbe ist, desto mehr wird er in einem höheren Z in s  eine S icher­
heitsprämie gegen mögliche Verluste suchen. B ei P rüfung  der 
F rage über die größere oder geringere Sicherheit wird auch er den 
mehr oder weniger produktiven Zweck sowie den Nutzen des D a r ­
lehens für den Kreditnehmer in E rw ägung ziehen u n d , abgesehen 
von den Umständen des speziellen Falles, auch die allgemeinen Z u ­
stände z. B . die politische Lage, die O rdnung der Verfassung und 
der Rechtsverhältnisse des Landes in Betracht nehmen. Außerdem 
wird auch die F ra g e , ob das Darlehen groß oder klein, die D a r ­
lehensfrist kurz oder lang ist, in Berücksichtigung kommen. Unter 
Umständen liegt es im Interesse des G läubigers, für ein kurzfristiges 
Darlehen einen höheren Z in s  zu beanspruchen, da er außer der 
M ühe der alsbaldigen Neuanlegung des K apitals auch die G efahr 
trä g t, bei der letzteren einen weniger soliden Schuldner oder einen 
geringeren Z in s  zu erhalten. .Auch die Vorliebe, welche in großen 
Kreisen des Kapitalbesitzes für bestimmte Kreditformen besteht, ist 
von Einfluß auf die Regulirung des Zinses. I n  der Hauptsache 
wird der Z insfuß — genügende Sicherheit vorausgesetzt —  durch 
das Angebot und die Nachfrage geregelt; im klebrigen wird, je 
geringer die Sicherheit ist, desto größer die durch einen höheren 
Z ins zu vergütende Gefahrprämie sein.
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W as den Z insfuß bei den einzelnen Arten der Kreditgeschäfte 
betrifft, so ist der Z insfuß für den Personal-, Wechsel- und 
Faustpfandkredit veränderlicher und weniger stetig, a ls derjenige 
fü r den Im m obiliarkredit, weil das dem letzteren übergebene Kapital 
zumeist erst nach längerer Zeit zurückgezahlt und wieder auf den 
M arkt gebracht wird, während die erstgedachten kurzfristigen Kredit­
geschäfte eine raschere Zurückzahlung, Kündigung und Verwerthung 
zulassen.

Veränderungen in den für die Gestaltung des Zinsfußes maß­
gebenden Grundlagen können im kurzfristigen und beiderseitiger leichter 
Kündigung unterworfenen Kreditverkehr sowohl in steigender a ls  in 
sinkender Tendenz alsbald zum Ausdruck kommen, während beim 
Im m obiliarkredit, in welchem in der Regel nur dem Schuldner 
das Kündigungsrecht zusteht, von letzterem nur bei fallendem Z in s­
füße Gebrauch gemacht wird. E s  wird daher auch der Zinsen­
gewinn der Jm mobiliarkreditinstitute leichter zu veranschlagen und 
gleichmäßiger sein, a ls derjenige der Banken, welche das kurzfristige 
Kreditgeschäft pflegen und bei ihren sich oft erneuernden Alllagen 
den Schwankungen des Zinsfußes Rechnung tragen müssen. Un­
geachtet der häufigeren Beränderungen, welche namentlich beim 
Wechselzinsfuß (Diskontosatz) und beim ^ombardzinsfuß stattfinden, 
wird doch auf die D auer eine größere Differenz zwischen diesen 
Zinssätzen und dem Hypothekenzinsfuße nicht bestehen können. 
D a s  K apital wird stets in verstärktem M aße sich den Anlagen mit 
dem höheren Zinssätze zuwenden, und die Ausgleichung wird sich 
um so leichter vollziehen, a ls sich in Folge der M obilisirung des 
Im m obiliarkredits durch die Pfandbriefe u. s. w. die Forderungen 
aus Wechseln, S taatspapieren  ohne Schwierigkeit in Forderungen 
auf Jm m obiliarw erthe umwandeln lassen.

F ü r  den Im m obiliarkredit darf der Zinsfuß im Durchschnitt 
nicht höher sein, a ls  der durchschnittliche Reinertrag des G rund und 
B o d en s, da anderenfalls eine produktive, rentable Berwendung der 
D arlehen nicht stattfinden würde.

D er Diskontosatz für Wechselforderungen im Handelsverkehr 
(vgl. Abschnitt V ) wird in der Regel niedriger sein, als der Zinsfuß
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volksfür sonstige Personaldarlehen und als der Lombardzinsfuß. I n  
letzterer Hinsicht darf auf das unter Abschnitt V I I  Gesagte Bezug 
genommen werden. D er Diskontosatz bemißt sich nach dem Um­
fange des für diese Kreditgeschäfte verfügbaren K apitals einerseits 
und der Nachfrage nach Kreditgewähr auf Wechsel andererseits, so­
wie nach der Lage der für diesen Theil des Kreditverkehrs nament­
lich bei der Notenbank vorhandenen Betriebsfonds. E s  ist sonach 
vorzugsweise die Lage des G eldm arktes, welcher nicht nur von den 
Bewegungen im eigenen Lande abhängt, sondern einen internatio­
nalen Charakter träg t, von Einfluß auf den Diskontosatz.

Wenn aus Anlaß von Produktions- oder Handelskonjunkturen 
oder aus sonstigen Ursachen sich größere Nachfrage nach Wechsel­
kredit bei der Notenbank geltend macht, so wird dieselbe im V er­
hältniß zu der fortschreitenden M inderung ihrer B etriebsm ittel (des 
Baarbestandes und der zulässigen m it B aargeld  nicht gedeckten 
Banknotenmenge) mit Diskontoerhöhungen vorgehen, um hierdurch 
der Inanspruchnahm e ihrer M ittel entgegenzuwirken. D er Richt­
punkt für diese M aßregel wird sich von selbst ergeben, wenn für 
die Ausgabe der nicht durch B aargeld gedeckten Banknoten gesetzlich 
ein Höchstbetrag festgesetzt ist, welcher entweder überhaupt nicht 
oder nur unter erschwerenden Bedingungen überschritten werden 
darf. Aber auch wenn der Notenbank ein unbeschränktes Recht 
zur Ausgabe ungedeckter Banknoten eingeräumt ist, wird dieselbe, 
vorausgesetzt, daß sie nach soliden Grundsätzen verwaltet wird, immer 
ihre Verpflichtung, ihre Noten jederzeit gegen B aargeld  einzulösen, 
im Auge behalten müssen. S ie  wird daher außer S tand e  sein, 
eine steigende Kreditnachfrage durch fortgesetzte Vermehrung des un­
gedeckten Notenumlaufes unter Abstandnahme von Diskontoerhöhungen 
zu befriedigen; sie wird sich vielmehr genöthigt sehen, sich in Bezug 
auf die Notenausgabe die durch die Einlösungspflicht bedingten 
Beschränkungen aufzuerlegen und einer verstärkten Kreditnachfrage 
gleichfalls durch eine verhältnißmäßige Steigerung des D iskonto­
satzes zu begegnen. I m  Uebrigen müssen sowohl in Betreff der 
Nothwendigkeit einer E rhöhung , a ls  in Bezug auf den Zeitpunkt 
und das B laß derselben die speziellen Umstände, insbesondere die
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Ursachen der S teigerung der Kreditnachfrage, namentlich in der 
R ichtung, ob die Nachfrage voraussichtlich nur vorübergehend sein 
oder längere Zeit dauern wird, in Betracht gezogen werden. Wird 
eine nothwendige Diskontoerhöhung unterlassen, so wird in Folge 
der übermäßigen Steigerung des Notenumlaufes das Baargeld all- 
mählig aus dem Lande gedrängt, eine künstliche Preissteigerung her­
vorgerufen und eine Ueberanspannung der Spekulation und P ro ­
duktion erleichtert werden, welche nothwendigerweise zu einem Rück­
schläge führen muß.

W as die hauptsächlichsten Ursachen der Diskontoerhöhungen 
betrifft, so werden politische oder sonstige, das ganze wirtschaftliche 
Leben berührende Ereignisse häufig zu plötzlichen und lange an ­
dauernden Erhöhungen Anlaß geben können. Weniger überraschend 
werden die auf dem Gebiete der Produktion und des Waarenhan- 
dels eintretenden Spannungen sein; sie kündigen sich zumeist längere 
Zeit vorher durch Sym ptom e a n , welche der ruhige Beobachter 
unschwer erkennt. Dagegen stellen sich gesteigerte Anforderungen 
aus dem Geldhandel und dem Spekulationsgeschäfte der Börsen oft 
sehr überraschend, wenn auch nur für kurze Zeitdauer ein. Eine 
weitere Ursache einer Diskontoerhöhung kann die Lage des B a a r-  
geldvorrathes in den Banken und im Verkehr bilden. Wenn sich 
nach dem S tand e  der auswärtigen Wechselkurse die Ausfuhr von 
M etallgeld in das Ausland lohn t, sei es zur Bezahlung einer 
augenblicklichen Unterbilanz im auswärtigen Zahlungsgeschäft, sei 
es aus Spekulationsgründen, so wird zunächst der Baarbestand 
der Notenbank angegriffen werden und die letztere wird zur V er­
theidigung ihrer B a a rm itte l, welche das Fundam ent für die ge­
summten Geschäftsoperationen eines Landes bilden, zu D is k o n t­
erhöhungen auch dann schreiten müssen, wenn solche nach der 
sonstigen Lage der Kreditansprüche und der Bank, insbesondere nach 
dem S tand e  des ungedeckten Notenumlaufes nicht erforderlich sein 
würden.

D ie Bank muß in diesem Falte dafür sorgen, daß ihr nicht 
die Deckungsmittel für den, wenngleich nur unbedeutenden, Noten­
umlauf entzogen werden. Diese Pflicht der Fürsorge liegt ihr um
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so mehr ob, a ls  ihr die Aufgabe zufällt, den Geldverkehr im Lande 
zu regeln, sonach auch die Metallgeldbestände desselben zu schützen. 
Selbstverständlich sind indessen Reformen geboten, wenn solche D is ­
kontoerhöhungen auf einen mangelhaften Zustand der W ährungs­
und Geldumlaufsverhältnisse des Landes zurückzuführen sind. D ie 
Ansprüche des Spekulationsgeschäftes der Börsen treten, abgesehen 
von außergewöhnlichen Ereignissen, zumeist gegen Ende der M onate 
bei der Ultimoregulirung für kurze Z e it, in der Regel in sehr 
großem Umfange auf. Namentlich wird Ende der M onate J u n i  
und Dezember, an  welchen Terminen außer der Differenzregulirung 
der Börsen auch zumeist große Zinsenzahlungen fällig werden, in 
der Regel sich eine größere Geldknappheit geltend machen. D ie 
großen Banken sind gezwungen, bedeutende S um m en namentlich für 
die an diesen Terminen fälligen Zinsen zu ihrer Verfügung zu 
halten und können dem Geldmärkte nnr geringere M itte l a ls  sonst 
zuwenden, so daß insbesondere die an den M arkt kommenden Wechsel 
einer verminderten Nachfrage begegnen. Diese Lage dauert in der 
Regel jedoch nur kurze Z e it, und nach den gedachten Terminen 
strömen die Kapitalien zumeist desto reichlicher zu.

B ei dem B erliner Kassenverein, welcher den größten Theil 
der an der B erliner Börse abgeschlossenen Transaktionen ver­
m ittelt, kamen an Wechseln, Effektenposten, Rechnungen u. s. w. 
zur Einlieferung:

im J a h re  1 8 8 1 : 8 990  536  9 00  M .
„ „ 1 88 0 : 7 354  595 400  M .

Hiervon an den Ultimotagen:
im J a h re  1 8 8 1 : 3 290 146 300  M . oder 3 6 ,6  «/».

„ 1 880 : 2 302 305 700 M . 3 1 ,3 « /» .
Außerhalb der Ultimotage:

im J a h re  1 8 8 1 : 5 700 390  500  M .
1 8 8 0 : 5 052 289  700 M .

D ie periodisch, wenngleich zumeist nur für kurze Z eit eintre­
tende S teigerung des Geldbedarfs der B örsen, welche sich nicht 
nur im Wechselgeschäft, sondern in Folge der Entnahm e kurzer
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Kredite mittelst Verpfändung von Effekten hauptsächlich auch im 
Lombardkreditverkehr geltend macht, greift oft störend in die normale 
Entwickelung der Geschäfte auch der Notenbank ein. E s  wird 
namentlich beklagt, daß der sonstige, dem Börsenverkehr fernstehende 
H andel, sowie die Produktion, deren Entwickelung gleichfalls mit 
einem großen Theile der Spekulationsgeschäfte der Börsen in keinem 
Zusammenhange stände, durch die Ausschreitungen der letzteren nicht 
selten Diskontoerhöhungen d. h. Kreditvertheuerungen über sich er­
gehen lassen m üßten, welche ohne die Ausschreitungen der Börsen­
spekulation nicht nothwendig sein würden.

E s  läßt sich nicht verkennen, daß durch die Schwankungen des 
Wechsel- und Lombardzinsfußes in Folge der Operationen der 
Börsen für den sonstigen Handel und die Produktion unter Um­
ständen empfindliche Nachtheile erwachsen können, und es dürfte für 
eine Prüfung  der F rag e , in wieweit und durch welche M ittel sich 
diesem M ißstande abhelfen läßt, ein nach den konkreten Verhältnissen 
des betreffenden Landes mehr oder minder großer Anlaß vorliegen.

Schwankende hohe Diskontosätze, welche bei der Geschäftskalku­
lation sich nur schwer im V oraus berücksichtigen und veranschlagen 
lassen, können namentlich die Industrie  und den W aarenhandel hart 
treffen. Auch wird das K apital sich ungern einer unter solchem Drucke 
leidenden Produktion zuwenden und mehr ausländische Anlagen vor­
ziehen. E s  ist daher der Vorschlag gemacht worden, daß denjenigen 
Personen, welche nur für W arenbezüge und Löhnungen zeitweise 
Kredit von der Notenbank entnehmen, von der letzteren ein ständiger, 
gleichmäßiger, den Schwankungen möglichst wenig unterworfener 
Diskontosatz berechnet werde. E s  fragt sich indessen, inwieweit eine 
Notenbank in der Lage sein wird, die Wechsel nach ihrem Ursprünge 
zu unterscheiden; vorausgesetzt, daß sich sichere Kriterien in dieser 
Beziehung ermitteln lassen, würde die Beschreitung dieses Weges 
manche Vortheile versprechen.

D er Diskontosatz für die Wechsel betrug im Durchschnitt 
bei der Preußischen Bank beziehungsweise bei der Reichsbank:
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im Ja h re im J a h re :
1857 5 ,75 0/0 1870 4 ,90  '/.
1858 4 ,29 „ 1871 4,16  „
1859 4,01 „ 1872 4 ,29  „
1860 4 „ 1873 4 ,95
1861 4 „ 1874 4,38  „
1862 4 „ 1875 4,71
1863 4,01 „ 1876 4 ,16  „
1864 5,31 1877 4,42
1865 4,97 1878 4 ,34
1866 6,21 1879 3 ,70  ..
1867 4 1880 4 ,24  .,
1868 4 „ 1881 4 ,42  „
1869 4 ,24 „

D ie Schwankungen des Diskontosatzes der Reichsbank er­
geben sich aus der folgenden Aufstellung:

J a h r :  Schwankungen: Z ah l der B eränderungen:
7«

1872 4 — 5 1
1873 4 - 6  7
1874 4 — 5 ',2 4
1875 4 - 6  5
1876  3V2— 6 6
1877 4 - 5'/2  7
1878 4 — 5 3
1879 3 - 4 7 2  6
1880  4 — 51/2 5
1881 4 — 51/2 3
D a s  Verhältniß des Privatdiskonts an der B erliner Börse 

zu dem Diskont der Reichsbank ergibt folgende Zusammenstellung 
für das J a h r  1881, wobei zu bemerken ist, daß für den P riva t- 
diskont sich immer nur ungefähre Sätze angeben lassen, da der­
selbe an einem T age, je nach der Q u a litä t der Wechsel, um 
Bruchtheile verschieden sein kann.
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Reichsbankdiskont.

4  »/<.

5 «/«

51/z
(vom 5. Oktober ab.)

5 «o

Privatdiskont 1881.
10 . J a n u a r 3-/8 «/»
25. „ 3 '/4
10 . F eb ruar 2 -/z „
25. 2-/8 ..
10 . M ärz 2 -/z
25. .. 2 -8  ..
10. A pril 2--2 V
25. 2 -.« „
10 . M a i 3- '« ..
25. .. 2 Vs ..
10 . J u n i 2 - 4 »
25. „ 3-/8 ..
10. J u l i 3-/4 „
25. 3-/«
10 . August 3-/2 „
25. „ 3-/4
2 6 - 3 1 .  August 4 -,4 -/8 „
10 . Septem ber 4-/4 ..
25. „ 4-/8 ..
1 - 6 . Oktober 4 ^ - 5  „
10 . 5 -/4 ..
25. 5-/8
10. November 4-/8 ..
25. 5 ..
2 6 — 30. November 4 -8
10. Dezember 4 -/4 ..
25. 4-/8 ..

I n  zumeist unregelmäßiger Weise gestaltet sich der Zinsfuß 
beim Pfandleihegeschäft, namentlich bei den Privatanstalten (vgl. 
Abschnitt V I I  N r. 2). E s  erscheint nicht gerechtfertigt, gerade für 
diese A rt von Kreditgeschäften einen höheren Z insfuß in Anspruch 
zu nehmen, da das Risiko in Folge des Pfandes zumeist nur gering 
ist. D ie G efahr der Unregelmäßigkeit des Z insfußes liegt ferner 
besonders bei den Prämienanleihen nahe, welche zumeist mit einem
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geringen Z in s , im Uebrigen m it einem sich nach gewissen V o rau s­
setzungen bestimmenden Gewinnanspruch ausgestattet sind und bei 
welchen sich die wirkliche Höhe der Zinsenvergütung m it Genauigkeit 
und Sicherheit nicht berechnen läßt.

Besonders zu erwähnen ist noch, daß die Aktiengesellschaften, 
deren Vermögen durch Zuschüsse der M itglieder gebildet wird und 
bei welchen die letzteren nur bis zur Höhe dieser Zuschüsse haftbar 
sind, für die Aktionäre Zinsen weder bedingen noch auszahlen dürfen; 
es darf vielmehr nur dasjenige, w as nach den S ta tu ten  der Gesell­
schaft a ls  Reingewinn zu betrachten ist, an die Aktionäre a ls  D iv i­
dende ausgezahlt werden. Eine Ausnahme erscheint nur bezüglich 
der s. g. Bauzinsen zulässig, welche den Aktionären bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkte, dem B eginn des vollen Betriebes, mit einer 
gewissen Höhe ausbedungen werden können. Diese Zeitbestimmung 
darf indessen nicht auf ein E reigniß, z. B . die Betriebseröffnung, 
sondern muß auf einen bestimmten T ag  gestellt werden.

W as die F orm  der Zinsenverpflichtung betrifft, so kann der 
Schuldner durch die Ausstellung von Zinsscheinen (Koupons) schrift­
lich versprechen, dem In h a b e r des Scheins den Zinsbetrag gegen 
Rückgabe des Scheins zu zahlen. E s  ist indessen aus mehrfachen 
G ründen , namentlich auch zur Vermeidung von Fälschungen nicht 
erwünscht, daß diese Zinsscheine auf den In h a b e r ,  welche haupt­
sächlich bei den Schuldaufnahmen der S ta a te n , Korporationen und 
Erwerbsgesellschaften zur Anwendung kommen, im Verkehr a ls  
Zahlungsm ittel benutzt und in größerem Umfange a ls  Geldsurrogate 
in Circulation gesetzt werden.

2. Zinsbeschränkungen.

Wenn die naturgemäße Verschiedenartigkeit der bei der Fest­
stellung des Zinsfußes in Betracht kommenden Verhältnisse (M angel 
oder Ueberfluß an K ap ita l, größere oder geringere Kreditwürdigkeit 
des Kreditnehmers) in Berücksichtigung gezogen w ird , so läßt sich 
nicht verkennen, daß in S taa ten  mit entwickelten Kulturverhältnissen 
und einer guten Organisation des Kreditverkehrs die Festsetzung

Schränk,  Kredit. 10
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eines einheitlichen und absoluten gesetzlichen Höchstbetrages für ver­
tragsmäßige Zinsen ls. g. gesetzliches Zinsm axim um ) nicht angezeigt 
erscheint. Abgesehen davon, daß dergleichen Bestimmungen erfah- 
rungsm äßig durch Anwendung von erlaubten und unerlaubten M itteln  
leicht umgangen werden können, liegt die G efahr nahe, einerseits 
daß mancher Kapitalbesitzer sein K apital der größeren R entabilität 
wegen lieber im Auslande anlegen w ird , andererseits daß dem 
Kreditbedürftigen, welcher unter Umständen nach dem von der D a r ­
lehensaufnahme erhofften Werthe auch eine höhere Zinsenpslicht 
übernehmen könnte, die Möglichkeit der Kreditnahme für solche 
Unternehmungen ohne G rund  entzogen wird. I n  S ta a te n , deren 
Produktions- und Kapitalskraft und deren Kreditorganisation sich 
in gutem Zustande befindet, wird sich in Folge der bereits unter 
N r. 1 dieses Abschnittes erwähnten Tendenz zu Ermäßigungen des 
Z insfußes im Durchschnitt ein normaler S ta n d  des letzteren auch 
ohne Feststellung eines Z insm axim um s entwickeln. F ü r  einzelne 
abnormale Fälle wird vorbehaltlich der nachfolgenden Ausführungen 
über die Unzulässigkeit des Wuchers die Berechtigung hoher G efahr­
prämien prinzipiell anzuerkennen sein.

Ebensowenig wie die Feststellung eines Zinsm axim ums em­
pfiehlt sich ferner die gesetzliche Borschrift eines gleichen Zinsfußes 
für alle Kreditgeschäfte.

Eine gesetzliche Borschrift über die Höhe des in Ansatz zu 
bringenden Z insfußes muß jedoch für diejenigen Fälle bestehen, 
in welchen M angels einer Bereinbarung der Betheiligten der 
Z insfuß  S eitens der Gerichte oder Verwaltungsbehörden fest­
gesetzt werden muß. E s  wird sich hierbei empfehlen, statt der 
N orm irung eines allgemeinen Z insfußes (etwa 5 denselben 
fü r die einzelnen Kategorien der Kreditgeschäfte verschiedenartig 
zu bemessen.

Durch die Unterlassung der Feststellung eines Zinsm axim um s 
wird jedoch keineswegs die Unterlassung von Schritten gegen die 
wuchermäßige Kreditgewähr unter Entnahm e übermäßiger Zinsen 
bedingt. Erfahrungsgemäß führen die Grundsätze unbeschränkter 
Konkurrenz und Preisbildung gegenüber den wirthschaftlich weniger
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gebildeten Elementen oft zu schweren M ißbrauchen, eine G efahr, 
welche namentlich auf dem Gebiete des Kreditverkehrs in besonderem 
M aße besteht. D em  Wucher m it geeigneten M itte ln  entgegenzu­
treten, ist in w irtschaftlicher und sozialer Beziehung eine hervor­
ragende Aufgabe der Gesetzgebung und S taatsle itung .

D ie Wucherzinsen sind in der Regel erzwungene Nothpreise 
und werden vielfach in verdeckter Weise bezogen. E s  kann beispiels­
weise der Zinssatz äußerlich mäßig sein und doch wegen der Kürze 
der Z eit, auf welche das D arlehen gewährt ist, sich in Wirklichkeit 
sehr hoch berechnen. Um den Schuldner in die Lage zu versetzen, 
sich eine weitere S tundung seiner Schuld mit neuen O pfern erkaufen 
zu müssen, können die Fälligkeitstermine absichtlich in der A rt gelegt 
sein, daß sie der Schuldner nicht einhalten kann, oder hohe Kon­
ventionalstrafen vereinbart werden, bei welchen es weniger auf die 
B eitreibung, a ls  auf eine hohe Vergütung für die Verlängerung 
der Zahlungsfrist abgesehen ist. Auch die Verpfändung von Gegen­
ständen, deren wirklicher W erth die Schuldsumme weit übersteigt, 
kann zu einer schweren Uebervortheilung dienen.

Um dem wucherischen Treiben entgegenzutreten, empfiehlt es 
sich im öffentlichen Interesse, namentlich die Rechtsungültigkeit und 
eine strenge Bestrafung der Wuchergeschäfte anzuordnen. D a  in ­
dessen die E igenart und die außerordentliche Verschiedenheit der 
Wucherfälle die Aufstellung einer allgemein zutreffenden Schuld­
definition des Wuchers verhindert, so müssen an S telle  derselben 
Normen und Direktiven für den Richter gesetzt werden, welche aller­
dings den erwarteten Erfolg nur dann haben können, wenn ihre 
Anwendung in einer praktischen und lebeuskundigen Auffassung 
Seitens der Richter ihre Stütze findet.

I n  Deutschland wird nach dem Reichsgesetze vom 24. M a i 
1880 bestraft:

wer unter Ausbeutung der N othlage, des Leichtsinns oder 
der Unerfahrenheit eines Anderen für ein D arlehen oder im Falle 
der S tundung  einer Geldforderung sich oder einem D ritten  V er­
mögensvortheile versprechen oder gewähren läßt, welche den üblichen 
Z insfuß dergestalt übersteigen, daß nach den Umständen des Falles

10*
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die Vermögensvortheile in auffälligem Mißverhältnisse zu der 
Leistung stehen «Wucher);

wer sich oder einem D ritten  die wucherlichen Vermögensvor- 
theile verschleiert oder wechselmäßig oder unter Verpfändung der 
Ehre, auf Ehrenw ort, eidlich oder unter ähnlichen Versicherungen 
oder Betheuerungen versprechen läß t;

wer m it Kenntniß des Sachverhalts eine Forderung der 
vorbezeichneten A rt erwirbt und entweder dieselbe weiter veräußert 
oder die wucherlichen Vermögensvortheile geltend macht.

V erträge, welche gegen diese Vorschriften verstoßen, sind un­
gültig. Sämm tliche von dem Schuldner oder für ihn geleisteten 
Vermögensvortheile müssen zurückgewährt werden. D er Gläubiger 
ist berechtigt, das aus dem ungültigen Vertrage Geleistete zurück­
zufordern.

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-09-14 08:10:57

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-56952-6



Die zwangsweise Beitreibung von Forderungen.

X I .

Eine wesentliche Boraussetzung für die Entwickelung des Kredit­
verkehrs bildet die gute und sachgemäße Regelung des Schuldklage­
wesens und der Schnldbeitreibung in rechtlicher Beziehung. Wie 
auf anderen Gebieten, so soll auch bei diesen Rechtsinstitutionen 
nicht ausschließlich der reine Rechtsstandpunkt, vielmehr gleichzeitig 
auch die wirthschaftliche S eite  der Verhältnisse in Betracht kommen. 
E s  kommt hierbei hauptsächlich auf S icherheit, Schnelligkeit und 
Billigkeit des Verfahrens an. Auch wird die Gesetzgebung, und 
zwar mittelst Androhung von S tra fen , Schutz zu gewähren haben 
gegen betrügerische Zahlungseinstellungen, gegen die widerrechtliche 
Begünstigung einzelner G läubiger und gegen Handlungen D ritte r, 
durch welche die Gläubiger benachtheiligt werden. Von manchen 
Seiten werden außerdem M aßregeln gegen diejenigen befürwortet, 
welche mehrm als Bankerott machen, auch wenn ein betrügerisches 
Vorgehen nicht vorliegt. E s  ist indessen bei der Regelung der 
Schuldbeitreibung nicht nur auf das Interesse des G läubigers, 
sondern auch auf dasjenige des Schuldners Rücksicht zu nehmen. 
I n  dieser Beziehung wird namentlich die Abkürzung der V erjäh­
rungsfristen für Schulden jeglicher A r t ,  sowie eine G ew ähr dafür 
verlangt, daß die wirthschaftliche Existenz des Schuldners durch die 
zwangsweise Beitreibung der Schuld nicht mehr, a ls  es unbedingt
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erforderlich ist, in Anspruch genommen wird. Insbesondere liegt 
es im wirtschaftlichen Interesse, daß der nur vorübergehend in 
B edrängniß gerathene Schuldner nicht durch rücksichtsloses Drängen 
einzelner G läubiger mit gerichtlichen Schritten zur Vernichtung seiner 
geschäftlichen Existenz getrieben wird und daß zur Vermeidung der 
gerichtlichen zwangsweise» Beitreibung der Schuld die Erzietung 
außergerichtlicher Vergleiche zwischen Gläubiger und Schuldner mög­
lichst gefördert wird. I n  ersterer Beziehung wird namentlich be­
fürw ortet, unter gewissen Voraussetzungen gegenüber den: unnach­
sichtigen D rängen einzelner G läubiger durch Gerichtsbeschluß eine 
zeitweilige S tundung  der Verbindlichkeiten eintreten zu lassen und 
im Konkursverfahren dem nachsichtigen und zum Ausgleich geneigten 
Theil der G läubiger einen größeren Einfluß auf die Regelung der 
Angelegenheiten einzuräumen. I m  Uebrigen gewährt in den meisten 
Fällen ein schlechtes Ausgleichsgebot des Schuldners immer noch 
eine vortheilhaftere Befriedigung der G läubiger als das beste und 
rascheste Gerichtsverfahren, und es ist daher auf die Erzielung von 
Vergleichen volkswirthschaftlich der größte W erth zu legen. O ft 
ist es nicht eigenes Verschulden, sondern das Zusammentreffen un­
vorhergesehener ungünstiger Verhältnisse, welches die Zahlungsunfähig­
keit herbeiführt, und die Versuche zur Herbeiführung außergerichtlicher 
Vergleiche scheitern vielfach nicht an dem prinzipiellen Widerstände 
des G läubigers, sondern an der Unmöglichkeit des Schuldners, die 
für den Ausgleich augenblicklich nöthigen Geldmittel oder B ü rg ­
schaften zu beschaffen. E s  ist daher eine wirtschaftlich nützliche 
Einrichtung, wenn solide, für diesen Zweck in 's  Leben gerufene Bank­
institute auf Ansuchen der Betheiligten die Einleitung und D urch­
führung außergerichtlicher Vergleiche vermitteln, sobald die nöthigen 
moralischen bzw. materiellen Sicherheiten für die Bank gegeben sind. 
Eine weitere nützliche Aufgabe solcher Banken besteht d a rin , die 
Gefahr der drohenden Zahlungsstockung oder Zahlungseinstellung 
rechtzeitig in solchen Fällen abzuwenden, in welchen weniger eine 
thatsächliche Ueberschuldung, a ls  eine vorübergehende Kalam ität in 
Folge unrichtiger Geschäftsdispositionen oder plötzlich eingetretener 
unvorhergesehener Unglücksfälle vorliegt.
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W as die Zwangsvollstreckung betrifft, so muß zunächst auch 
ohne G ehör des Schuldners ein vorläufiger, rascher Arrestschlag auf 
sein Vermögen dann zulässig sein, wenn die G efahr einer V er­
schleppung des letzteren und einer Gefährdung der Vollstreckung 
durch besondere Umstände glaubhaft dargelegt ist. A ls Vollstreckungs­
mittel diente früher die Schuldhaft. I n  Anbetracht der wirthschaft- 
lichen Nachtheile, welche dieselbe für den Schuldner und dessen 
Angehörige, sowie für den Kreditverkehr überhaupt ohne entsprechen 
den effektiven Vortheil für den G läubiger bot, ist dieselbe jedoch in 
den meisten S taa ten  a ls  Zw angsm ittel beseitigt worden.

D ie Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen des 
Schuldners erfolgt durch P fändung, durch welche der G läubiger 
ein Pfandrecht an den gepfändeten Gegenständen erwirbt. D ie  P fä n ­
dung kann sich auf die in dem Gewahrsam des Schuldners befind­
lichen körperlichen Sachen oder auf Forderungen und andere V er­
mögensrechte beziehen.

I n  Deutschland sind nach den Bestimmungen der Civilpro- 
zeßordnung <M 715 und 749) mehrere Gegenstände und Forde­
rungen der Pfändung nicht unterworfen. D ie wichtigeren hier­
von sind:

D ie Kleidungsstücke, die B etten , das H aus- und Küchen- 
geräth, insbesondere die Heiz- und Kochöfen, soweit diese Gegen­
stände für den Schuldner, seine Fam ilie und sein Gesinde unent­
behrlich sind;

die für den Schuldner, seine Fam ilie und sein Gesinde auf 
zwei Wochen erforderlichen N ahrungs- und Feuerungsm ittel;

eine Milchkuh oder nach der W ahl des Schuldners statt 
einer solchen zwei Ziegen oder zwei Schafe nebst dem zum Unter­
halt und zur S tre u  für dieselben auf zwei Wochen erforderlichen 
F utter und S tro h , sofern die bezeichneten Thiere für die E rn äh ­
rung des Schuldners, seiner Faniilie und seines Gesindes unent­
behrlich sind;

bei Künstlern, Handwerkern, H and- und Fabrikarbeitern, 
sowie bei Hebammen die zur persönlichen Ausübung des B eru fs 
unentbehrlichen Gegenstände;
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bei Personen, welche Landwirthschaft betreiben, das zum 
Wirthschaftsbetriebe unentbehrliche G erä th , Vieh- und Feldinven­
tarium  nebst dem nöthigen Dünger, sowie die landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse, welche zur Fortsetzung der Wirthschaft bis zur nächsten 
E rnte unentbehrlich sind;

der Arbeits oder Dieustlohn nach näher bestimmten M o ­
dalitäten ;

die fortlaufenden Einkünfte, welche ein Schuldner aus S t i f ­
tungen oder sonst auf G rund der Fürsorge und Freigebigkeit 
eines D ritten  bezieht, insoweit der Schuldner zur Bestreitung 
des nothdürftigen U nterhalts für sich, seine Ehefrau und seine 
noch unversorgten Kinder dieser Einkünfte bedarf:

die aus Kranken-, H ülfs- oder Sterbekassen, insbesondere 
aus Knappschaftskassen und Kassen der Knappschaftsvereine zu 
beziehenden Hebungen;

die Pensionen der W ittwen und Waisen und die denselben 
aus W ittwen- und Waisenkassen zukommenden Bezüge, die E r ­
ziehungsgelder und die Studienstipendien, sowie die Pensionen 
invalider Arbeiter.

F ü r  den zwangsweisen Verkauf der gepfändeten beweglichen 
Gegenstände empfehlen sich amtliche öffentliche Versteigerungen, für 
welche allgemein gültige Vorschriften in Bezug auf die W erth­
schätzung der Gegenstände, die Veröffentlichung des Versteigerungs­
term ines, die Abhaltung der Auktion und die Ertheilung des Z u ­
schlages an den Meistbietenden gegen sofortige B aarzahlung erfor­
derlich sind.

D ie Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen kann 
erfolgen durch E inräum ung eines Pfandrechtes für eine vollstreckbare, 
hypothekarisch noch nicht sichergestellte Forderung auf den betheiligten 
Grundbesitz, ferner durch Zulassung einer Zw angsverwaltung zu 
Gunsten des G läubigers und durch die zwangsweise Versteigerung 
des Grundstückes. Namentlich die auf die Zwangsversteigerungen 
bezüglichen Einrichtungen haben für den Im m obiliarkredit eine große 
Bedeutung. Besonders wichtig ist hierbei die F rag e , ob durch die 
Zwangsversteigerung sämmtliche auf dem Grundstück ruhenden
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Hypotheken fällig und zahlbar werden sollen oder nicht. E s  wird sich 
empfehlen, die Kapitalforderungen, welche derjenigen des betreibenden 
G läubigers vorausgehen, durch die von dem letzteren herbeigeführte 
Zwangsversteigerung nicht berühren zu lassen. S in d  diese F orde­
rungen fällig, so sollen sie fällig bleiben; können sie noch nicht 
eingezogen werden, so sollen sie durch die Zwangsversteigerung 
nicht fällig werden. D er auf diese vorstehenden Forderungen fallende 
Kaufpreis wird hiernach nicht baar zu entrichten sein; vielmehr 
sind diese Forderungen von dem Käufer des Grundstückes in A n­
rechnung auf den Kaufpreis zu übernehmen.

Eine weitere wichtige F rage bezieht sich darauf, ob die besser- 
berechtigten Hypothekengläubiger einen ihnen nachtheiligen Z w angs­
verkauf des Grundstückes verhindern können oder ob die nachfolgen­
den Hypothekengläubiger befugt sein sollen, einen solchen Z w an gs­
verkauf herbeizuführen, obgleich die ihnen vorgehenden widerstrebenden 
Hypothekengläubiger aus dem zu erzielenden Erlöse nicht befriedigt 
werden. D ie letztgedachte Regelung erscheint für den Grundbesitz 
und den Im m obiliarkredit nachtheilig. Vielfach werden G ru n d ­
besitzer aus ihrem Besitze vertrieben und die bestgestellten H ypo­
thekengläubiger müssen sich namhafte Verluste gefallen lassen, weil 
sich hinter ihnen ein spekulativer G läubiger hat eintragen lassen, 
welcher das Grundstück zu einer ungelegenen Zeit zum Z w an gs­
verkauf tre ib t, dabei allerdings seine Forderung gleichfalls verliert, 
diesen Verlust aber reichlich dadurch ausgleicht, daß er selbst das 
Grundstück um einen geringen P re is  bei der Zwangsversteigerung 
ersteht. Dieses System  führt zu einer leichten spekulativen Kredit­
gewähr, welche auch schon bei einer vorübergehenden K alam ität zum 
Unheil des Grundbesitzers dienen kann. An S telle  dieses Verfahrens 
empfiehlt sich daher die Bestim m ung, daß jeder G läubiger zwar 
berechtigt sein soll, die Zwangsversteigerung des Grundstückes zu 
beantragen, damit sich herausstelle, w as geboten w ird ; der Zuschlag 
soll aber in der Regel nicht ertheilt werden, wenn nur ein so ge­
ringes Gebot erfolgt, daß die vorhergehenden G läubiger nicht be­
friedigt werden können. B ei diesem Verfahren ist die Möglichkeit 
beschränkt, daß ein Grundstück seinem Eigenthümer entzogen wird,
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ohne daß der Zweck des Verkaufes, die Befriedigung des G läubigers, 
irgendwie erreicht wird. Allerdings wird bei dieser Regelung der 
Sache manches Grundstück wegen M angel eines hinreichenden Gebots 
auf den Antrag des betreibenden G läubigers überhaupt nicht ver­
kauft werden können. Besonders nachteilig  erscheint dies jedoch 
nicht und Rechte werden hierdurch gleichfalls nicht geschädigt, denn 
der G läubiger, der selbst nicht das Grundstück mit den ihm vor­
gehenden Hypotheken erwerben will oder einen hierzu geneigten 
Käufer nicht findet, hat eben zu dem betreffenden Zeitpunkte ein 
werthloses Recht, während dem vorgehenden Gläubiger die W ahrung 
seiner Rechte unbenommen bleibt. Die Wirkung aber, daß der 
Grundbesitzer keinen Im m obiliarkredit mehr erhalten w ird , wenn 
das Grundstück bereits dermaßen verschuldet ist, daß eine Veräuße­
rung zu einem entsprechenden Preise nicht mehr erwartet werden 
kann, wird nur als Vortheilhaft zu betrachten sein. Von besonderer 
Bedeutung für den F all der Zwangsversteigerung ist ferner die 
F rag e , wieviel Vermögen dem Schuldner zu belassen ist, um seine 
wirtschaftliche Existenz nicht vollständig und für immer zu zerstören. 
M it  Bezug hierauf ist der Vorschlag gemacht worden, dem G rund­
besitzer ein Stück seines Grundbesitzes zu sichern, welches entweder 
vor der Pfändung überhaupt oder vor der Pfändung zur Befriedigung 
anderer a ls hypothekarisch sichergestellter Forderungen geschützt sein 
soll. D er Grundbesitzer müßte zu diesem Zwecke das Recht haben, 
einen Theil seines Grundbesitzes mit der Wirkung eintragen zu 
lassen, daß derselbe eine gesicherte Reserve bildet, welche überhaupt 
nicht oder nur dann zwangsweise veräußert werden könnte, wenn 
der Besitzer die aus seinen hypothekarischen Verpflichtungen erwachsen­
den Verbindlichkeiten nicht erfüllen würde. Außerdem sollen ihm 
die zur Fortsetzung des landwirthschaftlichen Betriebes erforderlichen 
Mobiliargegenstände belassen werden, wobei man sich jedoch vor 
einer zu weitgehenden Einschränkung der Gläubigerrechte hüten muß, 
damit nicht die Kreditfähigkeit der schwächeren wirtschaftlichen 
Existenzen gefährdet wird.

F ü r  die Beitreibung rückständiger Zinsen ist nicht die Z w angs­
versteigerung, sondern mehr die Zw angsverw altung am Platze,
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mittelst welcher die Befriedigung des G läubigers aus den E rträ g ­
nissen des Grundstückes gesichert wird.

Um den für die Beurtheilung der wirthschaftlichen Verhältnisse 
wünschenswerthen Ueberblick über den Umfang und die Bedeutung 
der Zwangsversteigerungen im Konkursverfahren und außerhalb 
dieses Verfahrens zu erhalten, erscheint die Einrichtung und regel­
mäßige Fortführung einer Statistik über die Zwangsvollstreckungen 
und die Konkurse erforderlich, bei welcher insbesondere auch die 
wirthschaftlichen Ursachen festzustellen wären.

I n  Deutschland sind im J a h re  1881 im Ganzen 4828  
Konkurse eröffnet worden. Hiervon sind im Laufe dieses
Ja h re s  beendet worden 1 5 3 9 , davon 616  durch Zw angsver­
gleich (Akkord), 563  durch Schlußvertheilung (Ausschüttung der 
Masse) und 30 aus anderen Gründen. I n  200  Fällen mußte 
das Konkursverfahren wieder eingestellt werden, weil keine den 
Kosten des Verfahrens entsprechende Masse vorhanden w ar, und 
in 130 Fällen ist das Verfahren auf Antrag des Gemein- 
schuldners m it Zustim mung, aller bekannten G läubiger eingestellt 
worden.

I n  B ayern  sind im J a h re  1880  3739  ländliche Besitzungen 
m it einer Grundfläche von 30059  Hektaren (ungefähr ?/z Prozent 
der gesammten landwirthschaftlich benutzten Bodenfläche) subhastirt 
worden.

I n  Oesterreich wurden Anträge auf Konkurseröffnung 
gestellt:

im J a h re  1 87 6 : 4936 .
„ 1 8 7 7 : 5429.

„ „ 1 8 7 8 : 6333.
I n  England wird der durch die Konkurse entstandene V er­

lust für die J a h re  1874 b is 1879  durchschnittlich jährlich auf 
400  M illionen M ark geschätzt.

Z um  Schlüsse ist noch zu erwähnen, daß in unruhigen Zeiten, 
namentlich bei einem unglücklichen Verlaufe von Kriegen, bei großen 
durch Naturereignisse veranlaßten Schädigungen, die Nothwendigkeit
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eintreten kann, mittelst der Gew ährung von Generalmoratorien 
durch die S taa tsg ew alt bestimmte Kategorien von Schuldverpflich­
tungen zeitweise zu suspendiren. I n  erster Linie kommt hierbei 
die vorübergehende Aufhebung der Berpflichtung zur Einlösung der 
von der Notenbank ausgegebenen B anknoten, sowie die S tundung 
der Wechselverbindlichkeiten und der aus Jmmobiliarschulden zu 
leistenden Z ins- und Am ortisationsraten in Betracht.
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Anhang.
( L i t e r a t u r . )

W as die deutsche Literatur in Bezug auf das Kreditwesen oder 
einzelne Punkte dieses Gegenstandes betrifft, so finden sich ent­
sprechende Abhandlungen in den volkswirthschaftlichen Lehrbüchern, 
namentlich von R a u ,  R ö s c h e r ,  A. W a g n e r ,  S t e i n ,  S c h ä f f l e ,
B .  H i l d e b r a n d ,  W i r t h  und R o e s l e r ,  ferner in den H and­
wörterbüchern der Volkswirthschaftslehre und in den verschiedenen 
volkswirthschaftlichen und rechtswissenschaftlichen Zeitschriften. Außer­
dem sind a ls  besondere, diese M aterie betreffende Werke aus der 
deutschen Literatur namentlich hervorzuheben:
Nebenius: Der öffentliche Kredit. (Karlsruhe und Baden 1829.)
S. Oppenheim: Die Natur des Kapitales und des Kredites. (Mainz 1868.)
C. KnieS: Der Kredit. (Berlin 1876 und 1879.)
John Prince-Smith: Ueber den Kredit. (Berlin 1866.)
Albert Wild.- Die Kreditanstalten in Bezug auf Darlehen und Schulden­

tilgung. (München 1862.)
A. O. Crawford: Die Kredit-Mißverhältnisse in Deutschland. (Dresden 1876.) 
W. Schäfer: Der gewerbliche Kredit. (1882.)
A. Wagner: System der Zettelbankpolitik. (Freiburg 1873.)
O. Michaelis: Noten und Depositen (in seinen volkswirthschaftlichen Schriften, 

Berlin 1870).
Tellkampf: Die Prinzipien des Geld- und Bankwesens. (Berlin 1869.)
A. Soetbeer: Beiträge und Materialien zur Beurtheilung von Geld- und 

Bankfragen. (1855.)
A. Soetbeer: Deutsche Bankverfassnng. (Erlangen 1875, mit Nachtrag 1881.) 
A. Wagner: Die Geld- und Kredittheorie der Peel'schen Bankakte. (1862.)
M. Wirth: Handbuch des Bankwesens. (Köln 1870.)
C. Gar eis: Die Börse und die Gründungen. (Berlin 1874.)
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v. Seyd: Ueber die wahren Grundsätze des Banknotenwesens. (1875.)
A. Bischof: Geld-, Kredit- und Bankwesen. (Pest 1871.)
E. Seyd: Die „innere" Kontingentirung der Banknoten. (Leipzig 1875.)
C. Berg er: Katechismus des Girowesens. (Leipzig 1881.)
H. Härtung: Der Check- und Giroverkehr der deutschen Reichsbank. (Berlin 1880.) 
R. Koch: Ueber Giroverkehr und Checks. (Berlin 1878.)
I. E. Kuntze: Die Lehre von den Jnhaberpapieren oder Obligationen an porteur. 

(Leipzig 1857.)
M. Schraut: Die Lehre von den auswärtigen Wechselkursen unter besonderer 

Berücksichtigung der deutschen Berhältnisse. Zweite Auflage. (Leipzig 1882.) 
Th. Kraus: Die Solidarhaft bei den Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften. 

(Bonn 1878.)
H. Schulze-Delitzsch: Borschuß- und Krediwereine als Bolksbanken. Fünfte 

Auflage. (Leipzig 1870.)
H. Schulze-Delitzsch: Die Entwickelung des Genossenschaftswesens in Deutsch­

land. (Berlin 1870.)
Raisf eisen: Die Darlehnskassenvereine als Mittel zur Abhilfe der Noth der 

ländlichen Bevölkerung. Dritte Auflage. (Neuwied 1881.)
Held: Die ländlichen Darlehnskassenvereine. (Jena 1809.)
v. Sicherer: Die Genossenschaft-gesetzgebung in Deutschland. (Erlangen 1872.)
K. Reck: Ueber das deutsche Kredit- und Hypothekenwesen. (1832.)
Christian Lorenz: Gespräche über Hypothekenversicherung. Zweite Auflage.

(Dresden 1860.)
Rodbertus: Zur Erklärung und Abhülfe der heutigen Kreditnoth des Grund­

besitzes. (1869.)
Rodbertus: Zur Beleuchtung der socialen Frage. (Berlin 1875.) 
Wilmanns: Die Kreditnoth der Grundbesitzer. (Berlin 1868.)
L. von Stein: Die drei Fragen des Grundbesitzes. (Stuttgart 1881.) 
Goldschmidt: Deutsche Hypothekenbanken. (Jena 1880.)
E. Heymann: Die Preußischen Hypotheken-Aknenbanken. (Breslau 1881).
E. Leser: Die Hypothekenbanken und ihre Jahresabschlüsse. (Heidelberg 1879.) 
D ernburg: Das preußische Hypothekenrecht. (1877.)
Ernst Ludwig Jäger: Neue Beiträge zur Fortbildung des Bodenkredits. 

(Stuttgart 1875.)

Pierer'sche Hofbuchdruckerei. Stephan Gcibel L Co. in Altenburg.

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-09-14 08:10:57

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-56952-6


	Inhalt
	I. Das Wesen des Kredits und der Kreditverkehr
	1. Das Wesen des Kredits
	2. Der Kreditverkehr

	II. Betriebsfonds für den Kreditverkehr
	1. Check- und Giroverkehr
	2. Die Banknote

	III. Die Organisation des Kredits
	1. Kreditformen
	2. Organe der Kreditvermittlung. Kreditbanken. Genossenschaftlicher Kredit

	IV. Der Personalkredit
	V. Der Wechselkredit
	VI. Die Kreditgenossenschaften
	VII. Der Faustpfandkredit
	1. Lombardgeschäft (Warrantsystem)
	2. Das Pfandleihegeschäft

	VIII. Der Immobiliarkredit
	1. Die Immobiliarkreditinstitute
	2. Der Meliorationskredit
	3. Die Verpfändung der Rente

	IX . Kreditgewähr aus öffentlichen Fonds
	1. Oeffentliche Kreditinstitute. Ablösungsbanken
	2. Spar- und Darlehenskassen

	X. Der Zins
	1. Die Grundlagen der Zinsbestimmung
	2. Zinsbeschränkungen

	XI. Die zwangsweise Beitreibung von Forderungen
	Anhang (Literatur)



